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A. Amtliche Texte

Verordnungen

389 Verordnung zur Anderung
infektionsrechtlicher Verordnungen zur
Bekimpfung der Corona-Pandemie

Vom 10. Dezember 2021

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28
Absatz 1 Satz 1 sowie § 28a, § 28b, § 30 und § 54 des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000
(BGBL. I S. 1045), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBI. I S. 4906),
des Saarlindischen COVID-19-Mafinahmengeset-
zes vom 22. Januar 2021 (Amtsbl. I S. 220), zuletzt
gedndert durch das Gesetz vom 29. November 2021
(Amtsbl. I S. 2487 2, 2487 8), und § 5 Absatz 3 des
Landesorganisationsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Midrz 1997 (Amtsbl. S. 410),
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
13. Juni 2018 (Amtsbl. I S. 358), verordnet die Landes-
regierung:

Artikel 1
Verordnung zur Bekimpfung
der Corona-Pandemie (VO-CP)

Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§1
Ziel und Verfahren

Die in und aufgrund dieser Verordnung angeordneten
MaBnahmen dienen der Einddmmung der Ausbreitung
des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) zum Gesund-
heitsschutz der Biirgerinnen und Biirger. Grundlage der
angeordneten InfektionsschutzmaBnahmen, die geméaf
§ 28a Absatz 3 Satz 1 IfSG insbesondere an dem Schutz
von Leben und Gesundheit und der Funktionsfahigkeit
des Gesundheitssystems auszurichten sind, ist die je-
weils aktuelle Bewertung des Infektionsgeschehens
durch die sachverstindig beratene Landesregierung am
Malfistab der in § 28a Absatz 3 Satz 3 und 4 IfSG fest-
geschriebenen Beurteilungskriterien.

§2

Begriffsbestimmungen

(1) Nachweise tiiber einen Impfschutz gegen CO-
VID-19, eine Genesung von einer COVID-19-Erkran-
kung oder ein negatives Ergebnis einer Testung auf
eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (3G-Nach-
weis) im Sinne dieser Verordnung sind

1. ein Impfnachweis nach § 2 Nummer 3 COVID-
19-SchutzmafBnahmen-Ausnahmenverordnung;

2. ein Genesenennachweis nach § 2 Nummer 5 CO-
VID-19-Schutzmaflnahmen-Ausnahmenverord-
nung;

3. ein Testnachweis nach § 2 Nummer 7 COVID-
19-SchutzmaBBinahmen-Ausnahmenverordnung,
wobei der Nachweis bei einer Testung mittels Po-
lymerase-Kettenreaktion (PCR-Test) abweichend
von § 2 Nummer 7 der COVID-19-Schutzmal-
nahmen-Ausnahmenverordnung bis zu 48 Stunden
nach Vornahme der zugrunde liegenden Testung
Giiltigkeit besitzt.

Ein 2G-Nachweis im Sinne dieser Verordnung ist ein
Nachweis nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2. Ein
2G-Plus-Nachweis im Sinne dieser Verordnung ist

1. ein Nachweis nach Satz 1 Nummer 1 in Verbindung
mit dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung,

2. ein Nachweis nach Satz 1 Nummer 1 oder Num-
mer 2 jeweils in Verbindung mit einem zusitzli-
chen Nachweis nach Satz 1 Nummer 3.

(2) Medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen im Sinne
dieser Verordnung sind OP-Masken und Masken der
Standards KN95/N95, FFP2 oder héherer Standards.

(3) Der familidre Bezugskreis im Sinne dieser Verord-
nung umfasst Ehegatten, Lebenspartner und Partner
einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte
in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und
deren jeweilige Haushaltsangehorige.

(4) Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung sind
planmaBige, zeitlich eingegrenzte, aus dem Alltag he-
rausgehobene Ereignisse, welche nicht nach der Zahl
der anwesenden Personen, sondern nach threm auller-
alltdglichen Charakter und jeweils spezifischen Zweck
vom bloflen gemeinsamen Verweilen an einem Ort ab-
gegrenzt sind und auf einer besonderen Veranlassung
beruhen.

Teil 2
Allgemeine Hygiene- und
Infektionsschutzvorgaben

§3
Abstandswahrung und Beliiftung

(1) Es wird empfohlen, bei physisch-sozialen Kontak-
ten zu anderen Menschen auBerhalb der Angehdrigen
des eigenen Haushaltes sowie des familifiren Bezugs-
kreises im Sinne des § 2 Absatz 3 einen Mindestab-
stand zu anderen Personen von eineinhalb Metern ein-
zuhalten.

(2) Bei Zusammenkiinften in geschlossenen Rdumen
ist neben der Beachtung allgemeiner Hygiene- und Ab-
standsregelungen fiir ausreichend Beliiftung zu sorgen.
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§4
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung im
Sinne des § 2 Absatz 2 ist zu tragen

1. in allen geschlossenen Rdumen, die 6ffentlich oder
im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs
zugénglich sind,

2. in geschlossenen Rdumen von Arbeits- und Be-
triebsstétten, sofern nicht arbeitsschutzrechtliche
Bestimmungen entgegenstehen oder eine andere,
gleichwertige Infektionsschutzma3inahme gewihr-
leistet ist,

3. bei der Nutzung des 6ffentlichen Personenverkehrs
(Eisenbahnen, Straenbahnen, Busse, Taxen und
Passagierflugzeuge) sowie im Innenbereich von
Bahnhofen, Flughédfen, Haltestellen und Wartebe-
reichen,

4. im offentlichen Raum im Auflenbereich bei jedem
nicht nur kurzfristigen Kontakt mit nicht zum eige-
nen Haushalt gehorenden Personen, mit Ausnahme
von Ehepaaren, Lebenspartnern und nicht eheliche
Lebensgemeinschaften und Verwandten in gerader
Linie, wenn ein Mindestabstand von eineinhalb
Metern nicht eingehalten wird.

Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen der in
Satz 1 genannten Einrichtungen haben die Einhaltung
der Pflichten in ihrem jeweiligen Verantwortungsbe-
reich sicherzustellen. Satz 2 gilt nicht fiir die Betrei-
ber des offentlichen Personenverkehrs (Eisenbahnen,
Straflenbahnen, Busse, Taxen und Passagierflugzeuge);
diese haben auf die Pflicht lediglich hinzuweisen.

(2) Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-
Nasen-Bedeckung nach Absatz 1 Satz 1 besteht nicht

1. fiir Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebens-
jahres,

2. fiir Personen, die &rztlich bescheinigt aufgrund ei-
ner gesundheitlichen Beeintrachtigung, einer &rzt-
lich bescheinigten chronischen Erkrankung oder
einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung
tragen konnen,

3. fiir gehorlose und schwerhdrige Menschen sowie
deren Begleitpersonen und unmittelbare Kommu-
nikationspartner,

4. fiir stationdre Patienten in Krankenh&dusern, Vor-
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen auflerhalb
des unmittelbaren Personenkontaktes; dic Ausnah-
me nach Nummer 2 bleibt unberiihrt,

5. fiir Personen an ihrem Arbeitsplatz, soweit ein
Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen
Personen durchgéngig gewihrleistet oder auf der
Grundlage einer aktuellen rechtskonformen Ge-
fahrdungsbeurteilung unter Beachtung der SARS-
CoV-2-Regeln des Arbeitsschutzes eine andere,
gleichwertige InfektionsschutzmalBnahme zuldssig
ist; die Regelungen der SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung vom 25. Juni 2021 (BAnz AT
28.06.2021 V1), zuletzt gedndert durch Artikel 1

der Verordnung vom 6. September 2021 (BAnz AT
09.09.2021 V1), in der jeweils geltenden Fassung
bleiben im Ubrigen unberiihrt,

6. 1in den Féllen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 fiir
alle Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, Kundinnen und Kunden wéh-
rend des Konsums von Speisen und Getranken und
wihrend des Sportbetriebs,

7. in den Fillen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 fiir
alle Besucherinnen und Besucher, Teilnechmerin-
nen und Teilnehmer, Kundinnen und Kunden wih-
rend des Konsums von Speisen und Getréinken und
wihrend des Sportbetriebs,

8. wihrend Tétigkeiten, bei denen nach der Natur der
Sache das Tragen einer medizinischen Mund-Na-
sen-Bedeckung nicht méglich ist.

(3) Eltern und Sorgeberechtigte haben dafiir Sorge zu
tragen, dass ihre Kinder oder Schutzbefohlenen ab
Vollendung des sechsten Lebensjahres die Verpflich-
tung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske
nach Absatz 1 Satz 1 einhalten, sofern diese dazu in der
Lage sind.

(4) Die Ortspolizeibehorden werden ermichtigt, eine
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-
Bedeckung auf stark frequentierten dffentlichen Plét-
zen und Straen anzuordnen.

§ 4a
Kontaktbeschrinkungen

(1) Der gemeinsame Aufenthalt im 6ffentlichen Raum,
in privat genutzten R&umen und auf privat genutzten
Grundstiicken ist Personen, die nicht im Sinne des § 2
Nummer 2 und 4 der COVID-19-SchutzmaBBnahmen-
Ausnahmenverordnug (SchAusnahmV) geimpft oder
genesen sind, nur gestattet

1. mit den Angehorigen des eigenen Haushalts sowie

2. zusitzlich einer nicht zum eigenen Haushalt geho-
renden Person, die nicht iiber einen 2G-Nachweis
verfligt.

Minderjihrige und Personen, die aufgrund einer me-
dizinischen Kontraindikation, insbesondere einer
Schwangerschaft im ersten Schwangerschaftsdrittel,
nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft
werden konnen oder in den letzten drei Monaten auf-
grund einer medizinischen Kontraindikation nicht
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden
konnten, bleiben von den Beschrinkungen ausgenom-
men.

(2) Private Zusammenkiinfte und Veranstaltungen in
Wohnungen oder Unterkiinften oder dem jeweils da-
zugehdrenden befriedeten Besitztum sind im Innenbe-
reich auf 50 Personen, die im Sinne des § 2 Nummer 2
und 4 der COVID-19-SchutzmaBinahmen-Ausnahmen-
verordnung (SchAusnahmV) geimpft oder genesen
sind, und im AuBlenbereich auf 200 Personen, die im
Sinne des § 2 Nummer 2 und 4 der COVID-19-Schutz-
mafBnahmen-Ausnahmenverordnug (SchAusnahmV)
geimpft oder genesen sind, beschrénkt.



2512 Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 10. Dezember 2021

§ 4b
Absonderung bei positivem
SARS-CoV-2-Testergebnis

(1) Personen, bei denen eine Infektion mit SARS-
CoV-2 auf Grundlage einer Testung mittels Nuk-
leinsdurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere
Methoden der Nukleinsdureamplifikationstechnik)
nachgewiesen ist, sind verpflichtet, sich unverziiglich
nach Erhalt dieses Testergebnisses auf direktem Weg
in die eigene Héuslichkeit oder in eine andere eine Ab-
sonderung ermdglichende Unterkunft zu begeben und
sich fiir einen Zeitraum von vierzehn Tagen nach Vor-
nahme des zugrunde liegenden Tests stindig dort abzu-
sondern. Thnen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet,
Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem
Hausstand angehoren. Fiir Personen, die mit einer von
Satz 1 erfassten Person in einem Haushalt leben, gelten
die Verpflichtungen nach Satz 1 und 2 entsprechend mit
der Maligabe, dass die Absonderung nach zehn Tagen
endet; treten in einem Haushalt wihrend dieser Zeit
weitere Infektionsfille auf, so verldngert sich die Ab-
sonderungsdauer fiir die {ibrigen Haushaltsangehorigen
hierdurch nicht. Fiir dringende und unaufschiebbare
Erledigungen, insbesondere zur Deckung des tdglichen
Bedarfs, ist die Verpflichtung zur Absonderung nach
Satz 3 ausgesetzt. Die Verpflichtung zur Absonderung
nach Satz 3 gilt nicht fiir

1. geimpfte Personen im Sinne des § 2 Nummer 2 und
3 der COVID-19-SchutzmafBnahmen-Ausnahmen-
verordnung und

2. Personen, bei denen in den letzten sechs Monaten
durch Testung mittels Nukleinsdurenachweis eine
Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde,
wenn der aufgrund dieser Infektion einzuhaltende
Absonderungszeitraum verstrichen ist; dies gilt
nicht, wenn die Absonderungspflicht aufgrund ei-
nes Kontaktes zu einer Person besteht, die mit einer
in Deutschland noch nicht verbreitet auftretenden
Virusvariante des Coronavirus SARS-CoV-2 mit
vom Robert Koch-Institut definierten besorgnis-
erregenden Eigenschaften infiziert ist.

Personen, die Krankheitssymptome fiir COVID-19
aufweisen, sind, auch in den Féllen des Satzes 5 Num-
mer 1 oder 2, verpflichtet, unverziiglich einen Test auf
eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchfiihren zu lassen.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht fiir

1. Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes
und

2. Angehorige auslidndischer Streitkridfte im Sinne
des NATO-Truppenstatuts, des Truppenstatuts der
NATO-Partnerschaft fiir den Frieden (P{fP-Trup-
penstatut) und des Truppenstatuts der Mitgliedstaa-
ten der Europdischen Union (EU-Truppenstatut).

Absatz 1 Satz 3 gilt nicht fiir Personen, die mit Perso-
nen nach Satz 1 in einem Haushalt leben.

(3) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind
verpflichtet, das zustindige Gesundheitsamt unver-
ziiglich tiber den Erhalt eines positiven Testergeb-
nisses zu informieren. Die von Absatz 1 Satz 1 und

3 erfassten Personen sind verpflichtet, das zustindige
Gesundheitsamt unverziiglich zu informieren, wenn
typische Symptome einer Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus wie Fieber, trockener Husten (nicht durch
chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Ge-
schmacks- oder Geruchssinns innerhalb von vierzehn
Tagen nach Erhalt des Testergebnisses bei ihnen auf-
treten. Es wird empfohlen, dass die von Absatz 1 Satz 1
erfassten Personen unverziiglich ihre Kontaktpersonen
und ihren Arbeitgeber oder Dienstherrn {iber den Erhalt
eines positiven Testergebnisses informieren.

(4) Fiir die Zeit der Absonderung unterliegen die von
Absatz 1 Satz 1 und 3 erfassten Personen der Beobach-
tung durch das zustdndige Gesundheitsamt.

(5) Das zustidndige Gesundheitsamt kann auf Antrag
bei Vorliegen wichtiger Griinde von der Pflicht zur Ab-
sonderung nach Absatz 1 oder 2 befreien oder Auflagen
anordnen; § 30 des Infektionsschutzgesetzes bleibt im
Ubrigen unberiihrt.

(6) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 endet fiir geimpfte
oder genesene Personen im Sinne von § 2 Nummer 2
und 3 oder Nummer 4 und 5 der COVID-19-Schutz-
mafnahmen-Ausnahmeverordnung, die keine Symp-
tome fiir eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus
aufweisen, die Absonderung, sobald diese dem zu-
stindigen Gesundheitsamt einen Nukleinsdurenach-
weis liber das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus vorlegen, wenn die zugrunde lie-
gende Testung frithestens am flinften Tag nach dem die
Absonderungspflicht auslosenden Infektionsnachweis
erfolgt ist.

(7) Abweichend von Absatz 1 Satz 3 endet die Ab-
sonderung bereits, sobald dem zustidndigen Gesund-
heitsamt nachgewiesen wird, dass keine Infektion mit
SARS-CoV-2 vorliegt. Der Nachweis kann gefiihrt
werden durch

1. einen Nukleinsdurenachweis, wenn die zugrunde
liegende Testung friihestens fiinf Tage nach Beginn
der Absonderung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
erfolgt ist,

2. einen Testnachweis im Sinne des § 2 Nummer 7
Buchstabe ¢ der COVID-19-Schutzmafinahmen-
Ausnahmenverordnung, wenn die zugrunde lie-
gende Testung frithestens sieben Tage nach Beginn
der Absonderung im Sinne von Absatz 1 Satz 1 er-
folgt ist.

Teil 3
Infektionsschutzvorgaben fiir Betriebe,
Einrichtungen und Veranstaltungen

§5
Hygienekonzepte

(1) Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen
samtlicher nach dieser Rechtsverordnung nicht unter-
sagten Einrichtungen, Anlagen und Betriebe, die Veran-
stalter von Veranstaltungen sowie die Verantwortlichen
im Kurs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb im Sport
haben entsprechend den spezifischen Anforderungen
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des jeweiligen Angebots ein individuelles Schutz- und
Hygienekonzept zu erstellen und auf Verlangen der zu-
stindigen Behorde vorzulegen.

(2) Konzepte nach Absatz 1 miissen Maflnahmen zur
Reduzierung von Kontakten, insbesondere bei Einlass-
situationen oder im Zusammenhang mit Warteschlan-
gen, zum Schutz von Kunden, Besuchern und des Per-
sonals vor Infektionen sowie zur Durchfithrung von
verstirkten Reinigungs- und Desinfektionsintervallen
enthalten. Dabei sind insbesondere die einschligigen
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zum
Infektionsschutz in ihrer jeweiligen Fassung, die Vor-
gaben der jeweiligen Arbeitsschutzbehorden und der
zustindigen Berufsgenossenschaften zu beachten.

(3) Néhere und besondere Anforderungen zu Schutz-
und Hygienekonzepten trifft das Ministerium fiir So-
ziales, Gesundheit, Frauen und Familie durch Rechts-
verordnung im Einvernehmen mit dem fachlich
zustdndigen Ressort.

§6
Nachweispflicht iiber das Nichtvorliegen
einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus

(1) AusschlieBlich fiir Kundinnen und Kunden, Besu-
cherinnen und Besucher sowie Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die einen 2G-Nachweis vorlegen, sowie
fiir Personen, die aufgrund einer medizinischen Kon-
traindikation, insbesondere einer Schwangerschaft im
ersten Schwangerschaftsdrittel, nicht gegen das Coro-
navirus SARS-CoV-2 geimpft werden kénnen oder in
den letzten drei Monaten aufgrund einer medizinischen
Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 geimpft werden konnten, die einen Nachweis
im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 dieser Ver-
ordnung fiihren, sind zuléssig

1. der Besuch von Freizeitparks und anderer Freizeit-
aktivitdten im Auflenbereich,

2. die Teilnahme an kulturellen Betdtigungen in
Gruppen im Aullenbereich,

3. die Teilnahme am Freizeit- und Amateursportbe-
trieb einschlieBlich des Betriebs von Tanzschulen
sowie der Betrieb von Fitnessstudios und ver-
gleichbaren Sporteinrichtungen im Auf3enbereich,

4. der Besuch des Wettkampf- und Trainingsbetriebs,
des Freizeit- und Amateursports sowie des Berufs-
und Kadersports als Zuschauer im Auflenbereich,

5. der Besuch eines Gaststittengewerbes nach dem
Saarldndischen Gaststittengesetz, sonstiger Gast-
ronomiebetriebe jeder Art und von Betriebskanti-
nen und Mensen im AuBlenbereich, ausgenommen
sind Rastanlagen an Bundesautobahnen und gast-
ronomische Betriebe an Autohofen,

6. die Teilnahme an 6ffentlichen sowie privaten Ver-
anstaltungen im AuBenbereich; eine Nachweis-
pflicht besteht nicht bei dienstlich, betrieblich,
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs-
rechtlich veranlassten Veranstaltungen und Zusam-

menkiinften von Betrieben und Einrichtungen, die
nicht nach dieser Verordnung untersagt sind; die
jeweils geltenden Hygienevorschriften sind einzu-
halten,

7. der Besuch von Ladenlokalen. Abholangebote und
Lieferdienste einschlieBlich solcher des Online-
Handels und Ladenlokale der Grundversorgung
sind ohne Einschriankung zuldssig. Zur Grundver-
sorgung zéhlen

a) der Lebensmitteleinzelhandel, einschlieBlich
Wochenmarkten, des Getrankehandels, Direkt-
vermarktern, Metzgereien, Béckereien, Kondi-
toreien und Ausgabestellen der Tafeln,

b) Apotheken, Reformhiuser, Drogerien, Sani-
tiatshauser,

¢) Orthopadieschuhtechniker, Orthopadietechni-
ker, Zahntechniker, Horgerdteakustiker, Opti-
ker,

d) Babyfachmérkte,
e) Tankstellen,

f) Reise- und Kundenzentren des offentlichen
Personennahverkehrs,

g) der Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf,
h) Poststellen, Paketdienste,

i) Banken und Sparkassen,

j)  Reinigungen, Waschsalons,

k) Bau- und Raiffeisenmairkte,

1) Blumengeschifte, Gértnereien, Gartenmérkte,
Baumschulen sowie Verkaufsstitten fiir Weih-
nachtsbaume,

m) Futtermittel und Tierbedarf,

n) Mischsortimenter, in deren gesamtem Waren-
angebot der von der 2G-Regelung ausgenom-
mene Sortimentsteil wesentlich iiberwiegt.

(2) AusschlieBlich fiir Kundinnen und Kunden, Besu-
cherinnen und Besucher sowie Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die einen 2G-plus-Nachweis vorlegen,
sowie fiir Personen, die aufgrund einer medizinischen
Kontraindikation, insbesondere einer Schwangerschaft
im ersten Schwangerschaftsdrittel, nicht gegen das
Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden konnen
oder in den letzten drei Monaten aufgrund einer me-
dizinischen Kontraindikation nicht gegen das Corona-
virus SARS-CoV-2 geimpft werden konnten, die einen
Nachweis im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
dieser Verordnung fiihren, sind zuléssig

1. die Inanspruchnahme von koérpernahen, nicht me-
dizinisch oder therapeutisch indizierten Dienstleis-
tungen,

2. die Inanspruchnahme von Ubernachtungsangebo-
ten, wobei der 2G-plus-Nachweis bei Anreise zu
fithren ist,
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3. der Besuch von Freizeitparks und anderer Freizeit-
aktivitdten im Innenbereich,

4. die Teilnahme an kulturellen Betdtigungen in
Gruppen im Innenbereich,

5. der Besuch von Schwimm- und Spalibadern, Ther-
men und Saunen im Innenbereich,

6. die Teilnahme am Freizeit- und Amateursportbe-
trieb einschlieflich des Betriebs von Tanzschulen
sowie der Betrieb von Fitnessstudios und ver-
gleichbaren Sporteinrichtungen im Innenbereich,

7. der Besuch des Wettkampf- und Trainingsbetriebs,
des Freizeit- und Amateursports sowie des Berufs-
und Kadersports als Zuschauer im Innenbereich,

8. der Besuch von Spielhallen und Spielbanken sowie
von Wettannahmestellen privater Anbieter im In-
nenbereich,

9. der Besuch eines Gaststittengewerbes nach dem
Saarldndischen Gaststéttengesetz, sonstiger Gast-
ronomiebetriebe jeder Art und von Betriebskanti-
nen und Mensen im Innenbereich, ausgenommen
sind Rastanlagen an Bundesautobahnen und gast-
ronomische Betriebe an Autohofen,

10. touristische Reisebusreisen, Schiffsreisen oder
dhnliche Angebote,

11. der Besuch von Museen, Theatern, Konzerthdu-
sern, Opern und Kinos,

12. die Teilnahme an 6ffentlichen sowie privaten Ver-
anstaltungen im Innenbereich; eine Nachweis-
pflicht besteht nicht bei dienstlich, betrieblich,
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs-
rechtlich veranlassten Veranstaltungen und Zusam-
menkiinften von Betrieben und Einrichtungen, die
nicht nach dieser Verordnung untersagt sind; die
jeweils geltenden Hygienevorschriften sind einzu-
halten,

13. die Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleis-
tungen und des Prostitutionsgewerbes im Sinne
des § 2 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Nummer 3
des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober
2016 (BGBI. I S. 2372), zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Mérz 2021
(BGBI.IS. 327).

Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen der in
Satz 1 und Absatz 1 genannten Einrichtungen haben
die Einhaltung der Nachweispflichten in ihrem jeweili-
gen Verantwortungsbereich sicherzustellen. Die Nach-
weisfithrung hat durch Gewahrung der Einsichtnahme
in den Test-, Impf- oder Genesenennachweis gemein-
sam mit der Einsichtnahme in ein amtliches Ausweis-
dokument im Original zu erfolgen. Impfnachweise sind
in digital auslesbarer Form vorzulegen. Die zur Uber-
priifung der Nachweise Verpflichteten sind, soweit dies
nicht technisch ausgeschlossen ist, verpflichtet, elek-
tronische Anwendungen zur Uberpriifung einzusetzen.

(3) Von der in den Absétzen 1 bis 2 formulierten Pflicht
zur Vorlage eines Nachweises ausgenommen sind

1. Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht
vollendet haben,

2. Personen, die zwar das sechste Lebensjahr bereits
vollendet haben, aber noch eine Kindertagesstitte
oder Einrichtung der Kindertagespflege besuchen
und im Rahmen eines dortigen Testangebotes re-
gelmiafBig auf das Vorliegen einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus getestet werden,

3. minderjahrige Schiilerinnen und Schiiler, die im
Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutz-
konzepts regelmifBlig auf das Vorliegen einer In-
fektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet wer-
den oder einen Nachweis nach § 2 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 vorlegen.

(4) Die zustindige Ortspolizeibehdrde kann auf Antrag
im begriindeten Einzelfall Ausnahmegenehmigungen
von den Einschrankungen des Absatzes 1 bis 2 ertei-
len, soweit dies aus Sicht des Infektionsschutzes un-
bedenklich ist und der Zweck dieser Verordnung ge-
wahrt wird. Die Ausnahmegenehmigung kann zeitlich
befristet werden.

(5) Nachweise nach Absatz 1 bis 2 sind den nach § 16
Absatz 1 dieser Verordnung zustdndigen Behorden im
Rahmen ihrer Kontrolltitigkeit auf Verlangen vorzu-
weisen.

§ 6a
Betriebsbeschrinkungen und
Betriebsuntersagungen

(1) Der Betrieb von Clubs und Diskotheken ist unter-
sagt.

(2) Die zuldssige Anzahl von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern an 6ffentlichen sowie privaten Veranstal-
tungen, die die gleichzeitige Anwesenheit von mehr als
1 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern tiberschreitet,
ist im AuBenbereich im Sinne des § 6 Absatz 1 Num-
mer 6 auf eine Auslastung von 30 Prozent der fiir die
Veranstaltungsstitte ordnungsrechtlich geltenden Per-
sonenhochstzahl, maximal jedoch 15 000 Personen be-
schrénkt.

(3) Die zuldssige Anzahl von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern an offentlichen sowie privaten Veranstal-
tungen, die die gleichzeitige Anwesenheit von mehr als
1 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern tiberschreitet,
ist im Innenbereich im Sinne des § 6 Absatz 2 Num-
mer 12 auf eine Auslastung von 30 Prozent der fiir die
Veranstaltungsstitte ordnungsrechtlich geltenden Per-
sonenhochstzahl, maximal jedoch 5 000 Personen be-
schrénkt.

§7

Versammlungen

Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes
sind zuldssig, sofern besondere infektionsschutzrecht-
liche Auflagen der Versammlungsbehdrde beachtet
werden.
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§8
Staatliches Selbstorganisationsrecht,
religiose und weltanschauliche Veranstaltungen

(1) Das Selbstorganisationsrecht des Landtages, der
Gebietskorperschaften und sonstiger Korperschaften,
Stiftungen und Anstalten des 6ffentlichen Rechts sowie
die Tétigkeit der Gerichte bleiben von den Vorgaben
dieser Verordnung unberiihrt. Diese treffen die notwen-
digen Infektionsschutzmafinahmen in eigener Zustédn-
digkeit. Dies gilt auch fiir die Tétigkeit der Parteien,
Wihlergruppen und Vereinigungen im Sinne des Arti-
kels 9 Absatz 3 des Grundgesetzes mit der Malgabe,
dass veranstaltungsspezifische Hygienemafinahmen
umgesetzt werden.

(2) Die Grundrechtsausiibung gemill Artikel 4 GG
unter freiem Himmel, in Kirchen, Moscheen, Synago-
gen sowie in sonstigen Rédumlichkeiten, die zu diesem
Zweck genutzt werden, bleibt unter Einhaltung allge-
meiner Hygiene- und Infektionsschutzmafinahmen un-
bertihrt.

Teil 4
Sonderregeln fiir besondere Lebens-
und Arbeitsbereiche

§9
Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung

Die Beschiftigung und Betreuung in Einrichtungen ge-
mifl dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch ist gestattet
und zuldssig, sofern der Leistungserbringer ein Infek-
tionsschutz-, Hygiene- und Reinigungskonzept vorhilt,
das auch die Fahrdienste umfasst und sich an den Emp-
fehlungen der Bundesregierung zum Arbeitsschutz
orientiert. Ndhere Einzelheiten regelt das Handlungs-
konzept des Saarlandes zum Infektionsschutz und zum
gleichzeitigen Schutz vulnerabler Gruppen im Bereich
der Eingliederungshilfe.

§10
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie
vergleichbare soziale Einrichtungen und Angebote

(1) Der Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie vergleichbarer Einrichtungen und An-
gebote ist gestattet. § 9 Satz 1 gilt entsprechend den
spezifischen Anforderungen der Kinder- und Jugend-
hilfe.

(2) Die Durchfilhrung von MafBnahmen nach § 11
des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist erlaubt. Da-
bei miissen die HygienemaBBnahmen in Anlehnung an
die Verordnung zu Hygienerahmenkonzepten auf der
Grundlage dieser Verordnung eingehalten werden.

§11
Einrichtungen zur Pflege, Vorsorge-
und Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhéuser
und weitere Leistungsbereiche

(1) Das Betreten von Einrichtungen der teilstationéren
Tages- und Nachtpflege ist zuléssig, sofern der Triger

der teilstationédren Einrichtungen der Tages- und Nacht-
pflege ein Infektionsschutz-, Hygiene- und Reinigungs-
konzept vorhilt, das auch die Fahrdienste umfasst und
sich an den Empfehlungen der Bundesregierung zum
Arbeitsschutz orientiert.

(2) Die Zurverfiigungstellung von Betreuungsgruppen-
angeboten fiir Pflegebediirftige wird erlaubt, sofern
die Vorgaben des Musterhygieneschutzkonzepts des
Ministeriums fiir Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie eingehalten werden. Dies ist den flir die Anerken-
nung von Angeboten zur Unterstiitzung im Alltag zu-
stindigen Landkreisen und dem Regionalverband vor
Wiederaufnahme der Betreuungstitigkeit schriftlich zu
bestitigen.

(3) Einrichtungen nach den § la Absatz 1 und 2 und
§ 1b des Saarldndischen Wohn-, Betreuungs- und Pfle-
gequalititsgesetzes miissen ein einrichtungsbezogenes
Infektionsschutz-, Hygiene- und Besuchskonzept vor-
halten. Hierzu sind die Vorgaben des Landesrahmen-
konzepts des Ministeriums fiir Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie einzuhalten.

(4) Die Krankenhduser und Rehabilitationseinrichtun-
gen haben auf der Basis der unterschiedlichen bau-
lichen Voraussetzungen, des differenzierten Versor-
gungsauftrags und der unterschiedlichen Aufgaben in
ambulanter, tagesklinischer und stationérer Versorgung
ein Hygienekonzept unter Einbindung der zustindigen
Gesundheitsamter zu erstellen und soweit erforderlich
fortlaufend zu aktualisieren. Dabei haben sie die Vor-
gaben der jeweils giiltigen Nationalen Teststrategie
SARS-CoV-2 und die Vorgaben der saarldndischen
Teststrategie sowie die jeweils aktuellen Hinweise des
RKI zur Testung von Patienten auf Infektionen mit dem
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 zu beachten.

(4a) Fiir den Betrieb von Krankenhdusern, Vorsorge-
und Rehabilitationseinrichtungen werden nachstehen-
de MalBnahmen angeordnet:

1. Planbare Aufnahmen, auch in Tageskliniken, sind
nach Maligabe und Weisung des Ministeriums fiir
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie so zu
planen und durchzufiihren, dass zeitnah die Auf-
nahmekapazititen fiir COVID-19-Patientinnen
oder -Patienten bereitstehen; dies gilt insbesondere
fiir die Kapazitéten in der Intensivmedizin;

2. das Ministerium fiir Soziales, Gesundheit, Frauen
und Familie kann die Durchfiihrung planbarer Be-
handlungen auf medizinisch notwendige Behand-
lungen gegeniiber einzelnen Krankenhédusern be-
schranken, damit zeitnah die Aufnahmekapazititen
fir COVID-19-Patienten erhoht und notwendige
personelle Ressourcen geschaffen werden konnen.

(5) In Einrichtungen nach § la des Saarlédndischen
Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalititsgesetzes sind
Bewohnerinnen und Bewohner, Besucherinnen und
Besucher sowie Beschéftigte gemél dem aktuell gel-
tenden Landesrahmenkonzept zu testen, das durch das
Ministerium fiir Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie veroffentlicht wird. Fiir die Einrichtungen der
teilstationéren Tages- und Nachtpflege gelten die Rege-
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lungen zur Testung entsprechend dem Landesrahmen-
konzept nach Satz 1.

§12
Landesaufnahmestelle

(1) Personen, die neu oder nach mindestens sieben Ta-
gen dauernder Abwesenheit erneut in der Landesauf-
nahmestelle aufgenommen werden, sind verpflichtet,
sich in eine zugewiesene Unterkunft zu begeben und
sich flir einen Zeitraum von zehn Tagen stidndig dort
abzusondern. Sofern es sich um Personen handelt, die
sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Aufhahme
nach Satz 1 in einem Virusvariantengebiet nach § 2
Nummer 3a der Coronavirus-Einreiseverordnung vom
30. Juli 2021 (BAnz AT 30.07.2021 V1) in der jeweils
geltenden Fassung aufgehalten haben, betrdgt die Dau-
er der Absonderung abweichend von Satz 1 14 Tage.
Den in den Sidtzen 1 und 2 genannten Personen ist es,
solange eine Pflicht zur Absonderung besteht, nicht ge-
stattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht
ihrem Hausstand angehoren.

(2) Die in der Landesaufnahmestelle wohnpflichtigen
Personen sind beim Auftreten von Symptomen, die auf
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im
Sinne der dafiir jeweils aktuellen Kriterien des Robert
Koch-Instituts hinweisen, verpflichtet, den Leiter der
Einrichtung hieriiber unverziiglich zu informieren, sich
in eine zugewiesene, geeignete Unterkunft zu begeben
und sich dort bis zur Vorlage eines Testergebnisses iliber
eine mogliche Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 stindig abzusondern. Die Landesaufnahmestelle
hat das zustindige Gesundheitsamt hieriiber unverziig-
lich zu informieren. Die Einrichtung kann den betrof-
fenen Personen jederzeit neue Unterbringungsbereiche
zuweisen und Ausnahmen von den Verpflichtungen der
Sétze 1 und 2 zulassen.

(3) Personen, die neu oder nach mindestens sieben Ta-
gen erneut in der Landesaufnahmestelle aufgenommen
werden, haben unmittelbar nach der Aufnahme auf An-
forderung des zustindigen Gesundheitsamts oder der
Landesaufnahmestelle einen Testnachweis nach § 2
Nummer 6 Corona-Einreiseverordnung vorzulegen.
Wird ein solcher Testnachweis nicht vorgelegt, sind die
genannten Personen verpflichtet, die drztliche Untersu-
chung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Co-
ronavirus SARS-CoV-2 zu dulden. Dies umfasst auch
eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
einschlieBlich einer Abstrichnahme zur Gewinnung des
Probenmaterials.

Teil 5
Hochschul- und Priifungswesen

§13
Form des Studien-, Lehr- und Priifungsbetriebs
an Hochschulen, staatlich anerkannten
Berufsakademien und wissenschaftlichen
Forschungseinrichtungen

(1) Der Hochschulbetrieb der Universitit des Saarlan-
des, der Hochschule fiir Technik und Wirtschaft des

Saarlandes, der Hochschule der Bildenden Kiinste Saar
und der Hochschule fiir Musik Saar einschlieSlich des
Studien-, Lehr- und Priifungsbetriebs ist in Prisenz-
form zuléssig, wenn

1. HygienemaBinahmen nach den Empfehlungen des
RKI und den Vorgaben der aktuellen Pandemiepla-
ne der jeweiligen Hochschule sichergestellt sind,

2. in allen geschlossenen Rdumen eine medizinische
Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des § 2 Ab-
satz 2 getragen wird; die Ausnahmen von der Mas-
kentragepflicht des § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 5
gelten entsprechend,

3. am Prisenzunterricht ausschlieSlich Personen teil-
nehmen, die einen 3G-Nachweis im Sinne des § 2
Absatz 1 Satz 1 erbringen.

Die Hochschulen kénnen abweichend von Satz 1 Num-
mer 3 fiir den Prasenzunterricht einen 2G-Nachweis im
Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 verlangen; ausgenommen
hiervon sind insbesondere Labortitigkeiten, Praktika,
praktische und kiinstlerische Ausbildungstitigkeiten,
soweit diese ihrer Art nach mit medizinischer Mund-
Nasen-Bedeckung durchgefiihrt werden kdnnen, und
Priifungen.

(2) Bei der Durchfithrung des Lehrbetriebs sind On-
line-Angebote zu beriicksichtigen. Néhere Bestimmun-
gen zur Anpassung von Lehre, Studium und Priifungen
koénnen von der fiir die jeweilige Hochschule zustindi-
gen Aufsichtsbehorde erlassen werden.

(3) Die Priifungsdmter sind angehalten, die Bearbei-
tungszeiten laufender Qualifizierungsarbeiten, insbe-
sondere Hausarbeiten, Bachelor-, Master- und Staats-
examensarbeiten, entsprechend jeweils bestehenden
pandemiebedingten Erschwernissen fiir die Priifungs-
kandidatinnen und Priifungskandidaten anzupassen.

(4) Die Absitze 1 bis 3 gelten entsprechend fiir im
Saarland staatlich anerkannte Hochschulen in freier
Triagerschaft, fiir staatlich anerkannte Berufsakade-
mien und fiir wissenschaftliche Forschungseinrichtun-
gen im Saarland.

(5) Eignungs- und Kenntnispriifungen sowie Studierfd-
higkeitstests in den Bereichen Medizin, Pharmazie und
Psychotherapie konnen unter Beachtung der erforder-
lichen InfektionsschutzmafBnahmen durchgefiihrt wer-
den. Die Teilnahme in Prisenzform kann von der Vor-
lage eines 3G-Nachweises abhidngig gemacht werden.

§ 14
Staatliches Ausbildungs- und Priifungswesen

Staatliche Priifungen bleiben von dieser Verordnung
unberiihrt und kdnnen unter Beachtung der im Einzel-
fall erforderlichen InfektionsschutzmafBnahmen durch-
gefiihrt werden. Dasselbe gilt fiir Prasenzveranstal-
tungen im Rahmen staatlicher Ausbildungsginge und
Fortbildungen. Die ndheren Bestimmungen trifft die
jeweils zusténdige Aufsichtsbehorde.
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Teil 6
Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften

§ 15
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sdtzlich oder fahrldssig den Ge- oder Verboten des § 3
Absatz 2 und der §§ 4 bis 14 mit Ausnahmen der Ab-
standswahrung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemél § 73 Absatz 2
des Infektionsschutzgesetzes mit einer GeldbulB3e bis zu
flinfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Eine Strafbarkeit, insbesondere nach den §§ 74, 75
des Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberiihrt.

§ 16
Zustindige Behorden

(1) Zustandig fiir die Ausfithrung und Durchsetzung
dieser Verordnung sowie der § 28b Absatz 5 und § 28¢
des Infektionsschutzgesetzes sind vorbehaltlich ander-
weitiger Regelungen in dieser Verordnung die Ortspo-
lizeibehorden und unbeschadet von § 1 der Verordnung
iiber Zustandigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz
vom 12. September 2016 (Amtsbl. I S. 856), zuletzt
gedndert durch Verordnung vom 1. Dezember 2021
(Amtsbl. I S. 2487 40), ergidnzend die Vollzugspolizei;
dies umfasst auch die Kontrolle der Einhaltung der Vor-
schriften dieser Verordnung sowie der § 28b Absatz 5
und § 28c des Infektionsschutzgesetzes. Zustindige
Verwaltungsbehorden fiir die Verfolgung und Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten nach dieser Verordnung
sind die Gemeindeverbédnde. Die Ortspolizeibehdrden
und die Vollzugspolizei werden erméchtigt, bei Versto-
Ben gegen die bufigeldbewehrten Vorschriften des § 4
Absatz 1 Verwarnungen zu erteilen und Verwarnungs-
gelder in Hohe von 50 Euro zu erheben.

(2) Die Vollzugspolizei leistet Amts- und Vollzugshilfe;
die polizeilichen Gefahrenabwehraufgaben nach dem
Saarldndischen Polizeigesetz bleiben unberiihrt und
bestehen weiterhin fort.

(3) Als zustindige Behorde zur Durchfithrung der
Coronavirus-Einreiseverordnung vom 28. September
2021 (BAnz AT 29.09.2021 V1), gedndert durch Ver-
ordnung vom 8. November 2021 (BAnz AT 08.11.2021
V1), wird hinsichtlich § 6 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2,
Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b Coronavirus-Einrei-
severordnung das Ministerium _fiir Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie, im Ubrigen die zustindige
Ortspolizeibehdrde bestimmt. Zustindige Verwaltungs-
behorden fiir die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach der Coronavirus-Einreisever-
ordnung sind die Gemeindeverbénde. Die Vorschriften
nach der Verordnung iiber die Zustdndigkeiten nach
dem Infektionsschutzgesetz vom 12. September 2016
(Amtsbl. I S. 856), zuletzt gedndert durch die Verord-
nung vom 2. Juni 2021 (Amtsbl. I S. 1554), bleiben
unberiihrt.

§17
Inkrafttreten, Aulerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 11. Dezember 2021 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Bekamp-
fung der Corona-Pandemie vom 1. Dezember 2021
(Amtsbl. I S. 2487 8) auBer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 23. Dezem-
ber 2021 auBler Kraft.

Artikel 2
Verordnung zum Schulbetrieb und zum Betrieb
sonstiger Bildungseinrichtungen sowie zum Betrieb
von Kindertageseinrichtungen wihrend
der Corona-Pandemie

Kapitel 1
Schulbetrieb und Betrieb von
Kindertageseinrichtungen,
Kindergrofitagespflegestellen und
heilpiidagogischen Tagesstitten wihrend
der Corona-Pandemie

§1
Schulbetrieb wihrend der Corona-Pandemie

(1) Der Schulbetrieb an den allgemeinbildenden und
beruflichen Schulen findet geméf den Vorgaben des
Ministeriums fiir Bildung und Kultur statt. Dies gilt
auch im gebundenen und freiwilligen Ganztag.

(2) Zur Gewibhrleistung des Schulbetriebs sind alle
Schulen verpflichtet, die Vorgaben des ,,Musterhygi-
eneplans Saarland zum Infektionsschutz in Schulen
im Rahmen der Corona-Pandemiemafnahmen® in der
jeweils geltenden Fassung (https://www.saarland.de/
DE/portale/corona/service/downloads/ documents/
hygienekonzepte/dld hygienemassnahmen-schule.
pdf?__blob=publicationFile&v=5/) einzuhalten. Die-
ser erganzt den gemal § 36 Infektionsschutzgesetz von
der jeweiligen Schule zu erstellenden Hygieneplan um
weitere Vorgaben zur Pandemiebekdampfung.

Die in dieser Verordnung getroffenen Regelungen und
die Vorgabe des ,,Musterhygieneplans Saarland zum
Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der Corona-
PandemiemaBnahmen* gehen der SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzverordnung vom 25. Juni 2021 (BAnz AT
28.06.2021 V1) im Schulbereich (§§ 1 und la) vor als
abweichende Regelungen im Sinne des § 1 Absatz 2
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung  beziehungs-
weise konkretisieren die Umsetzung der in der SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung getroffenen Vorgaben
fiir den Schulbereich.

(3) Die Teilnahme am Prasenzschulbetrieb ist nur fiir
Schiilerinnen und Schiiler zuldssig, die zweimal in der
Woche mit dem Ergebnis des Nichtvorliegens einer
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet sind.
Dies gilt auch fiir die Lehrkréfte und die anderen an
der Schule tdtigen Personen, mit Ausnahme derer, die
schon aufgrund § 28b Absatz 1 des Infektionsschutzge-
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setzes (IfSG) der téglichen Testpflicht unterliegen. Die
Regelungen in Satz 1 und 2 gelten nicht fiir Personen,
die einen 2G-Plus-Nachweis im Sinne des § 2 Absatz 1
Satz 3 Nummer 1 der Verordnung zur Bekdmpfung der
Corona-Pandemie vorlegen. Die Obliegenheit nach
Satz 1 und 2 wird durch die Teilnahme an den zweimal
wochentlich in der Schule stattfindenden Testungen er-
fiillt. Sie kann auch durch Vorlage eines anderweitigen
Nachweises iiber das Nichtvorliegen einer Infektion
mit dem SARS-CoV-2-Virus im Sinne des § 2 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 der Verordnung zur Bekdmpfung der
Corona-Pandemie erfiillt werden. Ein entsprechendes
Zutrittsverbot zum Schulgeldnde besteht, soweit der
Testung im Ausnahmefall keine zwingenden Griinde
entgegenstehen. Das Vorliegen derartiger Griinde ist
durch éarztliches Attest nachzuweisen. Das Néhere re-
gelt das Ministerium fiir Bildung und Kultur.

(4) Fir die in den Schulferien an den Schulen stattfin-
dende Ferienbetreuung sowie fiir die weiteren an den
Schulen stattfindenden Ferienangebote gelten Absatz 1
und Absatz 3 entsprechend.

(5) Von der Teilnahme am Pridsenzunterricht werden
auf Antrag befreit:

1. Schiilerinnen und Schiiler, die nach ndherer Mal3-
gabe des Ministeriums fiir Bildung und Kultur als
vulnerabel zu betrachten sind oder mit als vulnera-
bel zu betrachtenden Personen in einem Haushalt
leben; die Vulnerabilitdt ist durch arztliches Attest
nachzuweisen;

2. Schiilerinnen und Schiiler, die den Zutrittsbe-
schrankungen des Absatzes 3 unterliegen (Abmel-
dung vom Prisenzunterricht).

Die Befreiung gilt nicht fiir die Teilnahme an schriftli-
chen und miindlichen Priifungen sowie fiir die nach den
schulrechtlichen Vorgaben in Prdsenzform zu erbrin-
genden Leistungsnachweise. Insoweit sind besondere
SchutzmaBnahmen zu treffen; das Néahere regeln der
,Musterhygieneplan Saarland zum Infektionsschutz
in Schulen im Rahmen der Corona-Pandemiemalinah-
men“ sowie das Ministerium fiir Bildung und Kultur.

(6) Fiir Schiilerinnen und Schiiler, die nach Absatz 5
oder aus Infektionsschutzgriinden aufgrund einer ent-
sprechenden Quarantidneanordnung nicht am Pridsenz-
unterricht teilnehmen, erfiillt die Schule ihren Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag durch ein padagogisches
Angebot im ,,.Lernen von zu Hause“. Die Schulpflicht
wird in diesen Féllen durch die Wahrnehmung des pa-
dagogischen Angebots und das Nachkommen der da-
mit verbundenen Verpflichtungen im ,,Lernen von zu
Hause* erfiillt.

(7) Personen, die weder dauerhaft an der Schule tétig
noch Schiilerin oder Schiiler sind (schulfremde Per-
sonen), ist die Beteiligung an der Durchfiihrung einer
schulischen Veranstaltung in Innenbereich, die nicht
als Teil des Unterrichtsbetriebs zu betrachten ist, oder
die Teilnahme an einer solchen nur gestattet, wenn sie
einen Nachweis nach § 2 Absatz 1 Satz 3 der Verord-
nung zur Bekdmpfung der Corona-Pandemie (2G-plus-
Nachweis) vorlegen. Fiir alle fiir den Schulbetrieb not-

wendigen Zusammenkiinfte (insbesondere zwischen
dem pédagogischen Personal der Schule und den Er-
ziehungsberechtigten) ist schulfremden Personen, die
sich nicht nur kurzfristig oder ohne Kontakt zu den der
Schule angehorigen Personen auf dem Schulgelinde
aufhalten, der Zutritt zum Schulgebidude nur erlaubt,
wenn sie einen Nachweis im Sinne des § 2 Absatz 1
Satz 1 der Verordnung zur Bekdmpfung der Coro-
na-Pandemie (3G-Nachweis) vorweisen oder einen
Test iiber das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus bei Zutritt durchfiihren.

(8) Uber die Zutrittsverbote nach Absatz 3 und nach
Absatz 7 sind im Eingangsbereich des Gelidndes der
Schule Hinweise anzubringen.

(9) Die Dienstpflicht der Lehrkrifte bleibt unberiihrt.

§1a
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

(1) Im Priasenzangebot der Schule besteht fiir alle
Schiilerinnen und Schiiler sowie fiir Lehrkréfte und das
sonstige padagogische Personal der Schule im Schul-
gebdude nach Maligabe der folgenden Absétze die Ver-
pflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in
Form einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Mas-
ke). Statt eines solchen Mund-Nasen-Schutzes kdnnen
auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder
hoherer Standards (ohne Ausatemventil) getragen wer-
den. Im Freien, insbesondere auf dem Schulhof oder
dem Schulgeldnde, besteht keine Verpflichtung zum
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

(2) Auch fiir Schiilerinnen und Schiiler mit Unter-
stiitzungsbedarf im Bereich geistige Entwicklung ist
das Tragen eines solchen Mund-Nasen-Schutzes nach
Malgabe des Absatzes 1 verpflichtend, soweit die
Schiilerinnen und Schiiler hierzu in der Lage sind. Bei
Schiilerinnen und Schiilern mit Unterstiitzungsbedarf
Horen kommen als SchutzmaBnahme alternativ aus-
nahmsweise Visiere oder durchsichtige Masken anstel-
le eines Mund-Nasen-Schutzes infrage.

(3) Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes nach Absatz 1 gilt auch fiir alle anderen Per-
sonen, die das Schulgebiude oder eine fiir eine schuli-
sche Veranstaltung vorgesehene Raumlichkeit betreten,
soweit dies nicht ohne Kontakt zu den der Schule an-
gehdrigen Personen erfolgt.

(4) Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes gilt, soweit dem im Einzelfall keine medizinischen
Griinde entgegenstehen. Dies ist in geeigneter Weise,
in der Regel durch ein drztliches Attest, glaubhaft zu
machen. Kommt eine Person der Verpflichtung zum
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht nach, so ist
ihr der Zutritt zum Schulgeldnde verwehrt; dieses Fern-
bleiben vom Unterricht stellt einen Verstofl gegen die
Schulpflicht dar.

(5) Néhere Einzelheiten regelt der ,,Musterhygieneplan
Saarland zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen
der Corona-Pandemiemal3inahmen*.
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§2
Kindertageseinrichtungen,
Kindergrofitagespflegestellen und
heilpidagogische Tagesstitten

(1) Beim Betrieb der nach § 45 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch (SGB VIII) erlaubnispflichtigen Kin-
dertageseinrichtungen und der nach § 43 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) erlaubnispflich-
tigen Kindergrofitagespflegestellen und der heilpad-
agogischen Tagesstitten sind die ,,Empfehlungen des
Ministeriums fiir Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie zum Infektionsschutz in Kindertageseinrichtun-
gen im Rahmen der Corona-Pandemiemafnahmen® in
der jeweils geltenden Fassung (https://www.saarland.
de/msgff/DE/portale/landesjugendamt/service/
formularelja/downloads.html) zu beriicksichtigen. Der
gemil § 36 des Infektionsschutzgesetzes erstellte Hy-
gieneplan ist um weitere Hygienevorschriften gemif
den oben genannten Empfehlungen zu ergénzen.

(2) Ab dem 1. November 2021 hat die Einrichtung
jedem Kind, das die Einrichtung besucht, mindestens
zweimal pro Kalenderwoche kostenfrei einen Test in
Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coro-
navirus SARS-CoV-2 anzubieten, der vom Bundesins-
titut fiir Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen
ist. Bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 in Kindertagesstétten und Einrichtungen
der Kindertagespflege gelten die Vorgaben der Saarldn-
dischen Absonderungsverordnung.

§3
Vorbereitung fiir Nichtschiilerinnen und
Nichtschiiler auf die Abschlusspriifungen

(1) Einrichtungen, die MaBBnahmen zur Vorbereitung
auf die Priifungen zum Erwerb des Hauptschulab-
schlusses oder des mittleren Bildungsabschlusses im
allgemeinbildenden Bereich fiir Nichtschiilerinnen und
Nichtschiiler anbieten, konnen diesen Betrieb aufneh-
men, wenn sie dabei die Vorgaben des Infektionsschut-
zes, wie sie fiir den Schulbereich gelten, erfiillen; § 1
Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) § 1 Absatz 3 und 4 und § 1a sind entsprechend an-
wendbar.

Kapitel 2
Pflegeschulen und Schulen fiir
Gesundheitsfachberufe

§4
Prasenzunterricht

(1) Schulischer Priasenzunterricht im Vollbetrieb ist in
den Pflegeschulen und Schulen fiir Gesundheitsfach-
berufe unter der Mal3gabe der Absitze 2 bis 5 zuléssig.

(2) Der Unterricht nach MaB3gabe des Absatzes 1 fin-
det unter Einhaltung der einschlidgigen Hygienemal-
nahmen und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts
sowie unter Beriicksichtigung der Hygienepldne der
jeweiligen Schule statt.

(3) Sofern Schiilerinnen und Schiiler aus Infektions-
schutzgriinden aufgrund einer entsprechenden Quaran-
tdneanordnung nicht am Présenzunterricht teilnehmen,
vermittelt die Schule die Ausbildungsinhalte im héus-
lichen Umfeld durch digitale oder andere geeignete
Unterrichtsformate. Der Trager der praktischen Aus-
bildung hat nach Absprache mit der Schule die Auszu-
bildenden fiir diese Zeit freizustellen.

(4) Die Teilnahme am Pridsenzschulbetrieb ist nur fiir
Personen (Schiilerinnen und Schiiler, Lehrkrifte, Pra-
xisbegleiterinnen und -begleiter, Mitglieder eines Prii-
fungsausschusses, alle anderen an der Schule tétigen
Personen) zuldssig, die zweimal in der Woche mit dem
Ergebnis des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus an der jeweiligen Schule getestet
sind. Die Verpflichtung zur Teilnahme an den Testun-
gen im Sinne des Satzes 1 entfdllt fiir Personen, die
nach § 28 Absatz 1 IfSG einer tdglichen Testverpflich-
tung unterliegen. Dieses Zutrittsverbot besteht, soweit
der Testung im Ausnahmefall keine zwingenden Griin-
de entgegenstehen. Das Vorliegen derartiger Griinde ist
durch drztliches Attest nachzuweisen.

(5) Im Schulgebdude sowie im Prasenzunterricht be-
steht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes in Form einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-
Maske). Statt eines solchen Mund-Nasen-Schutzes
konnen auch Masken der Standards KN95/N95 oder
FFP2 oder hoherer Standards (ohne Ausatemventil) ge-
tragen werden. Im Freien, insbesondere auf dem Schul-
geldnde, besteht keine Verpflichtung zum Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes. Die Pflicht zum Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes entfallt, wenn dem im Einzel-
fall medizinische Griinde entgegenstehen. Dies ist in
geeigneter Weise, in der Regel durch ein érztliches At-
test, glaubhaft zu machen.

§5
Priifungsverfahren

(1) In Pflege- und Gesundheitsfachberufen ist die
Durchfiihrung von gesetzlich vorgeschriebenen miind-
lichen und schriftlichen Priifungen unter Einhaltung
der infektionsschutzrechtlichen Mafigaben grundsitz-
lich zuléssig.

(2) Praktische Priifungen koénnen unter Einhaltung der
infektionsschutzrechtlichen Malgaben durchgefiihrt
werden. Gegeniiber dem Landesamt fiir Soziales —
Zentralstelle fiir Gesundheitsberufe — ist anzuzeigen,
wenn die praktische Priifung auf Grundlage der ein-
schldgigen berufsrechtlichen Regelungen als Simula-
tionspriifung durchgefiihrt wird.

(3) Schiilerinnen und Schiiler sind zur Teilnahme an
einem Priifungsteil nach Absatz 1 und Absatz 2 nur
bei Vorlage eines am Tag der Priifung durchgefiihrten
Nachweises iiber das Nichtvorliegen einer Infektion
mit dem SARS-CoV-2-Virus im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 der Verordnung zur Bekdmp-
fung der Corona-Pandemie berechtigt. Bei einer engen
Kontaktperson, fiir die durch die Gesundheitsbehdrde
eine Quarantdne ausgesprochen wurde, besteht ein
Recht zur Teilnahme an dem fiir den Tag vorgesehenen
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Priifungsteil, wenn sie am Priifungstag einen Nach-
weis liber das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus mittels eines am Tag der Priifung
durchgefiihrten und von der Schule beaufsichtigten
Antigen-Schnelltests erbringt.

§o
Durchfiihrung von Weiterbildungen

Die Regelungen der §§ 4 und 5 gelten fiir Weiterbildun-
gen auf Grundlage des Gesetzes iiber die Weiterbildung
in den Gesundheits- und Altenpflegefachberufen und
die Ausiibung des Berufs der Hebamme und des Ent-
bindungspflegers vom 25. November 1998 (Amtsbl.
1999 S. 142), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom
11. November 2015 (Amtsbl. I S. 878), in der jeweils
geltenden Fassung entsprechend.

. Kapitel 3
Offentliche und private Bildungseinrichtungen
im auBlerschulischen Bereich

§7
AuBlerschulische Bildungsveranstaltungen
sowie Musik-, Kunst- und Schauspielunterricht

(1) AusschlieBlich fiir Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, die einen 3G-Nachweis im Sinne des § 2 Absatz 1
Satz 1 der Verordnung zur Bekdmpfung der Corona-
Pandemie fiihren, sind, unter Einhaltung von Hygiene-
mafBnahmen nach den Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts, in Prasenzform Arbeitsmarktdienstleistungen
nach SGB II oder SGB III zuldssig.

(2) AusschlieBlich fiir Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, die einen 2G-Nachweis im Sinne des § 2 Absatz 1
Satz 2 der Verordnung zur Bekdmpfung der Corona-
Pandemie fiihren, sowie fiir Personen, die aufgrund
einer medizinischen Kontraindikation, insbesondere
einer Schwangerschaft im ersten Schwangerschafts-
drittel, nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ge-
impft werden kénnen oder in den letzten drei Monaten
aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden
konnten, die einen geeigneten Nachweis im Sinne des
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der Verordnung zur Be-
kampfung der Corona-Pandemie fiithren, sind, unter
Einhaltung von HygienemaB3nahmen nach den Emp-
fehlungen des Robert Koch-Instituts, in Présenzform
zuléssig

1. der Betrieb von Fahrschulen (theoretischer und
praktischer Fahrschulunterricht sowie theoretische
und praktische Priifung), Fahrlehrerausbildungs-
stdtten und sonstigen im fahrerischen Bereich téti-
gen Bildungseinrichtungen,

2. der Betrieb von Flugschulen,
3. der Betrieb von Hundeschulen,

4. der Betrieb von im Bereich der Jagd und Fischerei
tatigen Bildungseinrichtungen,

5. berufliche Aus-, Weiter- und Fortbildungsangebo-
te; auller- und iiberbetriebliche Ausbildung sind in
Priasenzform abweichend zuléssig, soweit von den
Auszubildenden ein 3G-Nachweis gefiihrt wird,

6. Integrationskurse,

7. auBerschulische Bildungsveranstaltungen, die der
Durchfiihrung von Malnahmen zur Verhiitung
iibertragbarer Krankheiten, beispielsweise von Co-
rona-Infektionen, zu dienen bestimmt sind,

Erste-Hilfe-Kurse,

9. die Ausbildung und Priifung von Rettungssanité-
terinnen und Rettungssanitdtern nach der Verord-
nung liber die Ausbildung und Priifung von Ret-
tungssanititerinnen und Rettungssanititern vom
7. Juli 1995 (Amtsbl. S. 823), zuletzt gedndert
durch Artikel 6 der Verordnung vom 24. November
2015 (Amtsbl. I S. 894), in der jeweils geltenden
Fassung,

10. padagogisch begleitete Seminararbeit fiir Frei-
willige nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz
(JFDG) und dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
(BFDG); bei mehrtigiger padagogisch begleiteter
Seminararbeit fiir Freiwillige mit Ubernachtung
der Teilnehmenden (sog. social bubble) gilt § 6 Ab-
satz 1 Nummer 2 der Verordnung zur Bekdmpfung
der Corona-Pandemie entsprechend,

11. der Betrieb von Bibliotheken.

(3) AusschlieBlich fiir Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, die einen 2G-plus-Nachweis im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Satz 3 der Verordnung zur Bekdmpfung der Coro-
na-Pandemie flihren, sowie fiir Personen, die aufgrund
einer medizinischen Kontraindikation, insbesondere
einer Schwangerschaft im ersten Schwangerschafts-
drittel, nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ge-
impft werden kdnnen oder in den letzten drei Monaten
aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden
konnten, die einen geeigneten Nachweis im Sinne des
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der Verordnung zur Be-
kdmpfung der Corona-Pandemie fiihren, sind, unter
Einhaltung von HygienemaB3nahmen nach den Emp-
fehlungen des Robert Koch-Instituts, in Prasenzform
zuléssig

1. auBerschulische Bildungseinrichtungen im priva-
ten und Offentlichen Bereich,

2. kiunstlerischer Unterricht.

(4) Von der Pflicht zur Vorlage eines Nachweises im
Sinne des § 2 Absatz 1 der Verordnung zur Bekdmp-
fung der Corona-Pandemie ausgenommen sind

1. Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht
vollendet haben,

2. Personen, die zwar das sechste Lebensjahr bereits
vollendet haben, aber noch eine Kindertagesstétte
bzw. Einrichtung der Kindertagespflege besuchen
und im Rahmen des freiwilligen Testangebotes re-
gelméBig auf das Vorliegen einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus getestet werden,
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3. minderjdhrige Schiilerinnen und Schiiler, die im
Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutz-
konzepts regelméBig auf das Vorliegen einer In-
fektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet wer-
den oder einen Nachweis nach § 2 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 vorlegen.

(5) § 1a gilt entsprechend. § 4 Absatz 2 Nummer 5 der
Verordnung zur Bekdmpfung der Corona-Pandemie
gilt im Rahmen der beruflichen Aus-, Weiter- und Fort-
bildungsangebote entsprechend.

§8
Saarlindische Verwaltungsschule

(1) Die Saarléndische Verwaltungsschule fiihrt in ihren
Réumlichkeiten Pridsenzveranstaltungen und Priifun-
gen unter Beachtung besonderer Hygiene- und Schutz-
mafnahmen und unter Berlicksichtigung der vorhan-
denen rdumlichen, personellen und organisatorischen
Kapazititen durch. Soweit erforderlich, sind bei den
Lehrveranstaltungen Online-Veranstaltungen zu be-
riicksichtigen. Fortbildungen diirfen ausschlief8lich als
Online-Veranstaltungen durchgefiihrt werden.

(2) Die Saarldndische Verwaltungsschule hat bei allen
Prasenzveranstaltungen die besonderen Schutz- und
Hygienevorkehrungen nach Mallgabe des § 1 Absatz 2
und 3 sowie § la entsprechend zu beachten.

Kapitel 4

§9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sdtzlich oder fahrldssig den Ge- oder Verboten der §§ 5
bis 8 dieser Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemél § 73 Absatz 2
des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuf3e bis zu
flinfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Eine Strafbarkeit, insbesondere nach den §§ 74, 75
des Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberiihrt.

(4) Zustdndig fiir die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach dieser Verordnung sind die
Gemeindeverbénde.

§10
Inkrafttreten, Aulerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 11. Dezember 2021 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zum Schulbe-
trieb und zum Betrieb sonstiger Bildungseinrichtungen
sowie zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen vom
1. Dezember 2021 (Amtsbl. I 2487 8, 2487 15) auller
Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 23. Dezem-
ber 2021 aufler Kraft.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 11. Dezember 2021 in Kraft.
Saarbriicken, den 10. Dezember 2021

Die Regierung des Saarlandes:

Der Ministerprisident

Hans

Die Ministerin fiir Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr

In Vertretung
Streichert-Clivot

Der Minister fiir Finanzen und Europa
Der Minister der Justiz

In Vertretung
Bachmann

Der Minister fiir Inneres, Bauen und Sport
Bouillon

Die Ministerin fiir Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie

Bachmann
Die Ministerin fiir Bildung und Kultur
Streichert-Clivot
Der Minister fiir Umwelt und Verbraucherschutz
Jost

Begriindung
Allgemeines
Im Einzelnen

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich weltweit ver-
breitet. Eine Infektion mit dem Virus kann die potenti-
ell todliche Covid-19-Erkrankung verursachen. Beson-
ders éltere Menschen und solche mit vorbestehenden
Grunderkrankungen sind von schweren und tédlichen
Krankheitsverldufen betroffen. Die Letalitidt der Er-
krankung ist aber auf diese Personengruppen nicht
beschriankt. Am 11. Mérz 2020 hat die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen als
Pandemie bewertet.

Das Ziel der durch diese Verordnung getroffenen Mal3-
nahmen ist es nach wie vor die Bevolkerung vor der
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zu schiitzen, da-
durch die Verbreitung der Krankheit COVID-19 zu ver-
hindern und eine Uberlastung des Gesundheitssystems
infolge eines ungehemmten Anstiegs von Infektionen
und Krankheitsféllen zu vermeiden. Thre Rechtsgrund-
lage finden die getroffenen MafBnahmen in § 32 Satz 1
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in Verbindung mit § 28 Absatz 1, §§ 28a, 28b, 29 des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG).

Entscheidungen iiber SchutzmaBnahmen zur Einddm-
mung der Corona-Pandemie sind insbesondere an dem
Schutz von Leben und Gesundheit und der Funktions-
fahigkeit des Gesundheitssystems auszurichten, wobei
dies grundsétzlich unter Beriicksichtigung des jeweili-
gen Infektionsgeschehens geschieht.

Dieses Ziel erklirt sich daraus, dass ein anhaltend ho-
hes Niveau an Neuinfektionen zur Folge hitte, dass in
den Gesundheitsimtern bundesweit und so auch im
Saarland eine vollstindige Kontaktnachverfolgung
nicht mehr gewihrleistet werden kann, was die unge-
hinderte und diffuse Ausbreitung des Virus begiinstigt.
Dies geht mit einer drohenden Uberlastung des Ge-
sundheitssystems einher, der es zum Schutze von Leib
und Leben unbedingt vorzubeugen gilt.

Diesen Gefahren fiir Leib und Leben der Biirgerinnen
und Biirger ist von Seiten des Staates in Wahrnehmung
seines verfassungsrechtlichen Schutzauftrags effektiv
zu begegnen, wobei die Einschrankungen in den letzten
Monaten nach und nach aufgrund des Impffortschritts,
der abnehmenden Hospitalisierungsrate und der gering
werdenden Fallzahlen in vielen Bereichen gelockert
werden konnten.

Ein Schutz vor den Gefahren einer Ausbreitung der
Covid-19-Erkrankung sowohl fiir den Einzelnen als
auch fiir die Gesellschaft und Volkswirtschaft als sol-
che kann und muss dadurch gewéhrleistet werden, dass
die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus weiterhin ein-
geddmmt wird. Dies kann aufgrund der medizinischen
Erkenntnisse iiber die Eigenschaften des Virus und
seiner Ubertragungswege im Wesentlichen nur durch
die Einhaltung der Hygieneregeln und parallel durch
einen fortschreitenden Impffortschritt gewihrleistet
werden. Der Hauptiibertragungsweg fiir SARS-CoV-2
ist die respiratorische Aufnahme virushaltiger Parti-
kel. Jeder zwischenmenschliche Kontakt birgt daher
ein Infektionsrisiko. Das Virus kann bereits iibertragen
werden, bevor die Infizierten Symptome entwickeln.
Dies erschwert die Kontrolle der Ausbreitung. Ebenso
ist eine Ubertragung bei Personen, die gar keine Sym-
ptome entwickeln, bislang wissenschaftlich nicht aus-
geschlossen.

Solange die Anzahl der Impfungen noch nicht den fiir
die Herdenimmunitit erforderlichen Wert erreicht hat,
sind deshalb noch einschrinkende Mafinahmen not-
wendig. Einschrinkende Maflnahmen in diesem Sinne
sind allerdings nicht Schlieungen und &hnliches, son-
dern unterem anderen verpflichtende Tests beim Betre-
ten bestimmter Einrichtungen oder vor der Inanspruch-
nahme von Dienstleistungen.

Die Landesregierung hat die hierzu von ihr in Wahr-
nehmung ihres staatlichen Schutzauftrags ergriffenen
MaBnahmen zur Einddmmung der Pandemie zu je-
dem Zeitpunkt im Ausgleich mit den zu wahrenden
Freiheitsrechten der Biirgerinnen und Biirger an den
infektionsschutzrechtlichen Notwendigkeiten ausge-
richtet. Weitreichende Einschrinkungen des offentli-
chen Lebens und der privaten Lebensgestaltung, die

nach der ersten Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus in
der Bundesrepublik Deutschland und im Saarland zur
Unterbrechung eines sich rasch exponentiell entwi-
ckelnden Infektionsgeschehens notwendig geworden
waren, konnten, nachdem sie Wirkung gezeigt hatten
und in der Mitte des Jahres 2020 die klimatischen Be-
dingungen eine positive Entwicklung des Infektions-
geschehens begiinstigten, in weiten Teilen aufgehoben
werden. Uber einen langen Zeitraum hinweg vermoch-
ten aufgrund des auflerordentlich verantwortungsbe-
wussten Verhaltens der Biirgerinnen und Biirger die
allgemeinen Schutz- und Hygienemalnahmen (etwa
die allgemein als ,,AHA-Regel“ bekannten Malinah-
men ,,Abstand halten, Hygieneregeln beachten und All-
tagsmaske tragen®) und gezielte Beschrankungen aus-
schlieBlich solcher Bereiche des 6ffentlichen Lebens,
in denen im Rahmen der Freizeitgestaltung besonders
infektionsgefahrliche Verhaltensweisen und Kontakte
auftreten (etwa das Zusammentreffen sehr gro3er Men-
schenmengen bei GroBveranstaltungen, der lidngere
gemeinsame Aufenthalt einer Vielzahl von Menschen
in geschlossenen Réumen etc.) die Verbreitung des
SARS-CoV-2-Virus hinreichend einzuddmmen.

In den Wintermonaten 2020/2021 war die Zahl der
Neuinfektionen hingegen wieder drastisch angestiegen.
Das Ausmal} der Infektionsausbreitung bewegte sich
durchgehend auf einem Niveau, das die medizinische
Versorgung und damit die Gesundheit der Bevdlke-
rung in erheblichem MaBle gefdhrdete. In den Mona-
ten November und Dezember waren trotz sukzessiver
Verschiarfungen der Maflnahmen zur Einddimmung
der Infektionsausbreitung jeweils neue Hochststdnde
an Neuinfektionen zu verzeichnen, die zeitweilig die
Grenze von 450 Neuinfektionen pro Tag (9. Dezember
2020) iiberschritten und einen Trend zu exponentiellem
Wachstum erkennen lieen. Das mit einer hohen Zahl
an Neuinfektionen verbundene Risiko eines zeitlich
versetzten Anstiegs auch der Zahl der behandlungs-
bediirftig Erkrankten, insbesondere auch derer, die
stationdrer oder gar intensivmedizinischer Behand-
lung bediirfen, hatte sich verwirklicht. Mitte Dezember
2020 mussten bereits 292 Personen stationédr behandelt
werden, davon 60 auf Intensivstationen. 21 Personen
wurden beatmet.

Dieses Infektionsgeschehen lief bei ungebremsten
Fortgang eine Uberlastung der saarlindischen Ge-
sundheitsversorgung, insbesondere im stationdren
und intensivmedizinischen Bereich absehen. Die an-
gespannte Lage in den saarldndischen Kliniken ver-
schirfte sich zunehmend. Nahezu flichendeckend
wurde von grenzwertiger Auslastung insbesondere der
intensivmedizinischen Kapazititen und Einschrinkung
der Personalressourcen durch Mitarbeiterinfektionen
und Quaranténe berichtet. Zumindest zeitweilige Ab-
meldungen im Zentralen landesweiten Bettenkapa-
zitdtennachweis (ZLB) erhohten den Druck auf die
verbleibenden aufnahmebereiten Kliniken sowie den
Rettungsdienst. Es kam zu einer Zuweisungslage fiir
internistische, kardiologische, intensivmedizinische
und infektiologische Behandlungskapazititen. Die
elektive Versorgung musste eingeschrankt werden. Die
dringende Notwendigkeit der Einddimmung des Infek-
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tionsgeschehens wurde zudem durch einen Anstieg der
mit einer Covid-19-Erkrankung in Zusammenhang ste-
henden Todesfélle untermauert.

Zwischenzeitlich zeigten die sukzessiv verschirften
Einschrinkungen des oOffentlichen Lebens und Kon-
taktbeschrinkungen erste Wirkungen. Am 3. Mirz
2021 wurden dem RKI 9.019 neue Fille iibermittelt.
In Deutschland lag die Inzidenz der letzten 7 Tage
Ende Februar sowie Anfang Mérz auf einem niedrigen
Niveau. Allerdings stieg sie im Mérz bzw. April wie-
der an. Ursédchlich hierfiir sind insbesondere die neuen
Virusvarianten, d.h. insbesondere die sog. Alpha- und
Delta-Variante, die deutlich infektioser sind als die bis-
herige Variante und deren Ausbreitung schwerer ein-
zuddmmen ist. Nachdem die Anzahl der Fille riickldu-
fig war, ist sie in den zuriickliegenden Wochen wieder
stark angestiegen. Erstmals wurden am 17. November
iiber 600 neue Ansteckungsfille, d. h. explizit 642,
registriert — ein neuer Hochstwert, seitdem die Coro-
na-Pandemie aktiv ist. Am 24. November wurden 8§94
neue Infektionsfille gemeldet. Die Anzahl der Sterbe-
fille betrdgt 1.124 (Stand: 3. Dezember 2021), dies
sind elf mehr als am 28. November 2021.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt deutschlandweit bei
442,1 pro 100 000 Einwohner (Stand RKI Dashboard
3.12.2021). Im Saarland betrug die Sieben-Tages-Inzi-
denz zum 3. Dezember 2021 409,72 (basierend auf den
von den saarldndischen Gesundheitsdmtern tdglich an
das MSGFuF iibermittelten Fillen).

In der 47. Kalenderwoche 2021 wurden im Saarland
26.593 PCR-Tests durchgefiihrt, wobei die Positivrate
18,93 Prozent betrug.

Aktuell sind 8.751 Personen aktiv an Covid-19 er-
krankt. 272 davon werden stationdr, 52 davon inten-
sivmedizinisch behandelt, wobei 38 Personen beatmet
werden miissen (Stand 3. Dezember 2021).

Den saarldndischen Krankenhéusern kommt in der Be-
kdmpfung des Corona-Virus und in der Versorgung der
an COVID-19-Erkrankten eine herausgehobene Aufga-
be zu. Sie unternehmen alles, um die Gesundheitsver-
sorgung der Bevdlkerung auch in Krisenzeiten sicher
zu stellen. Alle in den Krankenhausplan des Saarlan-
des aufgenommenen Krankenhéuser stellen sich dieser
Verantwortung.

Das Saarland ist einem starken Infektionsgeschehen
ausgesetzt, das die Kapazititen der Krankenhduser an
ihre Grenzen bringt. Der Anstieg an Neuinfektionen ist
in den vergangenen Wochen exponentiell gewachsen,
sodass seit Mitte November in anndhernd allen Land-
kreisen sowie dem Regionalverband die Sieben-Tage-
Inzidenz iiber 200 betrigt, landesweit bereits iiber 400.
Mehrere hunderte Biirgerinnen und Biirger infizieren
sich tdglich im Saarland mit dem SARS-CoV-2-Vi-
rus. Die Hospitalisierungsrate, die sich aus der Zahl
der Krankenhauseinweisungen pro 100 000 Einwoh-
ner innerhalb der letzten sieben Tage bestimmt, steigt
seit Anfang November sprunghaft an. So betrug sie am
1. November 2021 noch 1,5, am 15. November 2021
war ein Wert von 3,76 zu verzeichnen, am 29. Novem-
ber 2021 der bisher hochste Wert von 5,58 (Quelle:

Monitoringbericht des MSGFuF vom 01.12.2021). Am
30. November wurde dieser Wert mit 4,67 angegeben.

Die Gesamtzahl der zu versorgenden Patientinnen und
Patienten ist auf einem Niveau, bei dem bei gleich-
bleibendem Infektionsgeschehen derzeit eine drohende
Uberlastung der Krankenhduser innerhalb der néchsten
Wochen zu befiirchten ist.

Infolgedessen werden die Krankenhauskapazititen
weithin ausgelastet und vor allem die Intensivstationen
mit an COVID-19-Infizierten belegt.

Am Freitag, den 3. Dezember 2021, waren 269 CO-
VID-19-Patienten in den Krankenhdusern, davon lagen
51 auf den Intensivstationen und davon wurden 37 beat-
met bzw. invasiv beatmet. Nach der Meldung der nicht
belegten und einsatzfahigen Bettenkapazititen durch
die Krankenhéuser am 3. Dezember 2021 (Betten, die
innerhalb einer Vorlaufzeit von 60 Minuten tatséchlich
mit einem Intensivpatienten belegt werden konnen,
d.h. die materielle und auch die personelle Ausstattung
verfligbar ist), sind 1.260 Betten insgesamt verfiigbar,
davon 45 einsatzfihige Intensivbetten.

Am Mittwoch, den 1. Dezember 2021, lagen nach der
tiglichen Meldung der Krankenhduser an das MSGFF
in den saarldndischen Krankenhdusern 231 mit CO-
VID-19 infizierte Patienten, davon 45 auf den Intensiv-
stationen und 32 davon waren beatmet.

Damit sind die Patientenzahlen von COVID-19-Patien-
ten im Krankenhaus am 3. Dezember 2021 mit 269 um
38 hoher als am Mittwoch, den 1. Dezember 2021. Auf
den Intensivstationen liegen mit 51 COVID-19-Pa-
tienten sechs mehr als 2 Tage zuvor. Die beatmeten
Patienten waren mit 37 gegeniiber Mittwoch um fiinf
gestiegen.

Im Vergleich dazu lagen eine Woche vorher, am Frei-
tag, den 26. November 2021, 183 COVID-19-Patienten
in den Krankenh&usern, davon 35 auf den Intensivsta-
tionen und davon waren 25 beatmet. Nach der Meldung
der nicht belegten und einsatzfahigen Bettenkapaziti-
ten (Betten, die innerhalb einer Vorlaufzeit von 60 Mi-
nuten tatsdchlich mit einem Intensivpatienten belegt
werden konnen, d. h. die materielle und auch die per-
sonelle Ausstattung verfiigbar ist), waren 1.190 Betten
insgesamt verfligbar, davon 47 einsatzfdhige Intensiv-
betten.

Gegeniiber den Zahlen von vor einer Woche zeigt sich
eine Zunahme um 86 Patienten der in den Krankenh&u-
sern zu versorgenden COVID-19-Patienten, auf den In-
tensivstationen liegt die Zahl mit heute 51 um 16 hoher
als letzte Woche Freitag und die Zahl der beatmeten
Patienten ist mit 37 Patienten um zwolf hoher als letzte
Woche.

Wir erreichen in schnellen Schritten wieder Behand-
lungszahlen wie Anfang Februar 2021, als man auf
dem Gipfel der 2. Welle in den Krankenhdusern war,
als in den Krankenhdusern 311 an COVID-19 erkrank-
te Patienten lagen und 76 Patienten auf den Intensiv-
stationen behandelt wurden, von denen 45 beatmet
werden mussten. Auch von den Behandlungszahlen auf
dem Gipfel der 3. Welle in der Woche vom 3. Mai 2021
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bis 9. Mai 2021 von 67 Intensivpatienten und davon 52
beatmete Patienten sind wir nicht mehr weit entfernt.

Nach den DIVI-Zahlen von Freitag, den 3. Dezember
2021, hatten wir 11,03 %, also 43 Betten an der Ge-
samtzahl der Intensivbetten frei. 347 Betten von 390
Betten sind belegt. Es sind nach DIVI 69 COVID-19
Fille aktuell in intensivmedizinischer Behandlung,
davon 24 invasiv beatmet. Der Anteil der COVID-19
Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten betragt
17,69 %. Am Mittwoch, den 1. Dezember 2021 waren
es 11,34 %, also 44 freie Betten an der Gesamtzahl der
Intensivbetten. 344 Betten von 388 Betten waren be-
legt. Es waren nach DIVI 65 COVID-19 Fille in in-
tensivmedizinischer Behandlung, davon 19 invasiv
beatmet. Der Anteil der COVID-19 Patienten an der
Gesamtzahl der Intensivbetten betrug 16,75 %.

Es werden zum Stichtag 3. Dezember 2021 gegeniiber
letzte Woche Freitag ca. 47,5% mehr Betten in den
Krankenhdusern fiir COVID-19-Patienten bendtigt.
Die Belegung mit COVID-19-Patienten bewegt sich
auf einem stark erhohten Niveau, im Vergleich zu Mitt-
woch dem 1. Dezember 2021.

Auf den Intensivstationen ist die Patientenzahl der an
COVID-19 Erkrankten steigend, und ist um ca. 45%
hoher als die Patientenzahl von letzter Woche. Die An-
zahl der beatmeten Patientinnen und Patienten ist ge-
geniiber Mittwoch um zwolf gestiegen.

Die ECMO Situation stellt sich am 3. Dezember 2021
(12.45 Uhr) wie folgt dar:

— Im UKS wurde fiir heute, den 3. Dezember 2021
die ECMO-Situation wieder mit gelb gemeldet.

— 14 ECMO’s im Bestand

Zahlen vom 3. Dezember 2021:
— AufICU 8 COVID, davon 1 Long-COVID
— 4 ECMO’s sind belegt; 10 ECMO’s sind frei.

— Die SHG Vélklingen haben im DIVI heute, den
3. Dezember 2021, griin gemeldet.

— Anzahl betreibbare ECMO-Betten: 2

— Anzahl belegte ECMO-Betten: 0, 2 ECMO’s
sind frei.

— Klinikum Saarbriicken hat im DIVI heute, den
3. Dezember 2021, gelb gemeldet.

— Anzahl betreibbare ECMO-Betten: 3

— Anzahl belegte ECMO-Betten: 2, 1 ECMO ist
frei.

Es stellt sich in allen Krankenhausbereichen eine star-
ke Aufwirtsbewegung mit einem Anstieg der beatme-
ten Patienten (Stand: 3. Dezember 2021) ein. Die Ge-
samtzahl der zu versorgenden Patienten ist auf einem
Niveau bei dem derzeit eine drohende Uberlastung der
Krankenhauser, innerhalb der nidchsten Wochen (bei
gleichbleibendem Infektionsgeschehen), zu befiirchten
ist.

Die COVID-19-Koordinierungsgruppe hatte sich zu-
letzt am 30. November 2021 besprochen und war zu
folgendem einstimmigem Votum gekommen:

Es erfolgt gemeinschaftlich die Empfehlung, weiterhin
trotz geschilderten Dynamik die Auslastung der Inten-
sivstationen mit COVID-Patienten als ORANGE und
die mit NON-COVID-Patienten als ROT zu charakte-
risieren.

Uber die Situation Rettungsdienst wurde am 3. Dezem-
ber 2021 mit Blick auf die Abmeldequoten der saarlén-
dischen Kliniken im ZLB fiir die intensivmedizinische
Versorgung fiir die Wochenmitte vom 29. November
2021—1. Dezember 21 wie folgt berichtet:

Die Verfiigbarkeit der saarlandischen Kliniken fiir in-
tensivmedizinische Notfallpatienten war zu Wochen-
mitte KW 49 stark angespannt mit maximaler Belas-
tung im Bereich des Regionalverbandes Saarbriicken
und dem Bereich Saarlouis. Die Zahl der COVID-Ein-
sdtze im Rettungsdienst steigt erheblich gegeniiber der
Vorwoche. Die Zentralen Notaufnahmen insbesondere
an den groBeren Kliniken sind landesweit weiterhin
stark belastet. Zuweisungsmodus besteht seit Tagen fiir
intensivmedizinische, internistische (inkl. Infektions-
patienten), kardiologische (inkl. Infektionspatienten)
und neurologische Patienten.

Die Belegung der Intensivstationen mit COVID-Pa-
tienten ist mit aktuell 11,9 % auf hohem Niveau stabil.
Die Einschéitzung der COVID-Koordinierungsgruppe
in ihrer TelKo vom 30. November 2021 zur Auslastung
der Intensivstationen mit COVID ist neu ORANGE.
Zurzeit sind, bis auf eine Ausnahme, alle Kliniken in
die stationdre intensivmedizinische Versorgung von
Patienten mit COVID-Erkrankung eingebunden. Da-
von sind 9 Kliniken mit mehr als 10% ihrer Intensiv-
kapazitdt durch COVID-Patienten belegt und damit in
Stufe 2 nach DGAI/BDA einzuordnen und 2 Kliniken
mit mehr als 25 % COVID-Intensivpatienten bereits in
Stufe 3 nach DGAI/BDA.

Die Auslastung der Intensivstationen aufgrund von
NON-COVID-Patienten ist weiterhin hoch und gestie-
gen. Um dies beriicksichtigen zu kdnnen, hat die CO-
VID-Koordinierungsgruppe die Lage als rot eingestuft.

Seit 24. November 2021 wurde bundesweit auch mit
der Umlegung von COVID-19-Patienten im Rahmen
des Kleeblatt-Verfahrens begonnen. Die Situation in
den Krankenhdusern, auch im Saarland, ist ernst. Inso-
fern miissen weitere, striktere Maflnahmen umgesetzt
werden, um die rasche Ausbreitung von COVID-19 zu
verhindern.

Aktuell (Stand 3. Dezember 2021) sind im Saarland
bisher 13.814 Mutationsfille aufgetreten, davon 8.269
Fille der Mutation aus UK, 695 Fille der Mutation aus
Stidafrika, 26 aus Brasilien und 4.824 Fille der sog.
Delta oder indischen Variante.

3.035 B.1.1.7, 739 B.1.617, 4 B.1.1.28.P.1 und 265
B.1.351 Mutationsfalle gibt es im Regionalverband
Saarbriicken, 517 B.1.1.7 Fille, 553 B.1.617, 18
B.1.1.28.P.1 und 105 B.1.351 Fille sind es im Kreis
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Merzig-Wadern. 1.264 B.1.1.7, 898 B.1.617 und 57
B.1.351 Fille sind im Kreis Neunkirchen aufgetreten,
1.547 B.1.1.7, 972 B.1.617, 1 B.1.1.28.P.1 und 101
B.1.351 Fille im Kreis Saarlouis und 600 B.1.1.7, 968
B.1.617 und 88 B.1.351 Félle im Kreis St. Wendel. Im
Saarpfalz-Kreis sind es 1.306 B.1.1.7, 694 B.1.617, 3
B.1.1.28.P.1 und 79 B.1.351 Mutationsfille.

Seit Kurzem wurden in Deutschland, wie auch in an-
deren europiischen Léndern, die ersten Infektionen mit
der neuen aus Siidafrika stammenden Omikron-Varian-
te festgestellt, die aufgrund groBerer Unterschiede zu
den bisher bekannten Varianten als besorgniserregend
eingestuft worden ist. Auch aufgrund dieser Entwick-
lung sind weitere, striktere Mafinahmen zur Einddm-
mung des Infektionsgeschehens notwendig.

Die Gesundheitsimter konnen die Kontaktnachver-
folgung seit einigen Tagen nicht mehr in allen Fillen
sicherstellen. Die Zahl der Kontaktpersonen ist sehr
hoch und mit hohem Einsatz von Ressourcen in den
Gesundheitsamtern verbunden. Daher muss in den
Gesundheitsamtern derzeit eine Priorisierung der Fil-
le nach vulnerablen Personen, groferen Ausbruchs-
geschehen, Kitas und Schulen vorgenommen werden.
Nur noch dort werden die Kontakte nachverfolgt. Die
steigende Inzidenz fiihrt zu einer erschwerten Kontakt-
nachverfolgung, was wiederum mehr Infektionen zur
Folge hat.

Daher ist es zwingend notwendig, die Kontakte zu re-
duzieren. Nur so kann die Welle gestoppt werden und
eine Uberlastung des Gesundheitssystems verhindert
werden. Die bisherigen Regelungen sind nicht ausrei-
chend. Es muss eine Kontaktreduktion um mindestens
50 Prozent angestrebt werden. Auch das Versenden der
Quarantineanordnungen verzdgert sich in Teilen auf-
grund der hohen Fallzahlen. Infolgedessen werden wir
eine Absonderungspflicht fiir durch PCR-Test positiv
getestet Personen in der VO-CP implementieren.

Insgesamt droht eine Uberlastung des Gesundheitssys-
tems im Saarland infolge eines ungehemmten Anstiegs
von Infektionen und Krankheitsféllen.

Derzeit betragt der Sieben-Tage-Reproduktionswert
deutschlandweit 0,95 (aktuelle Meldung des RKI vom
3. Dezember 2021). Im Saarland betrdgt der Sieben-
Tage-Reproduktionswert laut Nowcasting Bericht des
RKI vom 3. Dezember 2021 0,93. Dies ist deutlich zu
hoch, um eine Uberlastung des Gesundheitssystems
dauerhaft zu vermeiden. Der Reproduktionswert muss
dauerhaft auf einen Betrag von 0,7 bis 0,8 gesenkt wer-
den, damit das Fortschreiten der Infektion nicht zu ei-
ner Uberlastung der Krankenhduser und des gesamten
Gesundheitssystems fiihrt.

Um das Ziel einer zeitnahen und nachhaltigen Absen-
kung der Neuinfektionen und der Reproduktionsrate zu
erreichen und die dominante Verbreitung hochinfek-
tioser Virusvarianten in dem erforderlichen Umfang
auszubremsen, bedarf es der Anordnung von weiteren
SchutzmafBnahmen. Hierzu gehoren u.a. die Einfiih-
rung der 2G-Regelung auch fiir viele Aktivititen bzw.
Einrichtungen im Auflenbereich und 2G plus fiir viele

Aktivitdten und Einrichtungen im Innenbereich. Auch
im Handel soll 2G gelten, allerdings mit einem kleinen
zeitlichen Verzug, so dass die Betreiber entsprechende
Vorkehrungen treffen konnen. Der Zugang zu Laden-
lokalen der Grundversorgung fiir nicht geimpfte oder
nicht genesene Personen ist aber gesichert. Verwand-
te in direkter Linie und Ehegatten und Lebenspartner
werden auch ausgenommen. Hinzu kommen noch wei-
tere Malinahmen. Ziele ist es das Infektionsgeschehen
wieder auf ein niedriges Niveau zu senken, damit das
Gesundheitssystem nicht {iberbeansprucht wird.

Die Landesregierung hélt es im Bewusstsein um die
Intensitdt der damit verbundenen Belastungen sowohl
fiir den Einzelnen als auch das soziale und wirtschaftli-
che Gemeinwesen fiir zwingend geboten, die Nutzung
von gestatteten Einrichtungen oder Dienstleistungen
in vielen Bereichen an 2G- oder 2G plus-Regelungen
zu koppeln, damit das Pandemiegeschehen beherrsch-
bar bleibt. Tagliche Infektionszahlen von deutlich {iber
600 Féllen im Saarland und eine starke Auslastung der
Krankenhduer machen deutlich, dass die Lage ernst
ist und dass es entsprechender Schritte bedarf um die
Funktionsfahigkeit des Gesundheitswesens zu garan-
tieren.

Die Fortgeltung der bisherigen Maflnahmen und die
Erweiterung eines Biindels von Maflnahmen ist vorerst
weiterhin erforderlich, um einen exponentiellen An-
stieg der Fallzahlen und eine Uberlastung des Gesund-
heitssystems zu verhindern. Die in anderen Bundeslén-
dern beobachteten Entwicklungen erfordern auch im
Saarland striktere MaBnahmen, damit schwerwiegende
Entscheidungen in Krankenhdusern nicht notwendig
werden.

Der Saarlidndische Landtag hat in seiner Sitzung am
29. November 2021 die epidemische Ausbreitung
nach § 28 Absatz 8 Infektionsschutzgesetz (IfSG) fest-
gestellt und das COVID-19-Malinahmengesetz ent-
sprechend angepasst. Aufgrund des COVID-19-Mal3-
nahmengesetzes kann die Landesregierung fiir die
Dauer der Feststellung notwendige Regelungen iiber
Mafnahmen zur Bekdmpfung von COVID-19 auf der
Grundlage der bundesrechtlich eréffneten Handlungs-
moglichkeiten der Linder nach § 28a Absatz 8 des In-
fektionsschutzgesetzes treffen. Hierzu stellt das Gesetz
die Anwendbarkeit der Absdtze 1 bis 6 des § 28a des
Infektionsschutzgesetzes fest. Zweck des Gesetzes ist
es, die Weiterverbreitung von COVID-19 zu verhin-
dern und eine Uberlastung des Gesundheitssystems zu
verhindern.

Aufgrund einer Gesamtschau der aktuellen Lage, d.h.
der aktuellen stark steigenden Sieben-Tages-Inzidenz,
der zunehmenden Hospitalisierungsrate und vieler
weiterer Faktoren, die eine deutliche Steigerung der
Infektionen im Vergleich zu dem Stand vor mehreren
Wochen und eine drohende Uberlastung im medizini-
schen Bereich erkennen lisst, wird daher die sog. Stufe
gelb des Saarland-Modells festgestellt. Der tdglich er-
scheinende Monitoring-Bericht des Ministeriums fiir
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie sowie das
wochentlich stattfindende Expertengesprich mit Ver-
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tretern der Krankenhéuser, des Rettungsdienstes und
der Universitit stellen auch bedeutende Instrumente
dar, die zur Uberwachung der aktuellen Lage und Ent-
scheidungsvorbereitung dienen; auch hiernach wird die
Stufe gelb festgestellt.

Die Einfiihrung weiterer einschrinkenden Mafinahmen
fiir weite Bereiche des privaten und offentlichen Le-
bens ist notwendig, um die Verbreitungsmdglichkeiten
des Virus wieder nachhaltig im erforderlichen Maf3
zu reduzieren bzw. auf ein niedriges Niveau zuriick-
zufiihren und im Ergebnis auch weiterhin verhéltnis-
méBig. Handlungsleitendes Ziel muss der Schutz von
Leben und Gesundheit und der Funktionsfahigkeit des
Gesundheitssystems sein. Folgerichtig stellt § 28a Ab-
satz 6 Satz 2 und 3 des Infektionsschutzgesetzes die
Beriicksichtigung sonstiger Belange sowie Bereichs-
ausnahmen einfachgesetzlich ausdriicklich unter den
Vorbehalt, dass sie mit dem Ziel einer wirksamen Ver-
hinderung der Verbreitung von COVID-19 vereinbar
sind.

Dies entbindet den Verordnungsgeber nicht von der
verfassungsrechtlichen Verpflichtung, die in einem
Spannungsverhéltnis stehenden Verpflichtungen zum
Schutz von Leben und Gesundheit einerseits und Wah-
rung individueller verfassungsrechtlich verbiirgter
Freiheiten andererseits im Wege sogenannter prakti-
scher Konkordanz in weitgehenden Ausgleich zu brin-
gen. Aufgrund der vorliegenden Zahlen miissen die
MaBnahmen wieder verschirft werden.

Da die Einschrinkungen fiir den Biirger nicht unwe-
sentliche Beeintrdchtigungen seiner Grundrechte be-
deuten, bediirfen sie, um dem Grundsatz der Verhailt-
nisméfBigkeit zu wahren, vor dem Hintergrund einer
sich verdndernden epidemiologischen Lage einer stin-
digen Rechtfertigungskontrolle, sodass sie fortlaufend
neu auf ihre VerhdltnisméBigkeit hin zu iiberpriifen
sind. Dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe trigt der
Verordnungsgeber durch die kurze Geltungsdauer der
Verordnung Rechnung.

Artikel 1
(Verordnung zur Bekimpfung
der Corona-Pandemie (VO-CP))

Teil 1 Allgemeine Vorschriften

Zu § 1 (Ziel und Verfahren)

§ 1 stellt das Ziel der in dieser Verordnung verordneten
MaBnahmen klar, ndmlich die Eindimmung der Aus-
breitung des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) zum
Gesundheitsschutz der Biirgerinnen und Biirger. Auch
die Grundlage der angeordneten Infektionsschutzmali-
nahmen wird niher erldutert.

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

In dieser Regelung werden Begriffe, die in dieser Ver-
ordnung regelméflig verwendet werden, ndher be-
stimmt.

Absatz 1

Es wird in Satz 1 klargestellt, was man unter dem Nach-
weisen iiber einen Impfschutz gegen COVID-19, eine
Genesung von einer COVID-19-Erkrankung oder ein
negatives Ergebnis einer Testung auf eine Infektion mit
dem SARS-CoV-2 Virus im Sinn dieser Verordnung
zu verstehen hat; hierbei handelt es sich um die sog.
3G-Regelung. Ein Nachweis iiber 2G gemél Satz 2 ist
lediglich der Nachweis iiber einen Impfschutz gegen
COVID-19 und iiber eine Genesung von einer COVID-
19-Erkrankung.

Ein 2G-plus-Nachweis ist ein Nachweis iiber eine
Genesung oder eine Impfung jeweils mit einem zu-
satzlichen Testnachweis nach Satz 1 Nummer 3. Des
Weiteren stellt auch der Nachweis iiber eine Auffri-
schungsimpfung von Personen, die bereits eine Grund-
immunisierung erhalten haben, einen 2G-plus-Nach-
weis dar. Eine Grundimmunisierung besteht aus einer
vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adres-
se www.pei.de/impfstoffe/covid-19 verdftentlichten
Anzahl von Impfstoffdosen, die fiir eine vollstidndige
Schutzimpfung erforderlich ist oder bei einer genese-
nen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis.

Die Auffrischungsimpfung soll in einem Zeitraum von
5 bis 6 Monaten nach der Grundimmunisierung erfol-
gen, bei Johnson & Johnson kann sie auch bereits nach
4 Wochen erfolgen.

Die minderjihrigen Schiilerinnen und Schiiler weisen
ihre regelméBige Teilnahme an den im Rahmen des
verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes stattfin-
denden Testungen auf das Vorliegen einer Infektion mit
dem SARS-CoV-2-Virus samt negativem Testergebnis
durch die dort ausgestellten oder der Schule vorgeleg-
ten Nachweise iiber das Nichtvorliegen einer Infektion
mit dem SARS-CoV-2-Virus nach. Ebenfalls von der
Pflicht zur Vorlage eines Nachweises iiber das Nicht-
vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus
nach Absatz 1 bis 2 ausgenommen sind minderjéhrige
Schiiler und Schiilerinnen sofern diese Schiiler einen
Nachweis nach § 2 I Nummer 3 dieser Verordnung,
sowie einen Schiilerausweis oder ein anderes Bestéti-
gungsschreiben der Schule vorweisen kdnnen. Dies gilt
insbesondere fiir Schiilerinnen und Schiiler aus anderen
Bundesliandern, aber auch fiir saarldndische Schiilerin-
nen und Schiiler wahrend den Weihnachtsferien.

Absatz 2

Die medizinischen Gesichtsmasken, Mund-Nasen-
Schutz (MNS), oft auch OP-Masken genannt, zeichnen
sich —im Gegensatz zu Alltagsmasken — durch genorm-
te Herstellungs- und Zertifizierungsprozesse aus. Auch
werden je nach Maskentyp konkrete Anforderungen an
die Filtrations- bzw. Filterleistung gestellt. Alle Mas-
kenarten schiitzen vor allem das Gegeniiber vor abge-
gebenen infektiosen Tropfchen des Mundschutztrigers
in der Form, dass die ausgeatmete Luft auf einen Wi-
derstand trifft. Dariiber hinaus verhindern sie eine Erre-
geriibertragung durch direkten Kontakt, beispielsweise
mit kontaminierten Handen. Medizinische Gesichts-
masken sind Medizinprodukte und unterliegen damit
dem Medizinprodukterecht. An Medizinprodukte wer-
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den, anders als bei Alltagsmasken, besondere Ansprii-
che gestellt. Neben dem Medizinprodukterecht miissen
sie der europdischen Norm EN 14683 geniigen.” Fiir
Kinder existieren keine gesondert ausgewiesenen me-
dizinischen Masken; es konnen medizinische Masken
in einer Grof3e verwendet werden, die ebenfalls Medi-
zinprodukte darstellen und fiir die die Norm EN 14683
einschlégig ist.

KN95-Masken sind derzeit in Deutschland nur ver-
kehrsfahig, wenn sie die Priifung nach dem Priifgrund-
satz fir Corona SARS-CoV-2 Pandemie Atemschutz-
masken (CPA) bestanden haben und eine Bescheinigung
der Marktiiberwachungsbehdrde nach § 9 Absatz 3 der
Verordnung zur Sicherstellung der Versorgung der Be-
volkerung mit Produkten des medizinischen Bedarfs
bei der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verur-
sachten Epidemie (MedBVSV) vorliegt, die vor dem
1. Oktober 2020 ausgestellt wurde. Bei richtigem Sitz
schiitzen KN95, FFP2 und hohere Masken auch den
Trager der Maske selbst vor ausgeatmeten Tropfen des
Gegeniibers.

Allgemein gilt, dass nicht die reine Erfiillung der ent-
sprechenden Norm ausreichend ist; erforderlich ist,
dass es sich tatsdchlich um ein Medizinprodukt bzw.
Personliche Schutzausriistung (PSA) mit Nachweis des
dazugehorigen EU-Konformitdtsverfahrens handeln
muss.

Masken jeder Kategorie mit einem Ausatemventil sind
nicht zuldssige Masken im Sinne dieser Verordnung, da
sie Aeorosol des Tragenden ausstofSen und damit ein
Infektionsrisiko fiir das Gegeniiber besteht, wenn die-
ser seine Maske nicht korrekt trdgt oder nur eine medi-
zinische Maske der Norm EN 14683 trigt.

Absatz 3

Von der Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestab-
stands ausgenommen sind Kontakte zu Angehorigen
des eigenen Haushaltes im Sinne einer héuslichen Ge-
meinschaft, Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Ver-
wandte in gerader Linie. Diese Personen bilden den
familidren Bezugskreis.

Absatz 4

Der Charakter als Veranstaltung ergibt sich insbe-
sondere daraus, dass der teilnehmende Personenkreis
durch den Anlass und damit verbundener Einladung
oder Eintrittskarte bestimmt oder bestimmbar ist. Ver-
anstaltungen sind geplant, wihrend private Zusam-
menkiinfte spontan und ohne gréfleren Organisations-
aufwand durchgefiihrt werden. Veranstaltungen sind
meist zeitlich eingegrenzt und aus dem Alltag heraus-
gehobene Ereignisse, welche sich nicht nach der Zahl
der anwesenden Personen, sondern nach ihrem aufler-
alltdglichen Charakter und dem jeweils spezifischen
Zweck vom bloflen gemeinsamen Verweilen an einem
Ort abgrenzen. Oft weist eine Veranstaltung auch ein
Ablaufprogramm auf.

Typische private Veranstaltungen sind beispielsweise
Hochzeits- oder Tauffeiern, runde Geburtstage, Kom-
munionsfeiern und dhnliche Ereignisse. Zu den priva-

ten Zusammenkiinften zdhlen neben dem spontanen
Grillen im Kreise von Nachbarn oder Bekannten auch
sonstige zwanglose und ohne gréfleren Organisations-
aufwand stattfindende Treffen.

Geimpfte und Genesene werden nur bei privaten Zu-
sammenkiinften nicht miteinberechnet. Bei Veranstal-
tungen sind sie genau wie Minderjahrige miteinzurech-
nen.

Teil 2 Allgemeine Hygiene- und
Infektionsschutzvorgaben

Zu § 3 (Abstandswahrung und Beliiftung)
Absatz 1

Zur Privention vor der Ubertragung des Coronavirus
SARS-CoV-2 auf andere Menschen wird grundsétzlich
empfohlen bei physisch sozialen Kontakten zu ande-
ren Menschen auBBerhalb der Angehdrigen des eigenen
Haushaltes sowie des familidren Bezugskreises im Sin-
ne des § 2 Absatz 3 einen Mindestabstand von einein-
halb Metern einzuhalten.

Absatz 2

Bei Zusammenkiinften in geschlossenen Rdumen ist
neben der Beachtung allgemeiner Hygiene- und Ab-
standsregelungen fiir ausreichend Beliiftung zu sorgen.
Dies bedeutet, dass man regelmifBige Liiftungspausen
vorsehen sollte bzw. wenn moglich dauerhaft liiftet
und/oder ein Raumliiftungsgerdt verwendet.

Zu § 4 (Mund-Nasen-Bedeckung)
Absatz 1

Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bede-
ckung im o6ffentlichen Leben kann dazu beitragen, die
Ausbreitung von COVID-19 in der Bevolkerung zu
verlangsamen und Risikogruppen vor Infektionen zu
schiitzen. Durch eine Mund-Nasen-Bedeckung kon-
nen infektiose Tropfchen, die man zum Beispiel beim
Sprechen, Husten oder Niesen ausstofit, abgefangen
werden. Das Risiko, eine andere Person dadurch an-
zustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz).

Ziffer 1 regelt die Pflicht zum Tragen einer medizi-
nischen Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen
Raumen, die oOffentlich oder im Rahmen ecines Be-
suchs- oder Kundenverkehrs zugénglich sind, fiir Kun-
dinnen und Kunden, Besucherinnen und Besucher und
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hierdurch soll die
Anzahl weiterer Infektionen minimiert werden. Eine
medizinische Mund-Nasen-Bedeckung mindert das
Risiko einer Infektion insbesondere in Situationen, in
denen kein Abstand gehalten werden kann. Da in ge-
schlossenen Ridumen die Durchliiftung nicht immer
ausreichend gewihrleistet werden kann, ist das Tragen
einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Masken) oder
auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder
hoherer Standards gerade hier ein notwendiges Mittel,
um das Infektionsrisiko zu mindern.
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Ziffer 2 regelt die Pflicht zum Tragen einer medizini-
schen Mund-Nasen-Bedeckung Gesichtsmaske in ge-
schlossenen Rédumen von Arbeits- oder Betriebsstétten
fiir das Personal. Ausnahmen hiervon sind nur auf der
Grundlage einer aktuellen rechtskonformen Geféhr-
dungsbeurteilung zulédssig, welche die SARS-CoV-
2-Regel des Arbeitsschutzes beachtet. Durch die ge-
troffene Regelung ist der gesamte Regelungsinhalt der
neuen SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-Regel zu beachten.
Im Rahmen der Aktualisierung werden alle Mafinah-
men zum Infektionsschutz in Arbeitsstétten sowie die
gesundheitlichen Aspekte der Einzelfélle arbeitsmedi-
zinisch bewertet. Das beinhaltet auch die Auswahl der
geeigneten Maske oder PSA.

Arbeitsstitte ist jede ortsfeste und dauerhafte betrieb-
liche Einrichtung des Arbeitgebers, der dem Arbeit-
nehmer zugeordnet ist und die er mit einer gewissen
Nachhaltigkeit, also fortdauernd und immer wieder
aufsucht, nicht aber nur gelegentlich.

Dazu gehdren insbesondere Arbeitsrdume in Gebiduden
einschlieflich Ausbildungsstitten

Zu einer Arbeitsstitte zdhlen auch Nebenrdume und
Flachen wie Verkehrswege, Lager-, Maschinen- und
Nebenrdume, Sozial-, Pausen-, Bereitschafts-, Lie-
ge- oder Ruherdume und Réume fiir korperliche Aus-
gleichsiibungen, Umkleide-, Wasch-, Dusch- und
Toilettenrdume (Sanitdrrdume), und Sanitdtsrdume.
Betriebsstitte ist jede feste Geschéftseinrichtung oder
Anlage, die der Tatigkeit eines Unternechmens dient,
insbesondere die Stitte der Geschiftsleitung, Zweig-
niederlassungen, Geschéftsstellen, Fabrikations- oder
Werkstitten, Warenlager, Ein- oder Verkaufsstellen.
Aufgrund der vielen Personen, die in einer Arbeits-
oder Betriebsstitte gleichzeitig tdtig sein konnen, ist
die Gefahr einer Infektion sehr hoch, wenn der Min-
destabstand nicht gewihrleistet werden kann. Dies ist
vor allem auBerhalb des festen Arbeitsplatzes anzuneh-
men, d. h. auf dem Weg zwischen Umkleiden, Sanitér-
rdumen und den verschiedenen Biiro- oder Arbeitsrau-
men.

Ziffer 3 zahlt insbesondere der offentliche Verkehr in
den genannten Verkehrsbereichen dazu.

Durch Satz 1 werden siamtliche Betreiber oder sons-
tigen Verantwortlichen der genannten Einrichtungen,
Anlagen und Betriebe sowie Veranstalter verpflichtet,
die Einhaltung der Pflichten in ihrem jeweiligen Ver-
antwortungsbereich sicherzustellen. Die Verpflichtung
umfasst auch das Personal, eine Ausnahme ist nur bei
Vorliegen gesundheitlicher Griinde gestattet oder wenn
gleichwertiger Infektionsschutz z. B. durch Spuck-
schutz, Scheiben oder konstant ausreichenden Abstand
gewihrleistet ist. Der Arbeitgeber hat dariiber hinaus
sicherzustellen, dass die arbeitsschutzrechtlichen Be-
stimmungen eingehalten werden. Satz 2 gilt nicht
fiir die Betreiber des oOffentlichen Personenverkehrs
(Eisenbahnen, Stralenbahnen, Busse, Taxen und Pas-
sagierflugzeuge); diese haben auf die Pflicht lediglich
hinzuweisen.

Nummer 4 fiihrt aus, dass man bei jedem nicht nur
kurzfristigen Kontakt mit nicht zum eigenen Haushalt

gehorenden Personen eine medizinische Mund-Nasen-
Bedeckung zu tagen hat, falls der Mindestabstand von
1,5 Metern unterschritten wird. Die Ausnahme gilt fiir
Ehepaare, Lebenspartner und nichteheliche Lebensge-
meinschaften und fiir Verwandte in gerader Linie, d. h.
beim Kontakt zu diesen muss keine Maske angezogen
werden, falls der Mindestabstand unterschritten wird.

Eine Ausnahme gilt auch fiir Sportler und kiinstlerisch
Darbietende.

Absatz 2

Die in Absatz 1 Satz 1 normierte Verpflichtung gilt nur
fiir Kinder ab Vollendung des sechsten Lebensjahres.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
nach Absatz 1 Satz 1 besteht nach Ziffer 2 nicht fiir Per-
sonen, die drztlich bescheinigt aufgrund einer gesund-
heitlichen Beeintrichtigung, einer érztlich bescheinig-
ten chronischen Erkrankung oder einer Behinderung
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen konnen. Ent-
scheidend ist, ob durch die bestehende Einschrinkung
im Einzelfall das Tragen einer medizinischen Mund-
Nasen-Bedeckung in korperlicher, seelischer oder
geistiger Hinsicht unzumutbar erscheint. Diese Griinde
miissen nicht zwingend durch konkret definierte Unter-
lagen belegt werden, eine Glaubhaftmachung reicht
aus. Dazu konnen insbesondere auch &drztliche Atteste
verwendet werden.

Gehorlose und schwerhorige Menschen und Personen,
die mit diesen kommunizieren, sowie ihre Begleitper-
sonen, sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung ausgenommen. Gehorlose und
Schwerhorige wiirden ansonsten in ihrer Kommunika-
tion unverhéltnisméBig stark eingeschriankt werden.

Stationdre Patienten in Krankenh&usern, Vorsorge- und
Rehabilitationseinrichtungen auf3erhalb eines unmittel-
baren Personenkontaktes miissen ebenso keine medizi-
nische Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Ausnahme
nach Ziffer 2 bleibt unberiihrt.

Ebenso von der Pflicht befreit sind Personen an ihrem
Arbeitsplatz (Ziffer 5), soweit ein Mindestabstand von
eineinhalb Metern durchgéngig zu anderen Personen
gewihrleistet oder auf der Grundlage einer aktuellen
rechtskonformen Gefahrdungsbeurteilung unter Be-
achtung der SARS-CoV-2-Regeln des Arbeitsschutzes
eine andere, gleichwertige Infektionsschutzmalinahme
zuldssig ist; die Regelungen der SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzverordnung vom 25. Juni 2021 (BAnz
AT 28.06.2021 V1), zuletzt gedndert durch Artikel 1
der Verordnung vom 6. September 2021 (BAnz AT
09.09.2021 V1), in der jeweils geltenden Fassung blei-
ben im Ubrigen unberiihrt.

GemiB Ziffer 6 besteht die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 nicht fiir alle Besucherinnen und Be-
sucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Kundin-
nen und Kunden wéhrend des Konsums von Speisen
und Getrdnken und wihrend des Sportbetriebs, Unter
Konsum in der Gastronomie versteht man hierbei nicht
den unmittelbaren Konsum, sondern den generellen
Konsum, d.h. am festen Steh- oder Sitzplatz muss
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man nicht nach jedem Schluck oder Bissen wieder die
Maske hochziehen, dort ist beim Innehaben des festen
Platzes keine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung
Zu tragen.

Nummer 8 ermoglicht das Abnehmen der medizini-
schen Mund-Nasen-Bedeckung wéhrend Tatigkeiten,
bei denen nach der Natur der Sache das Tragen nicht
moglich ist, beispielsweise beim Schwimmen, in der
Sauna, beim Chorgesang oder beim Spielen von Blas-
instrumenten.

Absatz 3

Eltern und Sorgeberechtigte haben dafiir Sorge zu tra-
gen, dass ihre Kinder und Schutzbefohlenen der Ver-
pflichtung nach Absatz 1 Satz 1 nachkommen, sofern
diese dazu in der Lage sind.

Absatz 4

Gerade die Tatsache, dass nicht immer eingrenzbar
nachvollziehbar ist, wo sich ein Infektionsgeschehen
entwickelt hat bzw. es ein diffuses Infektionsgesche-
hen gibt, soll es den Ortspolizeibeh6érden moglich sein,
gerade an stark frequentierten Pliatzen und Straflen der
Stadte und Gemeinden eine Pflicht zum Tragen einer
Maske der Standards nach Absatz 1 Satz 1 anzuordnen,
weil dort vielfach Abstand nicht eingehalten werden
kann. Gerade an offentlich zugénglichen Plétzen soll
auch ein wirksamer Fremdschutz als Baustein der Ein-
ddmmung fiir alle sich dort aufhaltenden Personen er-
reicht werden konnen.

Zu § 4a (Kontaktbeschriankungen)
zu Absatz 1

Der gemeinsame Aufenthalt im oOffentlichen Raum,
in privat genutzten R&umen und auf privat genutzten
Grundstiicken ist Personen, die nicht geimpft oder
genesen sind, nur mit den Angehdrigen des eigenen
Hausstands sowie zusétzlich einer nicht zum eigenen
Hausstand gehdrenden Person, die nicht {iber einen 2G-
Nachweis verfligt, gestattet.

Die Begrenzung gilt nicht fiir private Zusammenkiinfte
sowie flir dhnliche soziale Kontakte, wenn an der Zu-
sammenkunft ausschlieBlich geimpfte Personen oder
genesene Personen teilnehmen. Ist die Zahl der Teil-
nehmer bei einer privaten Zusammenkunft oder bei
dhnlichen sozialen Kontakten beschrinkt, bleiben ge-
impfte Personen und genesene Personen bei der Ermitt-
lung der Zahl der Teilnehmer unberiicksichtigt.

Minderjédhrige und Personen, die aufgrund einer medi-
zinischen Kontraindikation, nicht gegen das Corona-
virus SARS-CoV-2 geimpft werden konnten, bleiben
bei der Ermittlung der Personenzahl unberiicksichtigt.
Eine medizinische Kontraindikation, d.h. ein medizini-
scher Grund, warum man nicht geimpft werden kann,
muss vor Ort dem Betreiber, Anbieter oder Veranstal-
ter oder einer von diesem beauftragten Person nachge-
wiesen werden. Dies kann insbesondere durch Vorlage
eines schriftlichen &rztlichen Zeugnisses im Original
nachgewiesen werden, das den vollstindigen Namen
und das Geburtsdatum enthalten muss. Die Person, bei

der die medizinische Kontraindikation vorliegt, muss
jedoch einen Nachweis nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 flihren.

Ehepaare, Lebenspartner und nichteheliche Lebensge-
meinschaften gelten auch dann als ein Haushalt, wenn
sie nicht im gleichen Haushalt leben.

Der Verordnungsgeber ist sich des besonderen verfas-
sungsrechtlichen Schutzes spezifisch familidrer Bin-
dungen, wie sie iiber mehrere Generationen hinweg
zwischen den Mitgliedern einer Familie einschlieSlich
Verwandter der Seitenlinie bestehen konnen, bewusst.
Der Verordnungsgeber hat die Maflgaben der Entschei-
dung des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes
vom 29. Januar 2021 (2 B 25/21) beriicksichtigt und
erwogen. Er ist sich bewusst, dass Einschrinkungen
der Kontakte insbesondere im Bereich der Kernfamilie
eine besondere Intensitit aufweisen und auf ein absolut
notwendiges Minimum zu beschrénken sind. Sie sind,
sobald das Infektionsgeschehen dies zulésst, vorrangig
zu anderen Beschriankungen aufzuheben, um den be-
sonderen verfassungsrechtlichen Vorgaben Rechnung
zu tragen. Unter Beriicksichtigung der jiingsten, ein-
getretenen infektiologischen Entwicklungen ist dieser
Zeitpunkt aber derzeit noch nicht erreicht. Aufgrund
der aktuell kritischen Phase des Pandemiegeschehens,
die wenig Zeit ldsst, eine dominante Verbreitung der
neuen, hochinfektiésen Virusvariante Omikron aus
Siidafrika einzuddmmen, bedarf es weiterhin Ein-
schriankungen. In Anbetracht dessen ist die vorldufige
Aufrechterhaltung der Kontaktbeschrankungen, auch
im Bereich der Kernfamilie, weiterhin erforderlich und
in Abwigung mit dem Schutz der Gesundheit der Be-
volkerung, einem auch mit Blick auf Art. 2 Abs. 2 Satz |
GG iberragend wichtigen Gemeinwohlbelang, auch
noch angemessen. Fiir einen eng umgrenzten Zeitraum
sind Kontakte innerhalb der Kernfamilie und des fami-
lidren Bezugskreises nicht vollstindig ausgeschlossen.
Die angemessenen MalBinahmen verringern zumindest
das Risiko unmittelbarer Infektionen innerhalb eines
groBeren haushaltsfremden Kreises. Die fortbestehen-
de Erforderlichkeit der strengen Kontaktbeschrankung
wird anhand der Entwicklung der Fallzahlen fortlau-
fend tlberpriift werden, so dass eine verfassungsrecht-
lich gebotene Anpassung der Beschrinkungen umge-
hend erfolgen wird.

Handwerkerleistungen, gewerbliche Dienstleistungen
und &hnliches stellen keine privaten Zusammenkiinfte
dar.

Begleitete Umgangskontakte, die dem Erhalt der Be-
ziehung zwischen fremduntergebrachten Kindern und
ihren Eltern beziehungsweise dem Beziehungsaufbau
dienen sollen, sind — auch in Begleitung einer padago-
gischen Fachkraft — auch insbesondere im 6ffentlichen
Raum moglich.

zu Absatz 2

Private Zusammenkiinfte und Veranstaltungen in Woh-
nungen oder Unterkiinften oder dem jeweils dazugeho-
renden befriedeten Besitztum (z.B. Garten oder Gara-
ge) sind im Innenbereich auf 50 Personen, die geimpft
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oder genesen sind, und im AuBenbereich auf 200 Per-
sonen, die geimpft oder genesen, beschrénkt.

Zu § 4b (Absonderung bei positivem SARS-CoV-2-
Testergebnis)

Die generelle Anordnung einer Absonderung aufgrund
eines positiven Testergebnisses ist weiterhin erforder-
lich, um mogliche Infektionsketten unmittelbar zu
unterbrechen. Im Hinblick auf die Verbreitung von
Virusvarianten stellt sie gerade auch aus Vorsorgege-
sichtspunkten einen wichtigen Baustein der Pandemie-
bekdmpfung dar.

Die Regelung setzt dariiber hinaus die Empfehlungen
des RKI zum Kontaktpersonenmanagement um, wo-
nach Haushaltsangehorige als enge Kontaktpersonen
einzustufen sind und die Absonderung unter bestimm-
ten Voraussetzungen mit einem Test verkiirzen kdnnen.
Die angeordnete Dauer und die Moglichkeiten der Be-
endigung der Quarantéine entsprechen den aktuellen
Empfehlungen des RKI.

Ausnahmen hiervon bestehen, entsprechend der Emp-
fehlungen des RKI, fiir geimpfte und genesene Haus-
haltsangehorige sowie fiir dringende und unaufschieb-
bare Erledigungen, insbesondere zur Deckung des
tiaglichen Bedarfs durch Haushaltsangehdrige.

Entsprechend der Empfehlungen des RKI sollten Haus-
haltsangehorige als enge Kontaktpersonen folgende
Verhaltensweisen beachten:

— Nach Moglichkeit zeitliche und rdumliche Tren-
nung der engen Kontaktperson von anderen Haus-
haltsmitgliedern (z.B. keine gemeinsame Einnah-
me von Mahlzeiten, riumliche Trennung, getrennte
Schlafpléatze). Fir im Haushalt lebende Kinder
miissen die Quarantineregelungen altersentspre-
chend angepasst werden. Beispielsweise ist eine
rdumliche Trennung von Kindern und Eltern (und
gef. Geschwistern) im Haushalt nur einzuhalten,
wenn sie fiir die Eltern vertretbar ist und vom Kind
gut toleriert wird.

— Haufiges Hindewaschen, Einhaltung der Nies- und
Hustenregeln, haufiges Liiften

Hinsichtlich der besorgniserregenden Virusvarianten
(variants of concern, VOC) sind Varianten von SARS-
CoV-2, die sich in ihren Erregereigenschaften wie bei-
spielsweise der Ubertragbarkeit, der Virulenz, oder
der Suszeptibilitdt gegeniiber der Immunantwort von
genesenen oder geimpften Personen relevant von den
herkémmlichen Virusvarianten unterscheiden. Besorg-
niserregende Virusvarianten werden von der WHO als
solche eingestuft.

Dariiber hinaus stehen weitere Viruslinien aufgrund
verschiedener besorgniserregender Mutationen unter
besonderer Beobachtung (VOI — variants of interest).
Daten zum Vorkommen von VOC und VOI in Deutsch-
land werden jeden Donnerstag im ausfiihrlichen Wo-
chenbericht des RKI zu COVID-19 verbffentlicht.

Das Robert Koch-Institut hat eine zunehmende Rolle
reiseassoziierter Fille am derzeitigen Infektionsge-

schehen festgestellt. Verschiedene neue Virusvarianten
(Mutationen) mit ernst zu nehmenden Verdnderungen
in den Viruseigenschaften verbreiten sich rapide. Es ist
daher notwendig, die Eintragung zusétzlicher Infektio-
nen einzuddmmen.

Ziel ist es, weiterhin das Infektionsrisiko durch ein-
getragene Infektionen zu verringern. Insbesondere soll
die Bevolkerung vor dem unkontrollierten Eintrag neu-
er Virusvarianten mit ernstzunehmenden Verdnderun-
gen in den Viruseigenschaften geschiitzt werden, wozu
MaBnahmen zur Limitierung einer moglichen Verbrei-
tung dieser Virusvarianten geboten sind.

Da die verpflichtende Meldung des positiven Test-
ergebnisses an das jeweilige Gesundheitsamt in der
Regel durch das auswertende Labor erfolgt, sollen die
positiv getesteten Personen im Rahmen ihrer Meldung
an das Gesundheitsamt neben dem Testergebnis insbe-
sondere ihre engen Kontaktpersonen mitteilen.

Teil 3 Infektionsschutzvorgaben fiir Betriebe,
Einrichtungen und Veranstaltungen

Zu § 5 (Hygienekonzepte)
Absatz 1

Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen samtli-
cher nach dieser Rechtsverordnung nicht untersagten
Einrichtungen, Anlagen und Betriebe, die Veranstalter
von Veranstaltungen sowie die Verantwortlichen im
Kurs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb im Sport ha-
ben ein den spezifischen Anforderungen des jeweiligen
Angebots entsprechendes individuelles Schutz- und
Hygienekonzept zu erstellen, das auf Verlangen der zu-
stindigen Behorde vorzulegen ist. Damit wird sicher-
gestellt, dass den weiterhin bestehenden Infektionsrisi-
ken in Einrichtungen, Anlagen und Betrieben, die nicht
untersagt sind, entgegengewirkt wird.

Absatz 2

Mit der Aufzdhlung von Mindestanforderungen, die
seitens des Verordnungsgebers an diese Schutz- und
Hygienekonzepte gestellt werden, wird gleichzeitig
sichergestellt, dass die wesentlichen MaBnahmen zur
Vermeidung von Infektionen Beriicksichtigung fin-
den. Zudem wird herausgestellt, dass den Betreibern
und Verantwortlichen im Rahmen der Erarbeitung der
Konzepte ein Riickgriff auf die einschlidgigen Empfeh-
lungen des Robert Koch-Instituts und die Vorgaben der
Arbeitsschutzbehorden und zustindigen Berufsgenos-
senschaften mdglich ist, von deren Seite in einer Viel-
zahl der Fille bereits taugliche Konzepte erarbeitet und
zur Verfligung gestellt werden.

Absatz 3

Néhere und besondere Anforderungen zu Schutz-
und Hygienekonzepten trifft das Ministerium fiir So-
ziales, Gesundheit, Frauen und Familie durch die
Verordnung zu Hygienerahmenkonzepten auf der
Grundlage der Verordnung zur Bekdmpfung der Co-
rona-Pandemie im Einvernehmen mit dem jeweils
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fachlich zustidndigen Ressort (https://www.saarland.
de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-
massnahmen/rechtsverordnung-massnahmen node.
html). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen,
dass Hygienerahmenkonzepte, die rechtliche und buf3-
geldbewehrte Pflichten ihrer Adressaten begriinden,
Rechtssatzcharakter aufweisen, aus dem sich verfas-
sungsrechtliche und gesetzliche Voraussetzungen fiir
ihren Erlass und ihre Verkiindung ableiten.

Die Regelungen der Verordnung zu Hygienerahmen-
konzepten auf der Grundlage der Verordnung zur Be-
kdmpfung der Corona-Pandemie formen die Regelun-
gen dieser Verordnung néher aus und gehen ihnen vor.

Zu § 6 (Nachweispflicht iiber das Nichtvorliegen
einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus)

Absatz 1

Die genannten Betriebe, Angebote oder Dienstleistun-
gen sind nur zuldssig bzw. diirfen sie nur genutzt wer-
den, wenn die Kundinnen und Kunden, Besucherinnen
und Besucher sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
einen 2G-Nachweis im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2
dieser Verordnung fiihren. Ein Nachweis im Sinne des
§ 2 Absatz 1 Satz 2 sind ein Genesenennachweis oder
ein Impfnachweis nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
und 2.

Eine medizinische Kontraindikation, d.h. ein medizini-
scher Grund, warum man nicht geimpft werden kann,
muss vor Ort dem Betreiber, Anbieter oder Veranstal-
ter oder einer von diesem beauftragten Person nachge-
wiesen werden. Dies kann insbesondere durch Vorlage
eines schriftlichen &rztlichen Zeugnisses im Original
nachgewiesen werden, das den vollstindigen Namen
und das Geburtsdatum enthalten muss. Die Person, bei
der die medizinische Kontraindikation vorliegt, muss
jedoch einen Nachweis nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 fiihren.

Profisportler unterfallen nicht der 2G-Regelung. Zum
Berufssport gehoren, oder sind gleichzusetzen alle Ka-
derathletinnen und Kaderathleten der Olympia-/Para-
lympics-, Perspektiv-, Nachwuchs- und Landeskader
sowie die 1. bis 3. Liga in allen olympischen und nicht
olympischen Sportarten, und die vierte Liga im Mén-
nerfulball (Regionalliga). Ehrenamtliche und neben-
berufliche Trainer gehdren auch zu den Teilnehmen-
den. Sport alleine und mit dem eigenen Haushalt im
AuBenbereich ist ohne einen 3G-, 2G- oder 2G-plus-
Nachweis moglich. Die regelmiBige Bewegung eines
Pferdes aus Tierschutzgriinden féllt auch hier drunter,
wenn man dies alleine oder nur mit dem eigenen Haus-
halt betreibt.

Wer nur kurz und voriibergehend den Innenbereich be-
tritt, beispielsweise zum Toilettengang oder zur Abho-
lung von Speisen und Getrinken muss eine medizini-
sche Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Bei Betriebskantinen ist die Abholung der Speisen und
Getridnke und der Verzehr am Arbeitsplatz gestattet.
Ein Nachweis im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 die-
ser Verordnung ist in Rastanlagen an Bundesautobah-

nen und gastronomische Betriebe an Autohdfen nicht
zu fithren. Hierdurch soll insbesondere der Giiter- und
Warenverkehr gesichert werden, in dem die Fernfahre-
rinnen und Fernfahrer sich unterwegs versorgen kon-
nen; dies gilt auch fiir weitere Berufsgruppen, wie z. B.
AuBendienstler.

Die Nutzung von Duschen und Kabinen im Zuge der
Ausiibung von Sport im AuBenbereich unterfillt nicht
einer 2G-Plus-Regelung, sondern nur 2G. Der Aufent-
halt ist jedoch auf ein Minimum zu reduzieren und soll
lediglich in Kleingruppen geschehen, sodass Abstéinde
gewihrleistet werden.

Der Einzelhandel darf nur noch mit 2G-Nachweis be-
treten werden. Ausnahmen hiervon sind Ladenlokale
der Grundversorgung; diese sind aufgrund ihrer gro-
Ben Bedeutung fiir jeden Menschen (beispielswei-
se Nahrungsmitteleinkauf und Bankgeschéfte) ohne
Einschriankung auf 2G, 2G-plus oder 3G zulissig zu
betreten; jedoch ist eine medizinische Mund-Nasen-
Bedeckung entsprechend § 4 der Verordnung zur Be-
kampfung der Corona-Pandemie zu tragen und die wei-
teren Hygieneregelungen einzuhalten.

Wenn in Discountern oder Supermérkten oder sonsti-
gen Ladengeschéiften Mischsortimente angeboten wer-
den, diirfen alle Sortimentsteile verkauft werden, wenn
der erlaubte Sortimentsteil im gesamten Warenangebot
wesentlich liberwiegt. Diese Betriebe diirfen nach der
Schwerpunkttheorie alle Sortimente vertreiben, die sie
gewohnlich — auch in Form von Aktionsangeboten —
verkaufen, wenn die Lebensmittel und sonstigen Sorti-
mentsteile der Grundversorgung den Schwerpunkt des
Sortiments bilden.

Solarien sind Ladenlokale, die nicht zur Grundversor-
gung gehoren, so dass hier ein 2G-Nachweis gefiihrt
werden muss.

Autowerkstitten und Reifenwerkstétten diirfen, da es
sich um keine Ladenlokale handelt, ohne 2G-Nachweis
betreten werden.

Griingutsammelstellen und Wertstofthofe sind keine
Ladenlokale, so dass hier kein 2G-Nachweis erforder-
lich ist.

Absatz 2

AusschlieBlich fiir Kundinnen und Kunden, Besuche-
rinnen und Besucher sowie Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die einen 2G-Nachweis sowie zusatzlich einen
Nachweis nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 vor-
legen (sog. 2G-plus), sowie fiir Personen die aufgrund
einer medizinischen Kontraindikation, insbesondere
einer Schwangerschaft im ersten Schwangerschafts-
drittel, nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ge-
impft werden konnen oder in den letzten drei Monaten
aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden
konnten, die einen Nachweis im Sinne des § 2 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 dieser Verordnung fiihren, ist der Be-
such der in Absatz 2 genannten Einrichtungen und Be-
triebe zuléssig.

Eine medizinische Kontraindikation, d.h. ein medizini-
scher Grund, warum man nicht geimpft werden kann,
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muss vor Ort dem Betreiber, Anbieter oder Veranstal-
ter oder einer von diesem beauftragten Person nachge-
wiesen werden. Dies kann insbesondere durch Vorlage
eines schriftlichen &rztlichen Zeugnisses im Original
nachgewiesen werden, das den vollstindigen Namen
und das Geburtsdatum enthalten muss. Die Person, bei
der die medizinische Kontraindikation vorliegt, muss
jedoch einen Nachweis nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 flihren.

Nummer 5 und 6 gelten nicht fiir den Profisport.

Der Zugang zu Pferdestillen ist Ungeimpften und
Nichtgenesenen unter Vorlage eines Nachweises nach
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 gestattet, wenn ihr Pferd
ansonsten nicht mehr versorgt werden kann. Dies muss
allein durch den jeweiligen Reiter erfolgen, ohne direk-
ten Kontakt zu anderen Reitern.

Rehasport zihlt als medizinisch notwendige sportliche
Betitigungen nicht zur Ausiibung von Sport im Sinne
dieser Verordnung, da bei solch einer Betdtigung der
medizinische Charakter den sportiven Aspekt iiber-
wiegt. Als drztlich verordnete Mafinahme fiir eine ein-
zelne Person ist Rehasport grundsétzlich unter Anlei-
tung einer entsprechend ausgebildeten Person zuléssig.
Eine entsprechend ausgebildete Person sind Heilmit-
telerbringer und Ausiibende der Gesundheitsfachberufe
wie z. B. Physiotherapeuten und zertifizierte Rehasport-
Trainer. Sofern die Leistung dieser Personen in einem
Fitnessstudio oder Schwimmbad erbracht wird, ist sie
auch dort ohne einen 2G-plus-, 2G- oder 3G-Nachweis
zuldssig, wie in einer Arzt- oder Therapeutenpraxis,
wenn dabei die hygiene- und infektionsschutzrecht-
lichen Anforderungen beachtet werden, insbesondere
der Mindestabstand von 1,5 Meter wo immer mog-
lich eingehalten und der korperliche Kontakt zwischen
Therapeut und Patient auf das absolut nétige Minimum
beschrankt wird. Der Reha-Sport kann nur zwischen
Therapeut und Patient stattfinden. Weitere Patienten,
insbesondere Reha-Sport-Gruppen, sind nur bei Vor-
lage eines negativen SARS-CoV-2-Tests nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 3 pro Person zuléssig.

Wer nur kurz und voriibergehend den Innenbereich der
Gastronomie betritt, beispielsweise zum Toilettengang
oder zur Abholung von Speisen und Getrdnken muss
eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen

Bei Betriebskantinen ist die Abholung der Speisen und
Getranke und der Verzehr am Arbeitsplatz gestattet. Be-
triebskantinen kénnen unter Einhaltung der Vorgaben
nach § 5 fiir Beschiftigte, insbesondere der Kranken-
hiuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen,
aber auch fiir andere Firmen, ohne Testnachweis, d.h.
nur mit einem 2G-Nachweis gedffnet werden, wenn die
Arbeitsabldufe im Betrieb eine SchlieBung nicht zulas-
sen, insbesondere wenn der Verzehr mitnahmefédhiger
Speisen und Getrianke an anderer Stelle nicht zumutbar
ist. Die Kantine darf nicht 6ffentlich zugénglich sein,
d.h. sie darf nur fiir mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zuginglich sein. Eine gemeinsame Mittagspause
in einem engen Stationszimmer oder dhnliches sollte
unter infektionsschutzrechtlicher Betrachtung vermie-
den werden.

Ein Nachweis im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 3 die-
ser Verordnung ist in Rastanlagen an Bundesautobah-
nen und gastronomische Betriebe an Autohdfen nicht
zu fithren. Hierdurch soll insbesondere der Giiter- und
Warenverkehr gesichert werden, in dem die Fernfahre-
rinnen und Fernfahrer sich unterwegs versorgen kon-
nen; dies gilt auch fiir weitere Berufsgruppen, wie z. B.
AuBendienstler.

Standesamtliche Trauungen unterfallen nicht der 2G-
plus-Regelung.

Bei Stellpldtzen fiir Wohnmobile und Wohnanhinger
ohne Gemeinschaftseinrichtungen ist kein Nachweis
im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 dieser Verordnung
zu fithren

Sogenannte Dauercamper sind von der Regelung nicht
betroffen, insbesondere, wenn sie einen Zweitwohnsitz
angemeldet haben; sie wohnen weitestgehend stationér,
so dass eine Nachverfolgbarkeit gewéhrleistet werden
kann.

Impfnachweise sind in digital auslesbarer Form vorzu-
legen, d. h. nicht, dass der Nachweis selbst digital vor-
liegen muss, sondern es kann auch ein Papierdokument
mit einem auslesbaren Code sein, so z.B. das Zertifikat,
dass Arzte und Apotheken ausstellen.

Absatz 3

Von der Pflicht zur Vorlage eines Nachweises iiber das
Nichtvorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-
2-Virus nach Absatz 1 bis 2 ausgenommen sind Per-
sonen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, Personen, die zwar das sechste Lebensjahr be-
reits vollendet haben, aber noch eine Kindertagesstétte
bzw. Einrichtung der Kindertagespflege besuchen und
im Rahmen des freiwilligen Testangebotes in der Ein-
richtung selbst regelmifBig auf das Vorliegen einer In-
fektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet werden,
sowie minderjdhrige Schiilerinnen und Schiiler, die im
Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkon-
zeptes regelméBig auf das Vorliegen einer Infektion mit
dem SARS-CoV-2-Virus getestet werden. Die Kinder-
tageseinrichtungen und Einrichtungen der Tagespfle-
ge stellen den betroffenen Kinder eine Bescheinigung
iiber die regelmiBige Teilnahme an dem freiwilligen
Testangebot (2-mal pro Woche) aus.

Die Schulen stellen den Schiilerinnen und Schiilern ih-
rer Schule eine Bescheinigung entsprechend einer vom
MBK zur Verfiigung gestellten Vorlage zur Verfiigung.
Diese bekommen ausschlieSlich die Schiilerinnen und
Schiiler, die nicht vom Pridsenzunterricht abgemeldet
sind und daher an den Testungen in der Schule teil-
nehmen bzw. der Schule einen entsprechenden anderen
giiltigen Nachweis iiber das Nichtvorliegen einer In-
fektion vorlegen. Die Bescheinigung ist ohne die Vor-
lage eines Testzertifikats dauerhaft giiltig und wird zu-
néchst auf den 22. Dezember 2021 befristet ausgestellt.

Ebenfalls von der Pflicht zur Vorlage eines Nachwei-
ses liber das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus nach Absatz 1 bis 2 ausgenommen
sind minderjéhrige Schiiler und Schiilerinnen sofern
diese Schiiler einen Nachweis nach § 2 I Nr. 3 dieser
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Verordnung, sowie einen Schiilerausweis oder ein an-
deres Bestitigungsschreiben der Schule vorweisen
koénnen. Dies gilt insbesondere fiir Schiilerinnen und
Schiiler aus anderen Bundeslindern, aber auch fiir
saarlédndische Schiilerinnen und Schiiler wéhrend den
Weihnachtsferien.

Absatz 4

Die zusténdige Ortspolizeibehdrde kann in atypischen
Einzelfillen auf Antrag Ausnahmegenehmigungen er-
teilen, soweit dies aus Sicht des Infektionsschutzes un-
bedenklich ist und der Zweck dieser Verordnung ge-
wahrt wird. Die Ausnahmegenehmigung kann zeitlich
befristet werden. Insbesondere konnen im Einzelfall
karitative Einrichtungen unter Einhaltung der Hygie-
neregelungen zugelassen werden, wenn diese zur Ver-
sorgung von Menschen notwendig sind. Eine weitere
Ausnahme kann auch beispielsweise das Reiten von
Pferden im Innenbereich sein. Pferde miissen auch
Tierschutzgriinden regelmédfig bewegt bzw. geritten
werden. Bei Schnee und Eis kann man mit Pferden auf-
grund von Sturzgefahren nicht mehr raus. Ungeimpfte
und Nichtgenesene kdnnen unter Vorlage eines Nach-
weises nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 die Reithal-
le nutzen. Dies kann aber nicht in Form einer Turnier-
teilnahme oder eines Reittrainings geschehen, sondern
muss allein durch den jeweiligen Reiter erfolgen, ohne
direkten Kontakt zu anderen Reitern.

Absatz 5

Nachweise nach Absatz 1 sind den nach § 16 Absatz 1
zustidndigen Behorden im Rahmen ihrer Kontrolltéitig-
keit auf Verlangen vorzuweisen.

Zu § 6a (Betriebsbeschrinkungen und
Betriebsuntersagungen)

zu Absatz 1

Der Betrieb von Clubs und Discotheken ist untersagt.
Bei der von gesteigerten korperlichen Anstrengung ge-
pragten Art der tdnzerischen Betétigung in Clubs und
Discotheken ist regelméBig der verstirkte und weiter-
reichende AusstoB von moglicherweise infektiosen
Aerosolen konkret zu beflirchten. Abstands- und Hygi-
eneregeln lassen sich in der eher ausgelassenen Atmo-
sphére nur schwer einhalten, so dass derzeit der Betrieb
untersagt ist. Aktuelle Auswertungen haben gezeigt,
dass in diesen Raumlichkeiten ein hohes Infektionsri-
siko besteht.

zu Absatz 2 und 3

Die zuldssige Anzahl von Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern an offentlichen sowie privaten Veranstaltun-
gen, die die gleichzeitige Anwesenheit von mehr als
1 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern tiberschreitet,
ist im AuBlenbereich auf eine Auslastung von 30 Pro-
zent der fiir die Veranstaltungsstétte ordnungsrechtlich
geltenden Personenhdchstzahl, maximal jedoch 15 000
Personen beschrinkt. Im Innenbereich ist die zuléssi-
ge Anzahl auf eine Auslastung von 30 Prozent der fiir
die Veranstaltungsstitte ordnungsrechtlich geltenden
Personenhochstzahl, maximal jedoch 5 000 Personen
beschrinkt.

Im Unterscheid zu § 4a Absatz 2 dieser Verordnung
werden hier Veranstaltungen umfasst, die nicht in
Wohnungen oder Unterkiinften oder dem jeweils da-
zugehorenden befriedeten Besitztum stattfinden. Die
Veranstaltungen gemdl dieser Regelung finden bei-
spielsweise in der Gastronomie, in Eventhallen oder
auf offentlichen Plétzen statt.

Zu § 7 (Versammlungen)

Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist in unse-
rer Demokratie ein hohes Gut und steht unter beson-
derem Schutz des Grundgesetzes. Zum Ausgleich des
Spannungsverhéltnisses zwischen Infektionsschutz,
hergeleitet aus dem Grundrecht auf Leben und Ge-
sundheit gemal Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes,
und der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 des Grund-
gesetzes bedarf es differenzierter Regelungen, um im
Rahmen einer verhiltnismaBigen Abwégung nach den
Grundsétzen praktischer Konkordanz zu einem sachge-
rechten Ausgleich zwischen beiden Verfassungsgiitern
zu gelangen.

Das Bundesverfassungsgericht (Ablehnung einstwei-
lige Anordnung vom 07. April 2020 — 1 BvR 755/20;
Ablehnung einstweilige Anordnung vom 09. April
2020 — 1 BvQ 29/20) sowie zahlreiche Fachgerichte
(vgl. beispielsweise Bayerischer Verwaltungsgerichts-
hof, Beschluss vom 09. April 2020 — 20 NE 20.688,
Juris-Rn. 52; Thiiringer Oberverwaltungsgericht, Be-
schluss vom 09. April 2020 — 3 EN 238/20, Juris-Rn.
68 f.) haben in ihren Entscheidungen betont, dass die
diversen Grundrechtseinschrankungen durch die Mal3-
nahmen zur Eindimmung der Pandemie vor dem Hin-
tergrund der Befristung der Mallnahmen gerechtfertigt
sind, jedoch auch der fortlaufenden Evaluierung be-
diirfen. Das Bundesverfassungsgericht hat zudem die
Bedeutung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit
bei der Anwendung der Regelungen zur Eindimmung
der Pandemie betont (BVerfG, Beschluss der 1. Kam-
mer des Ersten Senats vom 15. April 2020 — 1 BvR
828/20 —, Juris-Rn. 13 f.) Grundrechtseinschrinkungen
miissen einer stetigen Priifung und Neubewertung un-
terzogen werden. Dem wird mit der vorliegenden Re-
gelung Rechnung getragen. Es obliegt den Versamm-
lungsbehdrden, bei Durchfiihrung einer Versammlung
oder eines Aufzugs je nach Lage des Einzelfalles auch
infektionsrechtliche Maflnahmen (z. B. Mindestab-
stand, Mund-Nasenbedeckung, ...) zu treffen. Generell
verbindlicher Vorgaben fiir die Durchfithrung einer
Versammlung bedarf es nicht.

Zu § 8 (Staatliches Selbstorganisationsrecht,
religiose und weltanschauliche Veranstaltungen)

Absatz 1

Das Selbstorganisationsrecht des Landtages, der Ge-
bietskorperschaften und sonstiger Kérperschaften, Stif-
tungen und Anstalten des 6ffentlichen Rechts sowie die
Tétigkeit der Gerichte bleibt unberiihrt. Dies gilt auch
fiir die Tétigkeit der Parteien und der Gewerkschaften
mit der MalBgabe, dass weitere veranstaltungsspezi-
fische HygienemaBBnahmen umgesetzt werden. Diese
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treffen notwendige Infektionsschutzmafinahmen im
Sinne der §§ 28, 28a IfSG in eigener Zustindigkeit. Sie
sind insbesondere berechtigt, Zugangsregelungen nach
§ 28a Absatz 1 Nummer 2a IfSG vorzusehen, soweit
diese mit hoherrangigem Recht vereinbar sind. Inso-
fern sind erforderlichenfalls einzelfallgerechte Ausnah-
men fiir solche Fille vorzusehen, in denen ein dringen-
des und unabweisbares Bediirfnis fiir die personliche
Wahrnehmung einer Angelegenheit besteht, ohne dass
die Anforderungen der getroffenen Infektionsschutz-
mafinahmen zeitgerecht und zumutbar erfiillt werden
konnten.

Absatz 2

Die Grundrechtsausiibung gemill Artikel 4 GG unter
freiem Himmel, in Kirchen, Moscheen, Synagogen so-
wie in sonstigen Raumlichkeiten, die zu diesem Zweck
genutzt werden, bleibt unter Einhaltung allgemeiner
Hygiene- und InfektionsschutzmaBBnahmen unberiihrt.
Eine durch diese Verordnung angeordnete Pflicht zum
Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung
besteht hierbei nicht.

Teil 4 Sonderregeln fiir besondere Lebens-
und Arbeitsbereiche

Zu § 9 (Einrichtungen fiir Menschen
mit Behinderungen)

Den Menschen mit Behinderungen soll es ermdglicht
werden, Einrichtungen wie die Werkstatt fiir Menschen
mit Behinderung, Tagesforderstitten oder Tageszentren
zu besuchen.

Um die Gefahrdung von Menschen mit Behinderung
gering zu halten miissen fiir jede Einrichtung Infek-
tionsschutz-, Hygiene- und Reinigungskonzepte vor-
gehalten werden. Sollte ein Fahrdienst angeboten
werden, ist das Konzept hierauf auszuweiten. Das
vom Ministerium fiir Soziales, Gesundheit und Fami-
lie erstellte ,,Handlungskonzept des Saarlandes zum
Infektionsschutz und zum gleichzeitigen Schutz vul-
nerabler Gruppen im Bereich der Eingliederungshilfe
im Rahmen der Corona-Pandemiemalnahmen® ist zu
beachten. Im Ubrigen gelten die Empfehlungen der
Bundesregierung zum Arbeitsschutz in Zeiten der Co-
rona-Pandemie ,,Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2*
sowie die MaBigaben der ,,SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
verordnung — (Corona-ArbSchV)“ in der jeweils giilti-
gen Fassung.

Zu § 10 (Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe sowie vergleichbare
soziale Einrichtungen und Angebote)

Absatz 1

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie
vergleichbare Einrichtungen und Angebote sind ins-
besondere Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit, Ju-
gendzentren, Kinderhduser, Beratungs- und Unterstiit-
zungsangebote und Selbsthilfegruppen sowie Friihe
Hilfen. Es muss jeweils ein Hygieneplan vorliegen und

umgesetzt werden. In diesen Einrichtungen findet eine
wesentliche (Sozial-)Beratungs- und Unterstiitzungs-
leistung fiir Menschen in Notlagen oder zum préventi-
ven Kinderschutz statt, die weiterhin — insbesondere in
der derzeitigen Lage — erforderlich ist.

Absatz 2

Die Durchfiihrung von Maflnahmennach § 11 SGB VIII
ist erlaubt. Dabei miissen die Hygienemafnahmen in
Anlehnung an die Verordnung zu Hygienerahmenkon-
zepten auf der Grundlage dieser Verordnung eingehal-
ten werden.

Zu § 11 (Einrichtungen zur Pflege, Vorsorge-
und Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhiiuser
und weiterer Leistungsbereiche)

Absitze 1 bis 3

Menschen, die in Einrichtungen der teilstationédren
Tages- und Nachtpflege untergebracht sind oder Be-
treuungsgruppen besuchen, benétigen den besonderen
Schutz, da sie oftmals an chronischen Erkrankungen
leiden und altersbedingt zu den Risikogruppen gehdren.
Gleiches gilt fiir Patienten und Mitarbeiter in Kranken-
héusern, Vorsorge- und Reha-Einrichtungen. Kranken-
héuser, Vorsorge- und Reha-Einrichtungen miissen fiir
ihren Betrieb weitere MaBinahmen zur Gewéhrleistung
des Schutzes ihrer Patienten und Mitarbeiter treffen.

Das Betreten von Einrichtungen der teilstationédren Ta-
ges- und Nachtpflege ist zulédssig, sofern der Trager der
teilstationdren Einrichtungen der Tages- und Nacht-
pflege ein Infektionsschutz-, Hygiene- und Reinigungs-
konzept vorhilt, das auch die Fahrdienste umfasst und
sich an den Empfehlungen der Bundesregierung zum
Arbeitsschutz in Zeiten der Corona-Pandemie , Ar-
beitsschutzstandard SARS-CoV-2 in der aktuell giil-
tigen Fassung orientiert. Fiir die Einhaltung und Fort-
schreibung des Konzepts ist der Trager verantwortlich.
Die Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen fallen unter
§ la Absatz 3 des HEIMG SL. Die Tagespflege hat ihr
eigenes Konzept, unterliegt jedoch der Testpflicht der
Einrichtungen nach §1 a.

Einrichtungen nach den § l1a Absétze 1 und 2 und § 1b
des Saarlédndischen Wohn-, Betreuungs- und Pflege-
qualititsgesetzes miissen ein einrichtungsbezogenes
Infektionsschutz-, Hygiene- und Besuchskonzept vor-
halten. Hierzu sind die Vorgaben des Landesrahmen-
konzepts des Ministeriums flir Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie einzuhalten. Fiir die Einhaltung
und Fortschreibung des einrichtungsinternen Konzepts
ist der Trager der jeweiligen Einrichtung verantwort-
lich.

Absatz 4

Die Krankenhduser und Rehabilitationseinrichtungen
haben auf der Basis der unterschiedlichen baulichen
Voraussetzungen, des differenzierten Versorgungsauf-
trags und der unterschiedlichen Aufgaben in ambu-
lanter, tagesklinischer und stationdrer Versorgung ein
Hygienekonzept unter Einbindung der zustéindigen
Gesundheitsdamter zu erstellen und soweit erforderlich
fortlaufend zu aktualisieren.
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Dabei haben sie die Vorgaben der jeweils giiltigen Na-
tionalen Teststrategie SARS-CoV-2 und die Vorgaben
der saarldandischen Teststrategie sowie die jeweils aktu-
ellen Hinweise des RKI zur Testung von Patienten auf
Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 zu beachten.

Absatz 4a

Das aktuell. Infektionsgeschehen und die steigende
Hospitalisierungsrate ldsst bei ungebremsten Fortgang
eine Uberlastung der saarldndischen Gesundheitsver-
sorgung, insbesondere im stationdren und intensiv-
medizinischen Bereich absehen. Die bereits seit Tagen
angespannte Lage in den saarldndischen Kliniken ver-
schérft sich zunehmend. Nahezu flaichendeckend wird
von grenzwertiger Auslastung insbesondere der inten-
sivmedizinischen Kapazititen berichtet. Zumindest
zeitweilige Abmeldungen im Zentralen landesweiten
Bettenkapazititennachweis (ZLB) erhohen den Druck
auf die verbleibenden aufnahmebereiten Kliniken so-
wie den Rettungsdienst. Es musste wieder vermehrt
auf Zuweisungen fiir internistische, kardiologische,
intensivmedizinische und infektiologische Behand-
lungskapazititen zuriickgegriffen werden. Die elektive
Versorgung muss zunehmend eingeschriankt werden.
Angesichts der dynamischen Entwicklung der Neu-
infektionszahlen muss — auch wenn ziigig Gegenmal3-
nahmen eingeleitet werden — von einer kurzfristigen
deutlichen Verschiarfung des Lagebildes in den saar-
landischen Kliniken ausgegangen werden. Intensiv-
kapazitdten konnen mangels Verfligbarkeit von Pflege-
kréften unter den gegebenen Rahmenbedingungen nur
noch begrenzt gesteigert werden. Mit dem Entstehen
weiterer Einschrinkungen bei quaranténe- oder erkran-
kungsbedingt steigenden Ausfallquoten im Bereich des
medizinischen Personals muss wieder gerechnet wer-
den.

Die weitere Verschérfung der Maflnahmen zur Einddm-
mung des Infektionsgeschehens sind auch erforderlich.
Mildere, gleich wirksame Mittel stehen unter Bertick-
sichtigung der Einschitzungsprirogative des Verord-
nungsgebers (vgl. dazu etwa BayVGH, Beschluss vom
9. April 2020 — 20 NE 20.664 — BeckRS 2020, 6515)
nicht zu Verfiigung.

Das zustdndige Ministerium muss in die Lage versetzt
werden, die Krankenhduser anzuweisen, planbare Ein-
griffe zu verschieben. Nur auf diesem Wege kann ge-
wiahrleistet werden, dass die Gefahr einer Uberlastung
der Krankenh&user deutlich reduziert wird.

Absatz 5

In Einrichtungen nach § 1a des Saarldandischen Wohn-,
Betreuungs- und Pflegequalitétsgesetzes sind Bewoh-
nerinnen und Bewohner, Besucherinnen und Besucher
sowie Beschiftigte gemall dem aktuell geltenden Lan-
desrahmenkonzept zu testen, das durch das Ministe-
rium fiir Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
veroffentlicht wird. Fiir die Einrichtungen der teilsta-
tiondren Tages- und Nachtpflege gelten die Regelungen
zur Testung entsprechend dem Landesrahmenkonzept
nach Satz 1.

Zu § 12 (Landesaufnahmestelle)

Der Bund hat mit Inkrafttreten der CoronaEinreiseV
einheitlich bestimmte Regelungen fiir die Einreise und
Absonderung getroffen. Es fehlt jedoch eine Regelung
fiir Personen, die neu oder nach ldngerer Abwesenheit
erneut in der Landesaufnahmestelle aufgenommen
werden. Gleiches gilt fiir Personen, die aus anderen
Bundesldandern umverteilt werden und deren Reiseweg
und zwischenzeitlicher Verbleib ebenso unklar und
nicht eindeutig aufkldrbar ist. Fiir die hieraus resul-
tierenden pandemischen Gefahren ist eine Regelung
notwendig. Absatz 1 legt fest, dass negativ getestete
Neuzuginge 10 Tage getrennt von den anderen Bewoh-
nern in den Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht
werden, um die Inkubationszeit abzuwarten, bevor eine
Zusammenlegung erfolgt, und zu verhindern, dass auf-
grund infizierter Neuankommlinge eine Verbreitung
von SARS-CoV-2 in den Einrichtungen erfolgt. Trotz
des Vorliegens eines negativen Testergebnisses ist die-
se Separierung erforderlich, da sich aufgrund des Test-
ergebnisses nicht ausschlieen ldsst, dass die getestete
Person mit SARS-CoV-2 infiziert ist. Die Reiseroute
der Neuzugénge ist zumeist unklar, so dass nicht aus-
geschlossen werden kann, dass sie sich insbesondere in
Gebieten mit besonders hohem Infektionsrisiko durch
verbreitetes Auftreten bestimmter Virusvarianten auf-
gehalten haben, unter Bedingungen, in denen kein hin-
reichender Schutz gegen SARS-CoV-2-Infektionen
gewihrleistet ist. Ein erhdhtes Ansteckungsrisiko geht
ebenfalls von Personen aus, die im Falle einer ldngeren
unerlaubten Abwesenheit in eine Erstaufnahmeeinrich-
tung zuriickkehren (sog. Wiederaufgetauchte).

Teil 5 Hochschul- und Priifungswesen

Zu § 13 (Staatliche Hochschulen)
Absatz 1

Der Hochschulbetrieb der Universitdt des Saarlandes,
der Hochschule fiir Technik und Wirtschaft des Saar-
landes, der Hochschule der Bildenden Kiinste Saar und
der Hochschule fiir Musik Saar einschlieBlich des Stu-
dien-, Lehr- und Priifungsbetriebs in Prasenzform ist
unter der MaB3gabe der Einhaltung von Hygienemal-
nahmen nach den Empfehlungen des RKI und der Be-
riicksichtigung der aktuellen Pandemiepline der jewei-
ligen Hochschule gestattet.

In allen geschlossenen Rédumen ist eine medizinische
Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des § 2 Absatz 2
zu tragen. Die Ausnahmen von der Maskentragepflicht
des § 4 Absatz 2 Nummern 1 bis 5 gelten entsprechend.

Am Prisenzunterricht diirfen ausschlieSlich Personen
teilnehmen, die einen 3G-Nachweis im Sinne des § 2
Absatz 1 Satz 2 erbringen konnen.

Absatz 2

Bei der Durchfiihrung des Lehrbetriebs sind Online-
Angebote zu beriicksichtigen. Nidhere Bestimmungen
zur Anpassung von Lehre, Studium und Priifungen
konnen von der fiir die jeweilige Hochschule zustdndi-
gen Aufsichtsbehorde erlassen werden.
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Absatz 3

Die Priifungsédmter sind angehalten, die Bearbeitungs-
zeiten laufender Qualifizierungsarbeiten, insbesondere
Hausarbeiten, Bachelor-, Master- und Staatsexamens-
arbeiten, entsprechend jeweils bestehender pandemie-
bedingter Erschwernisse fiir die Priifungskandidatin-
nen und Priifungskandidaten anzupassen.

Absatz 4

Der Betrieb der privaten Hochschulen im Saarland
wird dem Betrieb der staatlichen Hochschulen durch
Verweis auf Absatz 1 bis 3 gleichgestellt.

Absatz 5

Die Regelung dient der Klarstellung, dass Eignungs-
und Kenntnispriifungen sowie Studierfdhigkeitstests
in den Bereichen Medizin, Pharmazie und Psychothe-
rapie unter Beachtung der erforderlichen Infektions-
schutzmafnahmen durchgefiihrt werden konnen. Die
Teilnahme in Prasenzform kann von der Vorlage eines
Nachweises iiber das Nichtvorliegen einer Infektion
mit dem SARS-CoV-2-Virus im Sinne des § 2 Absatz 1
abhingig gemacht werden.

Zu § 14 (Staatliches Ausbildungs-
und Priifungswesen)

Die Regelung dient der Klarstellung, dass der staatli-
che Ausbildungs-, Fortbildungs- und Priifungsbetrieb
von den Regelungen dieser Verordnung nicht erfasst
ist und von den jeweiligen (obersten) Aufsichts-, Aus-
bildungs- bzw. Priifungsbehdrden — selbstredend unter
Beachtung der Anforderungen des Infektionsschut-
zes — selbststdndig organisiert und reguliert wird. Der
Begriff ,,Ausbildungsgénge® umfasst dabei sdmtliche
Formen der staatlichen Berufsausbildung unabhingig
von der rechtlichen Ausgestaltung des Ausbildungsver-
hiltnisses, also insbesondere Vorbereitungsdienste der
Beamtenanwérter und Referendare sowie die Berufs-
ausbildung staatlicher Stellen in privatrechtlichen Aus-
bildungsverhéltnissen.

Teil 7 Ordnungswidrigkeiten
und Schlussvorschriften

Zu § 15 (Straftaten und Ordnungswidrigkeiten)

Definiert die Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrif-
ten als Ordnungswidrigkeiten, soweit sich die entspre-
chenden Regelungen auf § 32 Absatz 1 1. V. m. § 28
Absatz 1 Satz 1 IfSG stiitzen. Die Ahndungshdhe be-
stimmt sich nach einem gesondert erstellten Bufigeld-
katalog, um eine landeseinheitliche Verfahrensweise
sicherzustellen.

VerstoBe gegen die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen, werden generell mit Bufigeld be-
droht. Bislang stellte lediglich das Versdumnis der Ver-
antwortlichen oder Betreiber eine Ordnungswidrigkeit
dar, die mit einer Geldbuf3e bis zu 500,00 Euro geahn-
det werden konnte.

Die steigenden Infektionszahlen, die auch durch die
zunechmende Leichtfertigkeit im Umgang mit zwingen-
den Hygieneregeln verursacht sind, bedingen eine an-
gemessene Reaktion des Verordnungsgebers.

Zu § 16 (Zustindige Behorden)

Zustandig fiir die Ausfiihrung und Durchsetzung dieser
Verordnung, sowie der § 28b Absatz 5 und § 28c des
Infektionsschutzgesetzes sind vorbehaltlich anderwei-
tiger Regelungen in dieser Verordnung die Ortspoli-
zeibehorden und unbeschadet von § 1 der Verordnung
iiber Zustindigkeiten nach dem Infektionsschutzge-
setz vom 12. September 2016 (Amtsbl. I S. 856), zu-
letzt gedndert durch Verordnung vom 22. April 2021
(Amtsbl. I S.1050), ergdnzend die Vollzugspolizei; dies
umfasst auch die Kontrolle der Einhaltung der Vor-
schriften dieser Verordnung sowie des § 28b Absatz 5
und § 28c des Infektionsschutzgesetzes. Zustindige
Verwaltungsbehorden fiir die Verfolgung und Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten nach dieser Verordnung
sind die Gemeindeverbinde. Die Ortspolizeibehdrden
und die Vollzugspolizei werden erméchtigt, bei Versto-
Ben gegen die buligeldbewehrten Vorschriften des § 2
Absatz 2 Verwarnungen zu erteilen und Verwarnungs-
gelder in Hohe von 50 Euro zu erheben.

Die Vollzugspolizei leistet Amts- und Vollzugshilfe;
die polizeilichen Gefahrenabwehraufgaben nach dem
Saarlédndischen Polizeigesetz bleiben unberiihrt und
bestehen weiterhin fort.

Absatz 3 regelt die landesrechtlichen Zusténdigkeiten
zur Durchfiihrung der Corona-virus-Einreiseverord-
nung.

Die Vorschriften nach der Verordnung iiber die Zu-
standigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz vom
12. September 2016 (Amtsbl. I 2016, S. 856) bleiben
unberiihrt.

Zu § 17 (Inkrafttreten, AuBlerkrafttreten)

Diese Verordnung tritt am 11. Dezember 2021 in Kraft
und mit Ablauf des 23. Dezember 2021 aufler Kraft;
gleichzeitig tritt die bisherige Verordnung zur Bekamp-
fung der Corona-Pandemie vom 1. Dezember 2021
auller Kraft.

Artikel 2

Begriindung zur Verordnung zum Schulbetrieb
und zum Betrieb sonstiger Bildungseinrichtungen
sowie zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen
wihrend der Corona-Pandemie

Kapitel 1

Zu § 1 (Schulbetrieb wihrend
der Corona-Pandemie)

Absatz 1

Im Hinblick auf die Darstellung der aktuellen pan-
demischen Lage wird auf die Darlegungen in der
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Begriindung der Verordnung zur Anderung infekti-
onsrechtlicher Verordnungen zur Bekdmpfung der Co-
rona-Pandemie verwiesen.

Der Unterricht fand im vergangenen Schuljahr teil-
weise im reguldren Betrieb und teilweise im Wechsel-
unterricht statt. Einhergehend mit massiven Einschrén-
kungen im offentlichen und gesellschaftlichen Leben
wurde im Zeitraum 16. Dezember 2020 bis zum 10. Ja-
nuar 2021 der Prasenzunterricht vor Ort fiir alle Klas-
sen und Kurse ausgesetzt.

Die Riickkehr zum reguldren Schulbetrieb, der seit dem
31. Mai 2021 stattfindet, wurde durch ein Paket von
Hygiene- und SchutzmaBBnahmen begleitet.

Durch den umfassenden Musterhygieneplan ist ein
strenger Infektionsschutz in den Schulen weiterhin ge-
wihrleistet. Er umfasst insbesondere die verpflichte-
nde Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 zweimal in der Woche fiir alle Personen
in der Schule, Regelungen zur Verpflichtung des Tra-
gens eines Mundnasenschutzes, das regelméBige Liif-
ten in R&umen sowie die grundsitzliche Festlegung des
Jahrgangs als Kohorte. Zudem besteht ein Impfangebot
fiir alle Lehrkréfte und alle weiteren Beschéftigten in
der Schule.

Aufgrund dieser umfassenden MaBnahmen waren Off-
nungsschritte mit dem Ziel der schrittweisen Riickkehr
zum Prisenzunterricht nicht nur vertretbar, sondern an-
gesichts der gravierenden drohenden Folgen einer fort-
dauernden SchulschlieBung fiir die Schiilerinnen und
Schiiler (Anwachsen der Lernriickstinde, Defizite in
der sozial-emotionalen Entwicklung, fehlende Struktu-
ren fiir den Lernalltag, fehlende addquate Vorbereitung
auf Abschliisse u. a.) geboten.

Nach den Sommerferien wurde der Prédsenzunter-
richt fortgesetzt. Insbesondere fiir die Aufarbeitung
der Lernriickstinde, die Lernstanddiagnostik und die
Lerndiagnostik und die individuelle Forderung der
Schiilerinnen und Schiiler ist der Prasenzunterricht un-
erldsslich. Zudem wird den Schiilerinnen und Schiilern
wieder eine verldssliche Alltagsstruktur im Lernen und
im sozialen Umgang wihrend der Herausforderung der
Pandemie ermoglicht.

Absatz 2

Im vergangenen Schuljahr wurde der Schulbetrieb
unter pandemischen Rahmenbedingungen umgesetzt,
dies unter Beachtung der erforderlichen Hygienere-
gelungen. Zur Gewdhrleistung des erforderlichen Ge-
sundheitsschutzes dient der Musterhygieneplan Schule
in der jeweils geltenden Fassung. Dieser Musterhygi-
eneplan zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen
der Corona-Pandemiemafinahmen dient als Muster zur
Erginzung zu den schulischen Hygienepldnen nach
§ 36 1. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz, die von den
Schultrdgern gemeinsam mit den Schulen umgesetzt
werden.

Die in dieser Verordnung getroffenen Regelungen
und die Vorgaben des Musterhygieneplans zum In-
fektionsschutz in Schulen gehen der SARS-CoV-

2-Arbeitsschutzverordnung im Schulbereich vor als
abweichende Regelungen im Sinne des § 1 Absatz 2
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung  beziehungs-
weise konkretisieren die Umsetzung der in der SARS-
CoV2-Arbeitsschutzverordnung getroffenen Vorgaben
fiir den Schulbereich.

Absatz 3

Seit dem Auslaufen der Regelung des § 28b Infektions-
schutzgesetzes am 30. Juni 2021 werden die Regelun-
gen zur Zutrittsbeschridnkung verbunden mit der Test-
obliegenheit auf landesrechtlicher Basis fortgefiihrt.
Dabei blieb die Ausgestaltung unverdndert (Einbezie-
hung aller an der Schule tdtigen Personen, Entfallen
der Verpflichtung der Vorlage eines Nachweises iiber
das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus durch Vorlage eines Nachweises im Sinne
des § 2 Absatz 1 Nr. 1 oder 2 der Verordnung zur Be-
kdmpfung der Corona-Pandemie der Verordnung zur
Bekédmpfung der Corona-Pandemie, Ausnahmen bei
drztlichem Attest, Abmeldemdoglichkeit vom Préasenz-
schulbetrieb fiir Schiilerinnen und Schiiler im Falle der
Nichtteilnahme an den Testungen). Aktuell verschérft
sich die pandemische Lage deutlich, sowohl im Hin-
blick auf die Infektionszahlen als auch auf die Hospi-
talisierungen; insoweit wird auf die Darstellung im all-
gemeinen Teil der Begriindung verwiesen. Angesichts
der aktuellen Entwicklungen der Infektionszahlen ist
es daher gerechtfertigt und geboten, auch Geimpfte
und Genesene einer Testpflicht zu unterwerfen. Dies
gilt insbesondere wegen der Besonderheiten im Schul-
bereich und im Hinblick darauf, dass fiir Kinder unter
12 Jahren noch keine Impfungen erfolgen konnten und
derzeit noch keine entsprechende allgemeine Impfemp-
fehlung vorliegt. Daher sind nun neben den Schiilerin-
nen und Schiilern auch die Lehrkrafte und anderen an
der Schule téitigen Personen, unabhéngig davon ob sie
geimpft oder genesen sind, zwecks Teilnahme am Pra-
senzschulbetrieb verpflichtet, zweimal in der Woche
mittels eines Testergebnisses das Nichtvorliegen einer
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nachzuweisen.
Hiervon ausgenommen sind, entsprechend der Re-
gelung zum 2-G-plus Nachweis im auBerschulischen
Bereich, nur Personen die bereits eine Grundimmu-
nisierung erhalten haben und nunmehr zusétzlich den
Nachweis iiber eine Corona-Auffrischungsimpfung
(Booster) vorlegen. Des Weiteren wird auf die Begriin-
dung zu § 2 Absatz 1 der Verordnung zur Bekdmpfung
der Corona-Pandemie (VO-CP) verwiesen.

Hinsichtlich der Testzertifikate gilt weiterhin: Giiltige
Testzertifikate sind solche, die einen an einer privaten
oder im Auftrag des Saarlandes betriebenen Teststelle
(z. B. private Teststelle, Testzentrum oder Apotheke)
mit negativem Ergebnis durchgefiihrten SARS-CoV-2
PoC-Antigen-Test oder Selbsttest bescheinigen. Die
Bescheinigungen von privaten Teststellen sind dann
nicht zu akzeptieren, wenn sie nicht im Zusammen-
hang mit der Betreibereigenschaft oder der Inanspruch-
nahme der Dienstleistung ausgestellt wurden (wenn die
Testung beispielsweise ausschlieflich im familidren
Kontext oder ohne Bezug zur Dienstleistung stattfand).
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Absatz 4

Die Vorgabe betrifft die an den Schulen in Verantwor-
tung der jeweiligen Maflnahmetriger stattfindende Fe-
rienbetreuung und weitere Ferienangebote. Fiir diese
findet der Musterhygieneplan Schulen entsprechende
Anwendung. Zudem ist — ebenso wie im Schulbetrieb —
von den Teilnehmenden zweimal die Woche der Nach-
weis iiber das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus zu fiihren.

Absatz 5

Von der Teilnahme am Prédsenzunterricht werden auf
Antrag befreit

1. Schiilerinnen und Schiiler, die nach ndherer Mal3-
gabe des Ministeriums fiir Bildung und Kultur als
vulnerabel zu betrachten sind oder mit als vulnera-
bel zu betrachtenden Personen in einem Haushalt
leben; die Vulnerabilitét ist durch drztliches Attest
nachzuweisen;

2. Schilerinnen und Schiiler, die den Zutrittsbe-
schriankungen des Absatzes 3 unterliegen (Abmel-
dung vom Prasenzunterricht).

Die Schiilerinnen und Schiiler im Sinne der Ziffern 1
und 2 nehmen trotz der Befreiung vom Présenzunter-
richt an den nach den schulrechtlichen Vorgaben in
Prasenzform zu erbringenden Leistungsnachweisen
teil. Insoweit sind besondere Schutzmafnahmen zu
treffen; das Néhere regelt der Musterhygieneplan Saar-
land zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der
Corona-Pandemiemafinahmen sowie das Ministerium
fiir Bildung und Kultur.

Absatz 6

Die Regelung stellt dar, was unter dem ,,Lernen von zu
Hause* zu verstehen ist. Dieses kommt dann zur An-
wendung,

1. fiir Schiilerinnen und Schiiler, die wegen Vulnera-
bilitdt oder mit Blick auf die Testverpflichtungen
vom Prasenzunterricht befreit sind,

2. fir Schiilerinnen und Schiiler, die vor dem Hinter-
grund der Testobliegenheit vom Présenzunterricht
abgemeldet wurden,

3. fiir Schiilerinnen und Schiiler, die aus Infektions-
schutzgriinden aufgrund einer entsprechenden
Quarantineanordnung nicht am Présenzunterricht
teilnehmen.

Dann erfiillt die Schule ihren Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag durch ein péadagogisches Angebot im
,Lernen von zu Hause“. Die Schulpflicht wird in die-
sen Fillen durch die Wahrnehmung des paddagogischen
Angebots und das Nachkommen der damit verbunde-
nen Verpflichtungen im ,,Lernen von zu Hause* erfiillt.

Absatz 7

Schulfremden Personen ist die Beteiligung an der
Durchfiihrung einer schulischen Veranstaltung in In-
nenbereich oder die Teilnahme an einer solchen nur
gestattet, wenn sie einen Nachweis nach § 2 Absatz 1
Satz 3 der Verordnung zur Bekdmpfung der Corona-
Pandemie (2G-plus-Nachweis) vorlegen. Diese Mal3-
nahme wird in Parallelitdt zu der Einfiihrung der 2G-

plus- Regel im auBerschulischen Bereich (§ 6 VO-CP)
zu getroffen. Die derzeitige pandemische Lage, wie in
der Allgemeinen Begriindung der Verordnung zur An-
derung infektionsschutzrechtlicher Verordnungen zur
Bekdmpfung der Coronapandemie dargestellt, recht-
fertigt und erfordert auch eine Verstirkung der schu-
lischen Infektionsschutzmafinahmen, um vor allem
Schiilerinnen und Schiiler, fiir die eine Impfung nicht
zur Verfiigung steht, sowie alle Personen, die aus me-
dizinischen Griinden nicht geimpft werden kénnen, zu
schiitzen. Es ist von grofiter Bedeutung, den Prisenz-
unterricht fiir alle Schiilerinnen und Schiiler auch bei
weiterhin steigenden Infektionszahlen zu sichern.

Schulfremde Personen sind solche, die weder dauerhaft
an der Schule tdtig noch Schiilerin oder Schiiler sind.
Betroffen sind damit nur solche Veranstaltungen, die
nicht als Teil des Unterrichts- und Betreuungsbetriebs
im engeren Sinne zu betrachten sind. Néhere Ausfiih-
rungen hierzu werden der Musterhygieneplan Schulen
beziehungsweise entsprechende Rundschreiben der
Schulaufsichtsbehdrde enthalten.

Fiir alle fiir den Schulbetrieb notwendigen (sonstigen)
Zusammenkiinfte (insbesondere zwischen dem péda-
gogischen Personal der Schule und den Erziehungsbe-
rechtigten, bspw. als in Prisenzform von der Schule als
notwendig erachtete Elterngespréiche) ist schulfremden
Personen der Zutritt zum Schulgebidude nur erlaubt,
wenn sie einen Nachweis im Sinne des § 2 Absatz 1
Satz 1 der Verordnung zur Bekdmpfung der Coro-
na-Pandemie (3-G-Nachweis) vorweisen oder einen
Test iiber das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus bei Zutritt durchfiihren.

Die vorgenannten Regeln gelten nicht (also weder
2G-plus-Nachweis noch 3-G Nachweis gegeniiber der
Schule notwendig), wenn schulfremde Personen sich
nur kurzfristig (Erziehungsberechtigte zwecks Ab-
holung ihrer Kinder) oder ohne Kontakt zu den der
Schule angehorigen Personen (Reinigungspersonal
oder Handwerker insbesondere auerhalb der Schulbe-
triebszeiten) auf dem Schulgelidnde aufhalten.

Absatz 8

Die Vorgaben fiir die einzelnen Personengruppen be-
treffend den Zutritt zum Schulgeldnde sowie Erldu-
terungen zu den Testmdglichkeiten am Schulstandort
werden an den Eingangsbereichen der Schule durch
entsprechende Hinweisschilder bzw. durch einen Aus-
hang dargestellt.

Absatz 9
Die Dienstpflicht der Lehrkréfte bleibt unberiihrt.

Zu § 1a (Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung)

Im Prasenzangebot der Schule besteht fiir alle Schiile-
rinnen und Schiiler sowie fiir Lehrkréfte und das sonsti-
ge padagogische Personal der Schule im Schulgebdude
nach Mafigabe der folgenden Absétze die Verpflichtung
zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Form einer
medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske). Statt eines
solchen Mund-Nasen-Schutzes konnen auch Masken
der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder hoherer Stan-
dards ohne Ausatemventil getragen werden. Im Freien,
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insbesondere auf dem Schulhof oder dem Schulge-
lande, besteht keine Verpflichtung zum Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes. Auch fiir Schiilerinnen und
Schiiler mit Unterstiitzungsbedarf im Bereich geistige
Entwicklung ist das Tragen eines solchen Mund-Na-
sen-Schutzes nach MaBigabe des Absatzes 1 verpflich-
tend, soweit die Schiilerinnen und Schiiler hierzu in der
Lage sind. Bei Schiilerinnen und Schiilern mit Unter-
stiitzungsbedarf Horen kommen als Schutzmalnahme
alternativ ausnahmsweise Visiere oder durchsichtige
Masken anstelle eines Mund-Nasen-Schutzes infrage.
Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
gilt, soweit dem im Einzelfall keine medizinischen
Griinde entgegenstehen. Dies ist in geeigneter Weise,
in der Regel durch ein érztliches Attest, glaubhaft zu
machen. Ndhere Einzelheiten regelt der ,,Musterhygi-
eneplan Saarland zum Infektionsschutz in Schulen im
Rahmen der Corona-PandemiemafBnahmen®.

Zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 wurde als
zusitzliche Maflnahme zum Infektionsschutz die Ver-
pflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
wieder auf den Unterricht im Klassen- und Unterrichts-
raum, den Sportunterricht und den Betreuungsraum
ausgeweitet. Zwischenzeitlich konnte die Verpflich-
tung zum Tragen der Maske im Schulbetrieb auf-
grund des niedrigen Infektionsgeschehens aufgehoben
werden. Die derzeitige pandemische Lage, wie in der
Allgemeinen Begriindung der Verordnung zur Ande-
rung infektionsschutzrechtlicher Verordnungen zur
Bekdmpfung der Coronapandemie dargestellt, recht-
fertigt und erfordert hingegen wieder eine Verstirkung
der schulischen InfektionsschutzmalB3nahmen, um vor
allem Schiilerinnen und Schiiler, fiir die eine Impfung
nicht zur Verfiigung steht, sowie alle Personen, die aus
medizinischen Griinden nicht geimpft werden konnen,
zu schiitzen. Die Verpflichtung zum Tragen der Maske
wihrend des Schulbetriebs gehort zu den Maflnahmen,
durch die Infektionen und die damit verbundenen Qua-
rantdnen moglichst verhindern werden konnen. Es ist
von grofiter Bedeutung, den Prasenzunterricht fiir alle
Schiilerinnen und Schiiler auch bei weiterhin steigen-
den Infektionszahlen zu sichern.

Kommt eine Person daher der Verpflichtung zum Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht nach und liegt
auch keine Glaubhaftmachung entgegenstehender me-
dizinischer Griinde, in der Regel durch entsprechendes
arztliches Attest, vor, so ist ihr der Zutritt zum Schul-
geldnde zu verwehren. Dies ist als SchutzmafBinahme
insbesondere der iibrigen Schiilerinnen und Schiiler an-
gesichts der aktuell sich verschérfenden pandemischen
Entwicklung dringend geboten. Dieses ungerecht-fer-
tigte Fernbleiben vom Unterricht stellt einen Versto3
gegen die Schulpflicht dar, der als solcher geahndet
werden kann.

Zu § 2 (Kindertageseinrichtungen,
Kindergrofitagespflegestellen
und heilpiddagogische Tagesstiitten)

Absatz 1

Mit Blick auf die im Sommer 2020 weitgehende Ein-
ddmmung des Infektionsgeschehens fand mit Beginn
des neuen Kindergartenjahres 2020/2021, also am

1. August 2020, der Eintritt in den vollstdndigen Re-
gelbetrieb statt. Es sind hierzu die ,,Empfehlungen des
Ministeriums fiir Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie zum Infektionsschutz in Kindertageseinrichtun-
gen im Rahmen der Corona-Pandemie-Maflnahmen® in
der jeweils giiltigen Fassung — hier die Empfehlungen
vom 6. August 2020, die Fortschreibung hierzu vom
November 2020 sowie weiter darauffolgende Hygiene-
empfehlungen — weiterhin anzuwenden.

Die Rechte der Kinder auf Zugang zu den Bildungs-
und Betreuungseinrichtungen sind trotz der aktuellen
Pandemielage aber immer im Blick zu halten und sie
sollen unter den Bedingungen der Pandemie und den
beschlossenen Malinahmen, erhalten bleiben. Die Um-
setzung des Regelbetriebes entsprechend der Betriebs-
erlaubnis nach § 45 SGBVIII ist voll umfénglich mog-
lich. Die vereinbarten Schlie8tage bleiben bestehen.

Absatz 2

Ab dem 1. November 2021 hat die Einrichtung jedem
Kind, das die Einrichtung besucht, mindestens zwei-
mal pro Kalenderwoche kostenfrei einen Test in Bezug
auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus
SARS-CoV-2 anzubieten. Dieser Test muss vom Bun-
desinstitut fiir Arzneimittel und Medizinprodukte zu-
gelassen sein.

Bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 in Kindertagesstétten und Einrichtungen
der Kindertagespflege gelten die Vorgaben der Saarlédn-
dischen Absonderungsverordnung bei Infektionsfillen
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Schulen, Kin-
dertagesstitten und Einrichtungen der Kindertagespfle-
ge (Saarldndische Absonderungsverordnung — SLAb-
sonderungsVO) vom 30. September 2021 (Amtsbl. I
S. 2300).

Zu § 3 (Vorbereitung fiir Nichtschiilerinnen
und Nichtschiiler auf die Abschlusspriifungen)

Die Vorbereitungskurse fiir Nichtschiilerinnen und
Nichtschiiler auf die Abschlusspriifungen unterliegen
durch die Bezugnahme auf die Regelungen fiir den
Schulbereich den dort geltenden Regelungen.

Kapitel 2: Pflegeschulen und Schulen
fiir Gesundheitsfachberufe

Zu § 4 (Prisenzunterricht)

Eine gesonderte Regelung fiir Pflegeschulen und Schu-
len fiir Gesundheitsfachberufe ist erforderlich, da diese
nicht dem Schulordnungsgesetz und nicht dem Privat-
schulgesetz unterliegen.

Die Pflegeschulen und Schulen fiir Gesundheitsfachbe-
rufe konnen den Prisenzunterricht entsprechend dem
aktuellen Infektionsgeschehen aufnehmen. Die Schu-
len konnen in eigener Entscheidung und Verantwortung
den Unterricht wahlweise als Prdasenzunterricht, aber
auch als digitalen Unterricht oder als Wechselunterricht
anbieten. Klargestellt wird zudem, dass in diesem Fall
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die einrichtungsindividuellen Hygienepléne der Schu-
len einzuhalten sind.

Absatz 1

Der Priasenzschulbetrieb in Pflegeschulen und Schulen
fiir Gesundheitsfachberufe ist zuldssig, wenn Schutz-
und Hygienekonzepte eingehalten und Testungen zwei
Mal pro Woche sowohl fiir Lehrkrifte, Mitarbeiter/

-innen als auch Schiiler/-innen durchgefiihrt werden.
Die Unterrichtsgestaltung bei E-Learning und Wech-
selunterricht richtet sich dabei auch nach § 2 Absatz 1
der Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den
Gesundheitsfachberufen wihrend einer epidemischen
Lage von nationaler Tragweite vom 10. Juni 2020
(BAnz AT 12.06.2020 V1), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mirz 2021 (BGBI. 1
S. 370). Danach konnen fiir den theoretischen und
praktischen Unterricht fiir die jeweiligen Pflege- und
Gesundheitsfachberufe digitale oder andere geeignete
Unterrichtsformate genutzt werden.

Vor allem die Abschlussklassen, die sich im letzten
Ausbildungsjahr vor der staatlichen Abschlusspriifung
befinden, konnen weiterhin im Prasenzunterricht unter-
richtet werden, um somit den erfolgreichen Abschluss
der Ausbildungen sicherzustellen.

Absatz 2

Unabhiéngig davon gelten filir die Pflegeschulen und
Schulen fiir Gesundheitsfachberufe weiterhin die ein-
schldgigen Vorgaben des Robert Koch-Instituts sowie
die schuleigenen Hygienepline.

Absatz 3

Soweit Schiilerinnen oder Schiiler durch eine Quaranta-
neanordnung nicht am Présenz- oder Wechselunterricht
teilnehmen kdnnen, ist die Vermittlung der Unterrichts-
inhalte {iber digitale Formate sicherzustellen, soweit
dies technisch moglich ist. Klargestellt wird, dass auch
die Vermittlung von digitalem Unterricht (Lernen von
zu Hause) als Unterricht gilt und der Tréger der prak-
tischen Ausbildung die Schiilerinnen und Schiiler von
der praktischen Ausbildung in seiner Einrichtung frei-
zustellen hat. Die Schulen sprechen die Einsatzzeiten
mit dem Tréager der praktischen Ausbildung als Arbeit-
geber der Auszubildenden ab, um den Personaleinsatz
planen zu konnen.

Absatz 4

An der Schule titigen Personen sowie Schiilerinnen
und Schiilern ist der Zutritt zum Schulgelédnde und die
Teilnahme am Prisenzschulbetrieb nur gestattet, wenn
sie sich wochentlich im Umfang der an der Schule
hierzu bereitgestellten Kapazititen bis zu zweimal wo-
chentlich an einer Testung auf das Nichtvorliegen einer
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus teilnehmen.
Aufgrund der im Saarland unaufhérlich steigenden In-
zidenzzahlen sowie hohen Hospitalisierungsrate wird
die Testpflicht auch auf Genesene und Geimpfte aus-
geweitete. Die Testpflicht entfillt, wenn eine tigliche
Testung im Sinne des § 28 b Absatz IfSG erfiillt wird.
Das Zutrittsverbot besteht, soweit der Testung im Aus-

nahmefall keine zwingenden Griinde entgegenstehen,
was durch ein drztliches Attest nachzuweisen ist.

Uber die Zutrittsverbote sind im Eingangsbereich des
Geliandes der Schule entsprechende Hinweise anzu-
bringen. Diese kdnnen beispielsweise Hinweise zum
Zutrittsverbot, grafische Darstellungen oder den Wort-
laut der Norm wiedergeben.

Absatz 5

Die Regelungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes gilt fiir simtliche Personen an der Schule, die phy-
sischen Kontakt zu anderen Schiilerinnen und Schiilern
sowie an der Schule titigen Personen (Lehrkrifte, Pra-
xisbegleiterinnen und -begleiter, Mitglieder eines Prii-
fungsausschusses, alle anderen an der Schule titigen
Personen) sowie Dritten haben. ,,Physischer Kontakte*
im Sinne der gesundheitsrechtlichen Vorschriften zur
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 sind ge-
geben, wenn an der Ortlichkeit ein Zusammentreffen
mit anderen Personen nicht ausgeschlossen werden
kann, auch wenn es zu keinem direkten Korperkontakt
kommt.

Die Verpflichtung zum Tragen besteht nur fiir den In-
nenbereich des Schulgebédudes, im Freien, insbesonde-
re auf dem Schulhof oder dem Schulgeldnde, besteht
keine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes. Sofern das Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes aus medizinischen Griinden nicht mdglich ist, ist
dies in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.

Zu § 5 (Priifungsverfahren)
Absatz 1

In den Pflegeberufen und den Gesundheitsfachberu-
fen bleibt es weiterhin zulédssig, die Priifungsteile der
miindlichen und schriftlichen Priifungen durchzufiih-
ren, soweit die HygienemaBnahmen eingehalten wer-
den. Die in § 4 Absatz 2 genannten Hygienevorgaben
gelten auch hier.

Absatz 2

Es wird klargestellt, dass fiir die Frage der Simulati-
onspriifung das Landesamt fiir Soziales — Zentralstelle
fiir Gesundheitsberufe und Landespriifungsamt — zu-
stindig ist. Dies folgt der Regelung des § 1 Absatz 1
der Verordnung iiber Zustindigkeiten im Bereich der
Altenpflege vom 22. Februar 2011 (Amtsbl. I, S. 74),
zuletzt geéndert durch die Verordnung vom 24. No-
vember 2015 (Amtsbl. I S. 894), in Verbindung mit
§ 1 der Verordnung zur Ubertragung von Aufgaben
des Landesamtes fiir Gesundheit und Verbraucher-
schutz auf das Landesamt fiir Soziales vom 10. Juli
2012 (Amtsbl. I S. 251). Simulationspriifungen kon-
nen in der Ausbildung der Altenpflege durchgefiihrt
werden (§ 5 Absatz 5 Altenpflege-Ausbildungs- und
Priifungsverordnung), insbesondere, wenn nicht ge-
niigend Patientinnen und Patienten zur Durchfiihrung
der Priiffung zur Verfligung stehen. In den weiteren
Gesundheitsfachberufen findet § 5 der Verordnung zur
Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfach-
berufen wihrend einer epidemischen Lage von natio-
naler Tragweite Anwendung. Danach kann jeweils der



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 10. Dezember 2021 2541

praktische Teil der staatlichen Priifung mit geeigneten
Modellen, Simulationspersonen oder Fallvorstellungen
durchgefiihrt werden oder auch in anderen geeigneten
Formaten abgehalten werden. Die Durchfiihrung der
Simulationspriifungen ist dem Landesamt fiir Soziales
formlos anzuzeigen, einer gesonderten Genehmigung
bedarf es nicht.

Absatz 3

Klargestellt wird, dass aufgrund der verschérften Mal3-
nahmen auch die Teilnahme an einem Teil der Ab-
schlusspriifungen nur zuldssig ist, wenn durch einen
Antigen-Schnelltest eine Nichtinfektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen wird. Wird gegen
eine zu priifende Person eine Quarantine wegen der
Infektion einer engen Kontaktperson ausgesprochen,
kann die Teilnahme an Priifungsteilen zuldssig sein,
wenn ein tagesaktueller Antigen-Schnelltest die Nicht-
infektion anzeigt. Die zu priifende Person ist dann
raumlich getrennt von anderen Schiilerinnen und Schii-
lern zu priifen. Ein Anspruch auf Durchfithrung der
Priifung oder des Priifungsteils ergibt sich daraus nicht.
Das Verlassen der Wohnung zum Zwecke der Priifung
ist dem jeweils zustdndigen Gesundheitsamt anzuzei-
gen.

Zu § 6 (Durchfiihrung von Weiterbildungen)

Klargestellt wird, dass die Vorgaben der §§ 4 und 5
auch fiir die beruflichen Fach- und Funktionsweiterbil-
dungen an den Pflegeschulen und Schulen fiir Gesund-
heitsfachberufe gelten, insbesondere fiir Fachpflege fiir
Intensivpflege und Anésthesie nach der Verordnung zur
Durchfiihrung der Fachweiterbildung in den Pflegebe-
rufen Vom 30. Januar 2001 (Amtsbl. S. 593), zuletzt
gedndert durch die Verordnung vom 24. November
2015 (Amtsbl. I S. 894).

Kapitel 3: Offentliche und
private Bildungseinrichtungen im
auBlerschulischen Bereich

Zu § 7 (AuBerschulische Bildungsveranstaltungen)
Absatz 1

Fiir Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einen 3G-
Nachweis im Sinne des Artikel 1, § 2 Absatz 1 Satz 1
der Verordnung zur Bekdmpfung der Corona-Pandemie
fithren koénnen, sind die hier genannten auBerschuli-
schen Bildungsveranstaltungen zuldssig.

Absatz 2

Fir Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einen 2G-
Nachweis im Sinne des Artikel 1, § 2 Absatz 1 Satz 2
der Verordnung zur Bekdmpfung der Corona-Pandemie
fithren koénnen, sind die hier genannten auferschuli-
schen Bildungsveranstaltungen aufgrund der Dring-
lichkeit und Notwendigkeit der Durchfiihrung und
bzw. oder der geringeren infektiologischen Risiken in
Prasenzform zulédssig. Eine medizinische Kontraindi-
kation, d.h. ein medizinischer Grund, warum man nicht
geimpft werden kann, muss vor Ort dem Betreiber, An-

bieter oder Veranstalter oder einer von diesem beauf-
tragten Person nachgewiesen werden. Dies kann ins-
besondere durch Vorlage eines schriftlichen drztlichen
Zeugnisses im Original nachgewiesen werden, das den
vollstindigen Namen und das Geburtsdatum enthalten
muss. Die Person, bei der die medizinische Kontrain-
dikation vorliegt, muss jedoch einen Nachweis nach
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der Verordnung zur Be-
kdmpfung der Corona-Pandemie fiihren.

Aufler- und tiberbetriebliche Ausbildung sind in Pré-
senzform abweichend zuléssig, wenn die Auszubilden-
den einen 3G-Nachweis fiihren.

AuBerschulische Bildungsveranstaltungen, die der
Durchfiihrung von Mafinahmen zur Verhiitung {iber-
tragbarer Krankheiten, beispielsweise von Corona-In-
fektionen, zu dienen bestimmt, sind in Priasenzform
zuldssig. Hierzu zédhlen insbesondere Schulungen von
Personal in Impfzentren, mobilen Impfteams, Coro-
na-Testzentren sowie Einrichtungen des offentlichen
Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Unter-
suchungen, Priaventionsmalinahmen oder ambulante
Behandlungen durchgefiihrt werden, die im Zusam-
menhang mit MaBnahmen zur Verhiitung von SARS-
CoV-2-Infektionen sowie dessen Verbreitung erfolgen.

Der Betrieb von Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungs-
stitten und sonstigen im fahrerischen Bereich tdtigen
Bildungseinrichtungen in Prasenzform (theoretischer
und praktischer Fahrschulunterricht sowie auch die
theoretische und praktische Fahrpriifung) ist nur nach
Vorlage eines Nachweises im Sinne des Artikel 1, § 2
Absatz 1 der Verordnung zur Bekdmpfung der Coro-
na-Pandemie gestattet. Es diirfen sich hochstens zwei
Fahrschiilerinnen oder der Fahrschiiler und die Fahr-
lehrerin oder der Fahrlehrer sowie wahrend der Fahr-
priifung zusétzlich die Priifungspersonen im Fahrzeug
aufhalten.

Entsprechendes gilt fiir die Angebote von Flugschulen.

Erste-Hilfe-Kurse der anerkannten Stellen nach § 68
der Fahrerlaubnisverordnung sind in Prasenzform zu-
lassig, wenn diese unter Einhaltung von Hygienemal-
nahmen nach den Empfehlungen des Robert Koch-In-
stituts sowie in Anlehnung an den ,,Musterhygieneplan
Saarland zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen
der Corona-Pandemiemalinahmen® iiber ein ausrei-
chendes Hygienekonzept verfiigen und die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer den Nachweis im Sinne des Ar-
tikel 1, § 2 Absatz 1 der Verordnung zur Bekdmpfung
der Corona-Pandemie fithren konnen.

Die Freiwilligendienste Jugendfreiwilligendienst und
Bundesfreiwilligendienst sind fiir Jugendliche und
junge Erwachsene ein wichtiges Angebot zur Person-
lichkeitsentwicklung und beruflichen Orientierung und
konnen daher zur Bewiéltigung der Folgen der Corona-
Pandemie einen wichtigen Beitrag leisten. Hierbei sind
die Seminare ein unverzichtbarer Bestandteil der pada-
gogischen Arbeit, zu deren Teilnahme die Freiwilligen
gesetzlich verpflichtet sind. Es liegt daher im offent-
lichen Interesse, die Durchfiihrung der Seminare auch
in Priasenzform — unter Einhaltung von Hygienemal3-
nahmen nach den Empfehlungen des Robert Koch-In-
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stituts sowie in Anlehnung an den ,,Musterhygieneplan
Saarland zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen
der Corona-Pandemiemafinahmen* — wieder zu ermdg-
lichen. Zu den Teilnehmern gehdren neben den Frei-
willigendienstlern auch padagogische Fachkrifte und
alle andere in dem Seminar anwesenden oder tétigen
Personen, d. h. auch externe Referenten. Bei mehrti-
gigen Seminaren mit Ubernachtung gilt § 6 Absatz 2
Nr. 2 der Verordnung zur Bekdmpfung der Corona-
Pandemie entsprechend.

Besucherinnen und Besuchern von Bibliotheken miis-
sen einen 2G-Nachweis fiihren; hiervon ausgenommen
sind die Besucherinnen und Besucher von Hochschul-
und Schulbibliotheken. Fiir die Abholung oder Riick-
gabe von Biichern muss kein 2G-Nachweis gefiihrt
werden.

Absatz 3

AusschlieBlich fiir Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die einen 2G-plus-Nachweis im Sinne des Artikel 1,
§ 2 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung zur Bekdmpfung
der Corona-Pandemie fiihren konnen, sind die hier ge-
nannten auflerschulischen Bildungsveranstaltungen in
Priasenzform zuldssig. Die Notwendigkeit bzw. Dring-
lichkeit der Durchfiihrung der hier genannten aufler-
schulischen Bildungsveranstaltungen ist nicht so hoch
zu gewichten wie bei den in Absatz 1 und Absatz 2 ge-
nannten, so dass hier aus infektiologischen Griinden
ein etwas strengerer Mallstab angesetzt werden kann,
der aufgrund der aktuellen Lage notwendig ist.

Eine medizinische Kontraindikation, d.h. ein medizini-
scher Grund, warum man nicht geimpft werden kann,
muss vor Ort dem Betreiber, Anbieter oder Veranstal-
ter oder einer von diesem beauftragten Person nachge-
wiesen werden. Dies kann insbesondere durch Vorlage
eines schriftlichen &rztlichen Zeugnisses im Original
nachgewiesen werden, das den vollstindigen Namen
und das Geburtsdatum enthalten muss. Die Person,
bei der die medizinische Kontraindikation vorliegt,
muss jedoch einen Nachweis nach § 2 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 der Verordnung zur Bekdmpfung der Co-
rona-Pandemie fithren. Einrichtungen der allgemeinen
Weiterbildung, beispielsweise Volkshochschulen und
Einrichtungen der Erwachsenenbildung, sind unter den
genannten Voraussetzungen in Prisenz zuldssig.

Absatz 4

Von der Pflicht zur Vorlage eines Nachweises im Sinne
des Artikel 1, § 2 Absatz 1 der Verordnung zur Bekdmp-
fung der Corona-Pandemie ausgenommen sind Perso-
nen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, Personen, die zwar das sechste Lebensjahr be-
reits vollendet haben, aber noch eine Kindertagesstétte
bzw. Einrichtung der Kindertagespflege besuchen und
im Rahmen des freiwilligen Testangebots regelméafig
auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-
2-Virus getestet werden sowie minderjdhrige Schiile-
rinnen und Schiiler, die im Rahmen eines verbindli-
chen schulischen Schutzkonzeptes regelmiBig auf das
Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus

getestet werden. Ebenfalls von der Pflicht zur Vorlage
eines Nachweises tiber das Nichtvorliegen einer Infek-
tion mit dem SARS-CoV-2-Virus nach Absatz 1 bis 3
ausgenommen sind minderjahrige Schiiler und Schiile-
rinnen sofern diese Schiiler einen Nachweis nach § 2 1
Nr. 3 dieser Verordnung, sowie einen Schiilerausweis
oder ein anderes Bestétigungsschreiben der Schule vor-
weisen konnen. Dies gilt insbesondere fiir Schiilerin-
nen und Schiiler aus anderen Bundesldndern, aber auch
fiir saarlandische Schiilerinnen und Schiiler wéhrend
den Weihnachtsferien.

Absatz 5

§ la dieser Verordnung gilt fiir alle auBerschulischen
Bildungsveranstaltungen entsprechend. Im Bereich des
kiinstlerischen Unterrichts kann die Mund-Nasen-Be-
deckung kurzfristig entfallen, wenn die konkrete Ta-
tigkeit sonst nicht moglich wire, beispielsweise beim
Spielen eines Blasinstrumentes. § 4 Absatz 2 Num-
mer 5 der Verordnung zur Bekdmpfung der Corona-
Pandemie gilt im Rahmen der beruflichen Aus-, Wei-
ter- und Fortbildungsangebote entsprechend.

Zu § 8 (Saarlindische Verwaltungsschule)

Aus Griinden des Infektionsschutzes werden der Pri-
senzbetrieb in der Aus- und Fortbildung sowie Priifun-
gen an der Saarldndischen Verwaltungsschule nur in
dem Umfang durchgefiihrt, wie unter Beriicksichtigung
der rdumlichen, personellen und organisatorischen Ge-
gebenheiten die Einhaltung der Vorsichts- und Hygi-
enemaBnahmen zum Infektionsschutz sichergestellt
werden kann. Soweit erforderlich sind bei den Lehr-
veranstaltungen Online-Veranstaltungen zu beriick-
sichtigen. Fortbildungen diirfen aufgrund der aktuellen
pandemischen Situation ausschlieBlich als Online-Ver-
anstaltung durchgefiihrt werden.

Kapitel 4

Zu § 9 (Ordnungswidrigkeiten)

Definiert die Zuwiderhandlungen gegen die genannten
Vorschriften als Ordnungswidrigkeiten, soweit sich die
entsprechenden Regelungen auf § 32 Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und § 28a Absatz 1
Infektionsschutzgesetz stiitzen.

Zu §10 (Inkrafttreten, Aullerkrafttreten)

Die Verordnung tritt am 11. Dezember 2021 in Kraft
und am 23. Dezember 2021 aufler Kraft. Gleichzeitig
mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Ver-
ordnung zum Schulbetrieb und den Betrieb sonstiger
Bildungseinrichtungen sowie zum Betrieb von Kinder-
tageseinrichtungen vom 1. Dezember 2021 auBer Kraft.

zu Artikel 3
Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten.



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 10. Dezember 2021 2543




2544 Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 10. Dezember 2021

Bezugsbedingungen ab 1. Januar 2016

Abonnenten:

Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint nach Bedarf, in der Regel einmal pro Woche. Die Abonnenten des Amtsblattes konnen zwischen zwei Bezugsvarianten wéhlen:
Abonnement-Variante A beinhaltet die Bereitstellung der elektronischen Version von Amtsblatt Teil I und Amtsblatt Teil II im Verkiindungsportal www.amtsblatt.saarland.de.
Abonnement-Variante B beinhaltet die elektronische Version von Amtsblatt Teil I im Verkiindungsportal www.amtsblatt.saarland.de und die Papierversion von Amtsblatt Teil II.
Fiir alle Abonnenten dieser Variante steht auch die elektronische Version von Amtsblatt Teil II kostenfrei im Verkiindungsportal zur Verfiigung.

Im Vergleich zu Nichtabonnenten kénnen alle Abonnenten des Amtsblattes im Verkiindungsportal erweiterte Suchfunktionalititen nutzen und sich auf Wunsch per E-Mail iiber
neue Veroffentlichungen informieren lassen. Sie haben iiberdies die Moglichkeit, auch die Ausgaben der Amtsblétter der Jahre 1999 bis 2009 im Verkiindungsportal abzurufen.
Abonnenten, die zugleich Nutzer des juris Landesrechts Saarland sind, profitieren ferner von einer Verlinkung der Amtsblattinhalte mit dem saarlédndischen Landesrecht.

Beide Abonnement-Varianten (A und B) konnen per Brief, Fax, E-Mail oder iiber das Verkiindungsportal www.amtsblatt.saarland.de bestellt werden.

Der Preis fiir das Jahresabonnement betragt fiir Variante A 30,00 Euro und fiir Variante B 35,00 Euro. Der Preis fiir das Halbjahresabonnement betrégt fiir Variante A 15,00 Euro
und fiir Variante B 17,50 Euro. MaBgeblich ist das jeweilige Kalenderjahr bzw. Kalenderhalbjahr.

Bestellungen, die nicht rechtzeitig zu Beginn einer Abonnementperiode (Jahresbeginn bzw. Halbjahresbeginn) wirksam werden, starten in der Regel zum nichsten vollen Quartal
und werden bis zum Ende der Restlaufzeit der Abonnementperiode mit 7,50 Euro (Variante A) bzw. 8,75 Euro (Variante B) pro Quartal berechnet. Wiinschen Sie den sofortigen
Bezug wihrend eines laufenden Quartals, so wird Thnen dafiir das volle Quartal berechnet.

Alle Leistungen sind zahlbar im Voraus. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer
unterliegende hoheitliche Aufgabe erfiillt.

Abbestellungen fiir die jeweilige Folgeperiode miissen beim Halbjahresabonnement bis zum 1. Juni bzw. 1. Dezember, beim Jahresabonnement bis zum 1. Dezember der laufen-
den Abonnementperiode per Brief, Fax oder E-Mail bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH eingegangen sein. Erfolgt die Kiindigung des Abonnements nicht fristgerecht,
verldngert sich dieses automatisch um ein Kalenderhalbjahr bzw. Kalenderjahr.

Nichtabonnenten:

Das Amtsblatt Teil I wird im Verkiindungsportal des Saarlandes unter www.amtsblatt.saarland.de amtlich veréffentlicht und kann dort als Gesamtdokument kostenfrei gelesen
werden. Die abgerufenen Dokumente sind mithilfe einer Volltextrecherche durchsuchbar und diirfen unentgeltlich gespeichert bzw. ausgedruckt werden.

Dariiber hinaus besteht die Moglichkeit, das Amtsblatt Teil I bei der Amtsblattstelle der Staatskanzlei des Saarlandes und bei den Amtsgerichten im Saarland wéhrend der Ge-
schiftszeiten in elektronischer und gedruckter Form einzusehen. Die Amtsblattstelle und die Amtsgerichte leisten Unterstiitzung beim Aufruf und Auffinden der elektronischen
Dokumente und gewahrleisten, dass jeder auf seine Kosten Ausdrucke oder Kopien eines elektronischen Dokuments erhalten kann. Auf Verlangen iiberlassen die Amtsblattstelle
und die Amtsgerichte gegen Ubernahme der Kosten einen beglaubigten Ausdruck eines elektronischen Dokuments. Daneben ist es moglich, das Amtsblatt Teil I wihrend der
Geschiftszeiten bei den saarldndischen Gemeinden einzusehen und dort auf eigene Kosten Ausdrucke oder Kopien anfertigen zu lassen.

Die Amtsblattstelle berechnet fiir den Ausdruck oder die Fotokopie einer Seite des Amtsblattes Teil I 0,15 Euro und fiir die Beglaubigung des Ausdruckes 3,00 Euro, bei Post-
versand jeweils zuziiglich Postgebiihren.

Das Amtsblatt Teil II kann fiir das laufende Jahr und drei Vorjahre als Einzelexemplar (elektronisches Gesamtdokument im PDF/A-Format oder Papierdokument) gegen Erstattung
des jeweiligen Einzelheftpreises zuziiglich der Postgebiihren bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH bestellt werden. Lieferungen sind zahlbar im Voraus.

Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer unterliegende hoheitliche Aufgabe erfiillt.

Hinweis fiir Inserenten:
Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint in der Regel jede Woche an einem Donnerstag. Damit eine Veroffentlichung eines Inserententextes an einem Donnerstag gewéhrleistet
werden kann, miissen diese Texte in der Vorwoche bis jeweils Mittwoch, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattstelle eingegangen sein und die Riickgabetermine fiir erforderliche Korrek-
turabziige eingehalten werden. Der Preis pro mm Verdffentlichungstext betriagt 0,90 Euro.

Herstellung und Vertrieb, Entgegennahme von Bestellungen im Namen und fiir Rechnung des Herausgebers:

Satzweiss.com Print Web Software GmbH, Mainzer Stralle 116, 66121 Saarbriicken, Telefon (06 81) 6 55 60, Telefax (06 81) 6 55 70
Amtsblattverkaufsstelle in Saarbriicken, Mainzer Strafie 116, 66121 Saarbriicken. Offnungszeiten: Montag bis Freitag, 9.00 — 17.00 Uhr.

Herausgeber und Redaktion: Saarland — Der Chef der Staatskanzlei — Amtsblattstelle, Am Ludwigsplatz 14, 66117 Saarbriicken,
Telefon: (06 81) 501-11 13, E-Mail: amtsblatt@staatskanzlei.saarland.de


http://www.amtsblatt.saarland.de
http://www.amtsblatt.saarland.de
http://www.amtsblatt.saarland.de
http://www.amtsblatt.saarland.de
https://satzweiss.com/
mailto:amtsblatt%40staatskanzlei.saarland.de?subject=

	Amtsblatt des Saarlandes Teil I Nr. 84 vom 10. Dezember 2021
	A. Amtliche Texte
	Verordnungen
	389	Verordnung zur Änderung 	infektionsrechtlicher Verordnungen zur 	Bekämpfung der Corona-Pandemie



	Bezugsbedingungen ab 1. Januar 2016 

		2021-12-10T15:07:59+0100




